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in diesem Frühjahr ist auch justizpolitisch 
vieles im Fluss. Zunächst möchte ich den 
Blick auf die seit 2015 begonnene konti-
nuierliche Demontage der polnischen Jus-
tiz lenken. Die Richterin Justyna Janusz 
analysiert in »Quo Vadis, Rechtsstaat?« die 
systematische Entmachtung der Dritten 
Gewalt und ist wenig optimistisch, dass 
die Talsohle bereits erreicht ist. Unbeein-
druckt von Kritik durch den EuGH und 
öffentlichen Protesten der polnischen Öf-
fentlichkeit hat das polnische Parlament 
im Februar 2020 weiter ins richterliche 
Disziplinarrecht eingegriffen. Thomas 
Guddat kommentiert in »Der Marsch der 
Tausend Roben« dieses sog. »Maulkorb-
gesetz« kritisch. 

Auch Yvonne Ott widmete sich unter 
anderem der besorgniserregenden Ent-
wicklung in Polen in ihrem Vortrag »Ge-
genseitiges Vertrauen im europäischen 
Rechtsraum« auf dem 44. Richterrat-
schlag in Frankfurt-Höchst. Sie würdigt 
zunächst die europäische Errungenschaft 
der Gewährleistung von Grundrechten 
und rechtsstaatlichen Verfahren in Euro-
pa anhand der grundsätzlichen Anerken-
nung und Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls. Um dann detailliert darzu-
stellen, wie sich durch die unterschied-
lichen Entwicklungen in den Mitglieds-
staaten dieses Legalitätsvertrauen lang-
sam auflöst (Stichwort: Menschenwürde 
sticht Anerkennungsgebot), mit der Fol-
ge, dass sich die Europäische Union vom 
Vollzugsautomatismus des Europäischen 
Haftbefehls schrittweise verabschiedet, 
was insbesondere für den polnischen Eu-
ropäischen Haftbefehl gilt. Ott hat jedoch 
Vertrauen, dass Europa es schaffen kann, 
einen gemeinsamen Raum der Rechts-
staatlichkeit zu schaffen. 

Einen positiven Blick auf Europa wirft auch 
Hans-Ernst Böttcher im Interview »Selbst-

verwaltung-Mitbestimmung-Menschlich-
keit: Eine bessere Justiz ist machbar«. Er 
betont die europäische Integrationskraft 
für richterliche Unabhängigkeit, Selbstbe-
wusstsein und Unbestechlichkeit. Positiv 
hebt er den Wegfall der Regelbeurteilung 
nach Ende der Probezeit hervor, weil dies 
nicht zum Bild von unabhängigen Richte-
rinnen und Richtern passe, wodurch letzt-
lich mehr Raum zur freien richterlichen 
Entwicklung entstehe. 

Mit der Anlassbeurteilung und ihren weit-
reichenden Folgen setzt sich Frank Nol-
te in »An der Beurteilung kommt keiner 
vorbei« auseinander. Er sieht hierdurch 
die Gestaltungsmöglichkeiten des Rich- 
terwahlausschusses stark eingeschränkt. 
Weiter geht Peter Pfennig, der in »Wahl-
probleme im Richterwahlausschuss des 
Landes Brandenburg« gar die demokrati-
sche Legitimation des Gremiums in Frage 
stellt. 

Wie anders Qualitätssicherung bei der 
richterlichen Auswahl laufen kann, stellt 
die niederländische Richterin Angela Kap-
tein dar in »Assessment, Richterassistenz 
und Spezialisierung«. 

Und abschließend der Hinweis auf den in 
Berlin stattfindenden 45. Richterratschlag 
unter dem Motto »Stürmische Zeiten – 
Justiz als Fels in der Brandung?« Meldet 
euch an, denn »Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es!« 

Viel Freude beim Lesen wünscht

 
Stefanie Roggatz
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Stefanie Roggatz ist Richterin 
am Amtsgericht Duisburg und 
Mitglied der Redaktion.
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Der Marsch der Tausend Roben

Die neuen Regelungen betreffen die disziplinarrechtliche Ver-
antwortlichkeit von Richtern und Staatsanwälten und schaffen 
zusätzliche Kompetenzen der »neuen« Kammern des Obersten 
Gerichts, die ausschließlich mit auf Antrag des seit 2018 über-
wiegend neu besetzten Landesjustizrats ernannten Richtern 
besetzt sind. Jeder polnische Richter wird mit einem deutlich 
verschärften Disziplinarrecht mit unscharfen Tatbeständen 
konfrontiert. Das Disziplinierungsgesetz regelt zum Beispiel: 
»Im Rahmen der Tätigkeit von Gerichten oder Gerichtsorga-
nen ist es unzulässig, die Ermächtigung von Gerichten und Ge-
richtshöfen, verfassungsmäßiger staatlicher Organe sowie von 
Organen zur Kontrolle und zum Schutz des Rechts infrage zu 
stellen«. Der EuGH hatte am 19.11.2019 Zweifel an der Recht-
mäßigkeit der Disziplinarkammer des polnischen Obersten 
Gerichts geäußert und den polnischen Gerichten auch Kriteri-
en zur Prüfung gegeben, unter welchen konkreten Umständen 
die Mitglieder des Landesjustizrats bestellt würden und wie er 
seine Aufgabe, über die Unabhängigkeit der Justiz zu wachen, 
erfülle. 

Die Gesetzesänderungen bringen polnische Richter somit in 
die unmögliche Situation, sich Disziplinarverfahren für Ent-
scheidungen gegenüber zu sehen, die das Urteil des EuGH vom 
19.11.2019 gebietet. Richtern, die den Landesjustizrat in Frage 
stellen, droht im schlimmsten Fall die Absetzung. Im Falle dieses 
Disziplinartatbestandes ist sogar eine besondere Zuständigkeit 
vorgesehen. Während bei Disziplinarverfahren von Richtern or-
dentlicher Gerichte in erster Instanz grundsätzlich das Diszipli-
nargericht beim Appellationsgericht entscheidet, wird zukünftig 
bei einem solchen Verhalten bereits in erster Instanz, so wie bei 
vorsätzlichen Straftaten, die Disziplinarkammer des Obersten 
Gerichts zuständig sein. Der vom Justizminister ernannte Dis-
ziplinarbeauftragte für Richter ordentlicher Gerichte und seine 
Stellvertreter erhalten durch das Richterdisziplinierungsgesetz 
die Möglichkeit, jedes Disziplinarverfahren an sich zu ziehen. 
Flankiert wird dies durch die neu eingeführte Pflicht, wonach 
Richter ihre Zugehörigkeit zu Berufsorganisationen und Bür-
gerinitiativen anzugeben haben, womit ihre Aktivitäten besser 
kontrolliert werden können. 

An kritischen Stimmen vor der am 04.02.2020 erfolgten Un-
terzeichnung des Gesetzes durch Präsident Andrzej Duda hat 
es nicht gemangelt. Die für den Schutz der Rechtsstaatlichkeit 
zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission Vera Jourová 
hat mehrmals ihre Bedenken über das Gesetz geäußert. Schon 
anlässlich der ersten Beratung im polnischen Sejm hat sie al-
le Staatsorgane gebeten, die Gesetzgebung zu stoppen und die 
Meinung der Venedig-Kommission des Europarats einzuholen. 
Die parlamentarische Versammlung des Europarats hat am 
28.01.2020 mit großer Mehrheit entschieden, Polen aufgrund 
seiner Justizreform unter Beobachtung zu stellen. 

Doch für den Präsidenten Duda und die PiS ist dies alles kein 
Problem. Unbeeindruckt bleiben sie auch vom letzten Eilantrag 
der EU-Kommission an den Europäischen Gerichtshof (14.01.), 
in dem gefordert wird, Polen anzuweisen, dass die Disziplinar-
kammer des Obersten Gerichtshofs aufgehoben wird. Der Staats-
sender zeigt derzeit eine entsprechende Serie, die Hass gegen 
Richter Vorschub leistet. Der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczyns-
ki bestärkte jüngst in einer Rede, man müsse die Justiz noch 
stärker »reformieren«. Man werde sowohl dem Druck im Innern 
als auch dem von außen standhalten. Die Vertreter des Regie-
rungslagers, allen voran der Justizminister Ziobro, sind weiterhin 
bemüht, ihre »Reform« in der Öffentlichkeit als allein die Or-
ganisation der Gerichtsbarkeit betreffende Maßnahmen darzu-
stellen. Die EU-Kommission dürfe sich nicht einmischen, da die 
Disziplinarkammer ein Element der polnischen Rechtsordnung 
sei und die Gerichtsbarkeit nicht den EU-Verträgen unterliege. 
Der Justizminister beschimpft Richter als »außergewöhnliche 
Kaste«: Dank des neuen Gesetzes müsse diese »außergewöhn-
liche Kaste«, die bislang ungestraft das Recht breche, nun mit 
Konsequenzen rechnen. Andrzej Duda macht mit harten Worten 
gegen jene, die Polen sein Staatssystem »in fremden Sprachen 
diktieren« wollten, Stimmung. Mehr als unverantwortlich ist die 
im Zusammenhang mit Richtern verwendete Formulierung des 
polnischen Präsidenten Duda, man müsse »unser polnisches 
Haus säubern«. Es liegt auf der Hand, dass diese dazu beitragen 
könnte, ein Klima für Gewalttaten gegen Richter zu schaffen. Erst 
kommen die Worte. Dann folgen die Taten. 

Nationalkonservative Regierung in Polen untergräbt 
durch das am 14.02.2020 in Kraft getretene Maul-
korbgesetz weiter die Unabhängigkeit der Richter 
und beschneidet deren Meinungs- und Vereinigungs-
freiheit  

 
von Thomas Guddat



 [ Meldungen ]

Betrifft JUSTIZ Nr. 141 | März 2020 199

Die große Mehrheit der State Judges, der Richter, die Recht ihres 
Bundesstaates anwenden, wird in den USA von der allgemeinen 
Bevölkerung für eine bestimmte Zeit gewählt. Auch wenn Rich-
ter sich keiner Wahl stellen müssen, sondern ernannt werden, 
sind die Amtszeiten befristet. Justice Ann A. Scott Timmer, Vi-
zepräsidentin des Supreme Court von Arizona, hat im Rahmen 
einer Arbeit im Rahmen eines Master-Studienganges der Duke 
Law School in Durham in Kalifornien ihre Kollegen befragt, 
ob und wie die Notwendigkeit, sich einer erneuten Wahl oder 
Ernennungsentscheidung zu stellen, ihre Entscheidungspraxis 
beeinflusst. 

Sie interviewte 37 High Court Richter (an State Courts) – das 
sind ca. 10 % der Richter – aus ca. 25 verschiedenen Bundesstaa-
ten und untersuchte unter Anderem, wie viele abweichende Mei-
nungen und zustimmende Voten mit abweichender Begründung 
Richter im Jahr vor dem Ablauf ihrer Amtszeit veröffentlichten, 
verglichen mit dem Jahr danach. Die Untersuchung umfasst so-
wohl gewählte als auch ernannte Richter, je nach Bundesstaat. 
Die Beteiligung war hoch – nur sehr wenige Kollegen wollten 
sich nicht äußern.

Nur wenige, aber immerhin ein paar Richter meinten, dass sie 
sich von der anstehenden Entscheidung über die Verlängerung 
ihrer Dienstzeit beeinflussen lassen. Sie sähen Gefahren für die 
Justiz, wenn man anfange, sein persönliches Wohlergehen in den 
Entscheidungsfindungsprozess einfließen zu lassen. Sie seien 
von gutem Charakter und entschlossen, ihren Prinzipien zu fol-
gen. Die Interviewten akzeptierten, dass sie ihre weitere Tätigkeit 
als Richter gefährdeten, wenn sie unerwünschte Entscheidungen 
träfen. Aber sie gingen dann mit gutem Gewissen. Das hätten die 
Interviewten immer wieder versichert. 

Allerdings haben ihr Richter in privaten Unterhaltungen durch-
aus von Sorgen berichtet, ob sie wiedergewählt würden. Man 
fühle sich bis kurz vor dem Ablauf der Amtszeit sicher, und 
dann fange die Angst an. Und nach der Wiederwahl fielen die 
Sorgen dann von einem ab. So platzte einer spontan mit »aber 
sicher« heraus auf die Frage, ob Wiederernennung einen Un-
terschied mache – und fast jeder leugne das, meinte derselbe 
Richter. 

Niemand gab zu, in seiner Entscheidung der Öffentlichkeit nach 
dem Mund geredet zu haben, aber selbst viele Richter, die das 
nie bei anderen beobachtet zu haben erklärten, glaubten, dass 
das die Realität sei. Und manche äußerten, die Wirkung hänge 
von der Methode der Verlängerung der Amtszeit im jeweiligen 
Bundesstaat ab. In Staaten mit Wahl durch die Bürger würden 
richterliche Entscheidungen von oppositionellen Gruppen be-
nutzt, um Richter anzuprangern. Bei Ernennungen sei das weni-
ger häufig – mit Ausnahme in herausragenden populären Fragen 
wie gleichgeschlechtlicher Ehe.

Eine Zusammenfassung und Auszüge aus der Untersu-
chung finden sich auf https://judicature.duke.edu/articles/bo-
xed-in-does-the-prospect-of-re-selection-influence-judicial-deci-
sion-making/.

Eine wesentlich kritischere Darstellung der Gefahren von Rich- 
terwahlen bietet die Satiresendung Elected Judges: Last Week To-
night with John Oliver (HBO): https://www.youtube.com/watch?-
v=poL7l-Uk3I8.  

Der Deutsche Bundestag hat am 13. Februar 2020 die von den 
Nationalsozialisten »Asoziale« und »Berufsverbrecher« genann-
ten ehemaligen KZ-Häftlinge als Opfer des NS-Systems offiziell 
anerkannt.

Durch diesen Beschluss erfahren die speziellen Opfergruppen 
sozialrassistischen und kriminalpräventiven NS-Unrechts die 
Anerkennung, die ihnen seit 75 Jahren durch Gesetzgeber und 
Gesellschaft verweigert wurde. 

Niemand wurde zu Recht in einem Konzentrationslager inhaf-
tiert, gequält oder ermordet. Alle Konzentrationslagerhäftlinge 
waren am Ende Opfer des nationalsozialistischen Unrechtssys-
tems – auch Menschen mit dem »schwarzen« und »grünen« 
Winkel.

In Betrifft JUSTIZ Nr. 134 (2018), S. 60 hat Hans-Ernst Bött-
cher über die dem zugrunde liegende Petition von Frank Non-
nenmacher berichtet.                                                         

Anerkennung aller KZ-Häftlinge als Opfer des NS-Systems

 
Richterwahlen und befristete Amtszeiten der Richter – eine Gefahr für den Rechtsstaat?  
Eine Untersuchung aus den USA
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Gegenseitiges Vertrauen im europäischen
Rechtsraum  

Mein Thema ist in die Zukunft gerich-
tet und hat gleichzeitig aber auch etwas 
von Wunschdenken. Ich spreche vom 
gegenseitigen Vertrauen und der gegen-
seitigen Anerkennung im Rechtsraum 
der Europäischen Union – von der An-
nahme, dass sich einerseits alle (noch) 
28 Mitgliedsstaaten vertrauen können, 
wenn es um Gewährleistung von Grund-
rechten und rechtsstaatlichen Verfahren 
geht, und dass deshalb andererseits jeder 
Mitgliedsstaat rechtliche Akte des Ande-
ren anerkennt, also vollstreckt, umsetzt, 
aufgrund dessen ausliefert, ohne – und 
dies ist das Entscheidende – eine vertiefte 
eigene rechtliche Prüfung vorzunehmen. 

I. 

Ursprünglich war diese wechselseitige 
Anerkennung nur ein Grundsatz des 
Binnenmarktes: Eine Ware, die in einem 
Mitgliedsstaat nach dortigen Vorschrif-
ten rechtmäßig hergestellt wird, sollte 
auch in anderen Mitgliedsstaaten der 
EU verkauft werden dürfen, auch wenn 
im Importland andere Anforderungen 
bestehen. Insoweit war und ist die ge-
genseitige Anerkennung notwendig für 
die Funktionsfähigkeit des Europäischen 
Binnenmarktes. Sie wurde dann aber 

übertragen auf den »Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts«, also ins-
besondere auch auf den Bereich des eu-
ropäischen Migrationsrechts und den der 
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsa-
chen. Für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung bedeutet das, 
dass eine Entscheidung, sobald sie durch 
eine Justizbehörde eines Mitgliedsstaates 
ergangen ist, in allen andern Mitglieds-
staaten anzuerkennen ist und so schnell 
und mit so wenig Kontrolle wie möglich 
vollstreckt werden soll. 

Eine solche Anerkennung ohne eigene 
vertiefte Prüfung erfordert gerade in Straf-
sachen das belastbare Vertrauen, dass 
alle Mitgliedsstaaten die gleichen Werte 
teilen, einen vergleichbaren Menschen-
rechtsschutzstandard gewährleisten und 
dass ähnliche rechtsstaatliche Standards 
gelten. Im Vertrag der EU ist das genauso 
vorgesehen: 

»Die Werte, auf die sich die Union grün-
det, sind die Achtung der Menschenwürde, 
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechts-
staatlichkeit und die Wahrung der Men-
schenrechte einschließlich der Rechte der 
Personen, die Minderheiten angehören. Die-
se Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer 
Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Plu-

Vortrag auf dem Richterratschlag in Frankfurt- 
Höchst am 2. November 2019

von Yvonne Ott

Dr. Yvonne Ott ist seit Novem-
ber 2016 Richterin des Bun-
desverfassungsgerichts. Im 
Ersten Senat ist sie unter 
anderem für das Recht der 
freien Berufe, das Steuer- und 
das Mietrecht zuständig. Zuvor 
war sie Richterin am Bundes-
gerichtshof und dort Mitglied 
des 2. Strafsenats.
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ralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, 
Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit 
von Frauen und Männern auszeichnet« (Art. 
2 EUV).

Entsprechend basiert die Rechtsprechung 
des EuGH auf der Vorstellung, dass in al-
len Mitgliedsstaaten dieses grund- und 
menschenrechtskonforme Umfeld tat-
sächlich besteht. Gleichzeitig werden 
die zur Kooperation verpflichteten Mit-
gliedsstaaten grundsätzlich von der Last 
der Verantwortung befreit, sich um die 
Verhältnisse in den anderen Staaten zu 
kümmern. Sie werden aber nicht nur von 
der Last der Prüfung befreit, sie werden 
auch – so der EuGH – zu einem Legali-
tätsvertrauen verpflichtet, das sie daran 
hindern soll, die Rechtskonformität des 
Handelns eines anderen Mitgliedsstaates 
überhaupt infrage zu stellen. Das ist die 
Idee. 

II. Doch wie sieht es in der Praxis mit 
diesem Vertrauen aus? 

Die EU ist eine Grundrechtegemeinschaft 
und all ihre Mitglieder sind darüber hin-
aus an die Europäische Menschenrechts-
konvention gebunden. Aber sind wir wirk-
lich schon so weit, dass wir auf ein euro-
paweites gleichwertiges grundrechtliches 
Schutzniveau und vor allem ein gleichwer-
tiges rechtsstaatliches Verfahren vertrauen 
können? Ich möchte die Problematik an 
einem Beispiel verdeutlichen, das in ho-
hem Maße auf gegenseitigem Vertrauen 
basiert und darauf angewiesen ist – dem 
Europäischen Haftbefehl. Seit Einführung 
des Europäischen Haftbefehls durch den 
Rahmenbeschluss vom 13. Juni 2002 sind 
alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, einen 
solchen Haftbefehl grundsätzlich anzuer-
kennen und zu vollstrecken, also entweder 
zum Zwecke der Verfolgung oder der Voll-
streckung auszuliefern. In Deutschland 
wurden die Regelungen zum Europäischen 
Haftbefehl im Gesetz über die internatio-
nale Rechtshilfe in Strafsachen umgesetzt. 
Wenn also eine Person in Deutschland 
aufgrund eines Europäischen Haftbefehls 
festgenommen wird, muss das zuständi-
ge Oberlandesgericht die Auslieferung 
grundsätzlich bewilligen. Der Rahmenbe-
schluss erlaubt dabei ein nur sehr begrenz-
tes Prüfprogramm. Nur aus den dort ab-
schließend genannten Gründen kann die 

Auslieferung abgelehnt werden. Das sind 
z.B. drohende Todesstrafe oder die fehlen-
de beiderseitige Strafbarkeit – so im Fall  
Puigdemont, da der Straftatbestand »Re-
bellion« in unserem Rechtssystem nicht 
existiert. Eine weitergehende Prüfung an-
hand unserer Grundrechte findet grund-
sätzlich nicht mehr statt. Unionsrecht 
setzt sich auch gegen unsere Grundrechte 
durch. 

Nun wissen wir aber auch, wie es in an-
deren Ländern der EU teilweise um die 
Grundrechte bestellt ist. Wir wissen um 
die Haftbedingungen in einigen rumä-
nischen und griechischen Gefängnis-
sen und wir wissen auch, wie es um die 
Rechtsstaatlichkeit und insbesondere die 
Unabhängigkeit der Gerichte in Ungarn 
oder Polen derzeit bestellt ist. Müssen 
wir dorthin wirklich ausliefern? Auch 
dann, wenn den Betroffenen in der Haft- 
anstalt des ersuchenden Staates eine un-
menschliche Behandlung droht? Müssen 
wir Menschen sehenden Auges in unzu-
trägliche Verhältnisse, in überfüllte Ge-
fängnisse schicken, in denen sich zwölf 
Personen eine Zelle teilen? Und was gilt 
im Extremfall, wenn gar Folter drohen 
würde? Wir sehen hier relativ schnell den 
Webfehler des Europäischen Haftbefehls. 
Die Grundannahme, auf der seine gegen-
seitige Anerkennung beruht, dass in al-
len europäischen Ländern die gleichen 
grundrechtlichen und rechtsstaatlichen 
Standards herrschen, ist in einigen Berei-
chen bloße Fiktion.

III. Wie damit umgehen?

Der EuGH wurde erstmals 20131 mit der 
Frage konfrontiert, ob es nicht auch eine 
Durchbrechung des Prinzips der gegen-
seitigen Anerkennung und des Vertrauens 
geben müsste. Er blieb zunächst stand-
haft. Eine Aussetzung des Europäischen 
Haftbefehls unter Berufung auf nationale 
Grundrechte sei nicht zulässig. Die Ein-
heit und Wirksamkeit des Unionsrechts 
sei ansonsten gefährdet. 

Das Bundesverfassungsgericht war dann 
Ende 2015 mit der gleichen Frage be-
fasst2. Konkret ging es um die Ausliefe-
rung eines US-Amerikaners zur Straf-
vollstreckung nach Italien. Dort war er 
im Jahr 1992 ohne seine Kenntnis in 

Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe von 
30 Jahren verurteilt worden. Nach Rück-
fragen des zuständigen Oberlandesge-
richts ließ sich nicht zuverlässig aufklä-
ren, ob der Beschwerdeführer in Italien 
durch Wiederaufnahme oder ein sonstiges 
Rechtsmittel ein neues Gerichtsverfahren 
erhalten würde, in dem er den Sachver-
halt noch einmal darstellen und sich ver-
teidigen könnte, in dem er Beweise bei-
bringen könnte und vor allem, in dem er 
erstmals gehört werden würde. Ein echtes 
Dilemma. Unser Grundgesetz ist europa- 
freundlich. Es respektiert den Vorrang des 
Unionsrechts im voll vereinheitlichten 
Bereich. Aber muss es nicht gleichwohl 
Grenzen geben? Im konkreten Fall ging 
es um die Verletzung des Schuldprinzips, 
so wie wir es kennen. Strafe setzt Schuld 
voraus, individuell vorwerfbares Fehlver-
halten. Tat und Schuld müssen prozess-
ordnungsgemäß nachgewiesen werden, 
und vor allem muss dem Angeklagten 
das Recht gewährleistet sein, alle schuld- 
oder strafmildernden oder -ausschlie-
ßenden Umstände dem Gericht persön-
lich vorzutragen. Dieses im Schuldgrund-
satz fest zu machende Recht wird inner-
deutsch in der Menschenwürde und im 
Rechtsstaatsprinzip verortet. Beide sind 
Teil der Ewigkeitsgarantie des Grundge-
setzes, der unveränderbaren Verfassungs-
identität nach Artikel 79 Abs. 3 GG. Aus-
gehend davon, dass Art. 79 Abs. 3 GG ver-
änderungsfeste Grundsätze unserer Ver-
fassung enthält, über die wir schon selbst 
nicht verfügen können, können wir diese 
Grundsätze erst recht nicht im Rahmen 
einer europäischen Integration preisge-
ben. Und – dies war das Neue – diese 
änderungsfesten Grundsätze binden uns 
auch bei der Anwendung von Unions-
recht im Einzelfall. Der unabdingbar ge-
botene Schutz der Menschenwürde muss 
im Wege der Identitätskontrolle gewährt 
werden können. Unsere Verfassungs- 
identität kann mithin den Grundsatz des 
gegenseitigen Vertrauens im Einzelfall 
durchbrechen. Oder kurz gesagt: Men-
schenwürde sticht Anerkennungsgebot.

IV. 

Diese grundlegende Entscheidung hatte 
zwei erfreuliche Folgen. Zum einen: Sie 
hat uns bei drohenden Menschenrechts-
verletzungen einen Ausweg eröffnet aus 
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einem im Einzelfall nicht begründeten 
Systemvertrauen, und dies, ohne dass der 
Vorrang des Unionsrechts grundsätzlich 
infrage gestellt werden muss. Nur in Ex- 
tremfällen muss nicht ausgeliefert wer-
den. 

Die zweite Folge war, dass der EuGH – in 
einem Prozess des Dialogs – diesen Ge-
danken aufgegriffen hat: In einer seiner 
nachfolgenden Entscheidungen3 ging es 

wiederum um einen Europäischen Haft-
befehl. Wegen Einbruchsdiebstahls sollte 
ein Verdächtiger nach Ungarn, ein ande-
rer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis 
nach Rumänien ausgeliefert werden, und 
dies, obwohl in beiden Ländern teilweise 
außerordentlich schlechte Bedingungen 
in den Gefängnissen herrschten. Beide 
Länder waren vom EGMR in Straßburg 
schon zuvor wegen unmenschlicher 
und erniedrigender Behandlung in ih-
ren Gefängnissen verurteilt worden. Auf 
Anfrage des Oberlandesgerichts Bremen 
stellte der EuGH jetzt klar, dass auch das 
in der Grundrechtecharta verankerte Ver-
bot unmenschlicher und erniedrigender 

Behandlung (Art. 4 CRCh) absolut gilt. 
Wenn es konkrete Anhaltspunkte gibt, 
dass – Stufe 1 – systemische Mängel be-
stehen, also unmenschliche oder ernied-
rigende Verhältnisse in den Gefängnissen 
herrschen und – Stufe 2, so das Prüfsche-
ma des EuGH – dem betroffenen Häftling 
auch konkret eine solche unmenschliche 
Behandlung droht, dann müssen und 
dürfen die Oberlandesgerichte dies auf 
beiden Stufen näher prüfen. Können sie 

eine unmenschliche Behandlung nicht 
ausschließen, müssen sie die Ausliefe-
rung vorerst aussetzen.

Auch wenn der EuGH damit – anders als 
das Bundesverfassungsgericht und der 
EGMR – in erster Linie auf systemische 
Mängel abstellt und erst dann, wenn sie 
vorliegen, auch den Einzelfall in den Blick 
nimmt, war auch diese Entscheidung ein 
wirklich großer Schritt weg vom Vollzugs-
automatismus des Haftbefehls. Die Ober-
landesgerichte wurden nun erstmals zum 
Schutz der Grundrechtecharta ermächtigt, 
die Situation vor Ort aufzuklären und ggf. 
die Auslieferung zu stoppen.  

V. 

Neben diesen erfreulichen Folgen hat uns 
die Rechtsprechung zur Identitätskon- 
trolle aber auch vor neue Herausforde-
rungen gestellt. Da stellt sich zunächst die 
Frage: Wie weit geht eigentlich Identität? 

Schon in seinen Entscheidungen hat 
sich das Bundeserfassungsgericht4 da-
mit näher befasst. Es ging darum, ob ein 

irisch-kroatischer Staatsbürger zur Ver-
folgung eines Tötungsdelikts in das Ver-
einigte Königreich auszuliefern war. Dies, 
obwohl im dortigen Strafprozess unter 
bestimmten Umständen das Schweigen 
des Angeklagten und auch die Nicht-Be-
antwortung einzelner Fragen im Rahmen 
der Beweiswürdigung zu seinem Nachteil 
verwendet werden dürfen. Im deutschen 
Strafprozess ist dies bekanntlich verbo-
ten. Das Bundesverfassungsgericht hatte 
deshalb zunächst eine Einstweilige An-
ordnung erlassen. Dem Beschuldigten 
drohe ein Strafverfahren, in dem sein 
Schweigen zu seinem Nachteil verwertet 
werden könnte. Dies könne gegen das aus 
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der Menschenwürde hergeleitete Schwei-
gerecht des Beschuldigten verstoßen und 
damit die mit Ewigkeitsgarantie ausge-
stattete Verfassungsidentität betreffen.  

Das war konsequent, zeigte aber auch 
Folgeprobleme auf: Viele unserer Grund-
rechte haben einen integrationsfesten 
Menschenwürdekern, den man dann im 
Einzelfall gegen das Unionsrecht in Stel-
lung hätte bringen können. Vor allem 
aber sind viele unserer strafprozessualen 
Grundsätze in der Menschenwürde ver-
ankert, wie der bereits erwähnte Schuld-
grundsatz, der die Pflicht zur objektiven 
Aufklärung eines Sachverhaltes, die die 
Pflicht zur Wahrheitsfindung umfasst, 
was dem inquisitorischen Charakter 
unseres Strafprozesses entspricht. Da-
mit aber könnte das gesamte Common 
Law mit seinem Plea Bargaining (auch 
bei schweren Straftaten) und in dem es 
mehr um Waffengleichheit von Strafver-
folgungsbehörde und Angeklagtem als 
um Inquisition geht, in Konflikt geraten. 
Hier zeigten sich mögliche ungewollte 
Weiterungen und die Kammer kam denn 
auch in der Hauptsache zu einem etwas 
differenzierteren Ergebnis. Sie führte 
aus, dass der Grundsatz der Selbstbelas-
tungsfreiheit im Vereinigten Königreich 
zwar eingeschränkt werde. Allein auf 
das Schweigen des Angeklagten dürfe 
aber auch dort eine Verurteilung nicht 
gestützt werden. Insofern sei hier nicht 
der unmittelbar zur Menschenwürde ge-
hörende Kerngehalt des Selbstbelastungs-
freiheitsrechts betroffen. Nicht jede ver-
fassungsrechtlich geprägte Ausprägung 
dieses Rechts falle unter den Schutz des 
Art. 1 GG. Damit war die Gefahr eines 
Ausuferns gebannt, und sie hat sich – so-
weit ich das überschaue – seitdem auch 
nicht mehr gestellt. 

VI. 

Ich komme zu einer weiteren Frage, die 
die Entscheidung zur Identitätskont-
rolle mit sich gebracht hat. Was ist bei 
der Feststellung zum Beispiel von men-
schenunwürdigen Verhältnissen in den 
Gefängnissen anderer Mitgliedsstaaten 
zu beachten? 

In einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts im Dezember 20175 ging 

es um die Auslieferung eines Rumänen 
zum Zwecke der Strafverfolgung nach 
Rumänien. Der Beschuldigte sollte dort 
in Quarantäne in eine Aufnahmehaft 
aufgenommen werden, dann hätte er 
in Untersuchungshaft kommen sollen 
und ggf. nach Verurteilung in Strafhaft. 
Für alle diese Stationen hatte das Han-
seatische OLG, das über die Ausliefe-
rung zu befinden hatte, Zusicherungen 
von den rumänischen Behörden für ei-
nen persönlichen Bereich von jedenfalls 
zwei bis drei Quadratmetern erhalten. 
Das lag zwar unter den drei bis vier Qua- 
dratmetern, die der EGMR in ständi-
ger Rechtsprechung voraussetzte. Das 
OLG hatte gleichwohl die Auslieferung 
unter Berücksichtigung der Aufschluss-
zeiten, sonstiger Haftbedingungen und 
Rechtsbehelfe bewilligt; letztlich aber 
wohl auch unter Berücksichtigung des 
Umstands, dass man in Deutschland 
keinen »Safe Haven« für straffällige Ru-
mänen schaffen wollte. Auch hier hatte 
das Bundesverfassungsgericht zunächst 
im Einstweiligen Anordnungsverfahren 
die Auslieferung wegen drohender Men-
schenwürdeverletzung vorerst gestoppt. 
In der Hauptsache hat es die Sache aber 
wieder an das OLG zurückgegeben, da 
dieses die Sache zunächst dem EuGH 
hätte vorlegen müssen. Denn bislang 
habe der EuGH weder die Frage der Prü-
fungstiefe noch die Frage, welche Min-
destanforderungen unionsrechtlich an 
die Haftbedingungen zu stellen sind, 
abschließend geklärt. 

Auf die daraufhin erfolgte Vorlage durch 
das Hanseatische Oberlandesgericht hat 
der EuGH kürzlich nun entschieden6, 
dass in dem Fall des Rumänen eine star-
ke Vermutung für unmenschliche Haft-
bedingungen begründet sei, wenn einem 
Gefangenen in einer Gemeinschaftszelle 
weniger als drei Quadratmeter persön-
licher Raum zur Verfügung stehe. Darü-
ber hinaus müssten alle Umstände dort 
aufgeklärt werden. Wichtig und interes-
sant für uns: Besteht nach der gebotenen 
Aufklärung tatsächlich die Gefahr un-
menschlicher oder erniedrigender Be-
handlung, dann müssen Umstände wie 
die Schaffung eines »Safe Haven«, das 
gute Verhältnis zum ersuchenden Staat 
wie auch die Einheit des Unionsrechts 
außen vor bleiben. Das halte ich für eine 
erfreuliche Klarstellung.

VII. 

Leider wurde unsere Identitätsrechtspre-
chung aber auch gegen die ursprüngli-
che Intention gerichtet verwandt. Schon 
grundsätzlich stellt sich die Frage, ob 
durch den Vorbehalt einer Identitätskon-
trolle nicht letztlich die Einheit internati-
onaler Vertragssysteme untergraben wird. 
Wir schließen Verträge, behalten uns aber 
vor, im Einzelfall deren Vorgaben aus 
Gründen des Grundrechtsschutzes nicht 
anzuwenden. 

Problematisch ist dies aber vor allem 
dann, wenn jeder Staat sich einen »nati-
onalen Ausstieg« aus der Verbindlichkeit 
von Europarecht »je nach Gusto« vor-
behält. Denn was Verfassungsidentität 
ist, was sie umfasst, bestimmt letztlich 
jeder betroffene Staat selbst. Es wundert 
deshalb kaum, dass die deutsche Identi-
tätsrechtsprechung großen Anklang vor 
allem auch in Ungarn, Rumänien und 
Polen fand. Und dies nicht – wie vom 
Bundesverfassungsgericht gedacht – als 
Ultima-Ratio-Kontrolle zur Stärkung der 
Menschenwürdegarantie und zum Zwe-
cke eines höheren Grundrechtsschutzes, 
sondern – umgekehrt – zum Absenken 
rechtsstaatlicher Standards. 

So äußerte sich etwa der ungarische Jus-
tizministers in einem Interview: »Unsere 
Weltanschauung ist anders«. Ungarn beto-
ne »die Kohäsion der Gesellschaft, unse-
re historischen Wurzeln, unsere Kultur 
und nationale Identität«. Dagegen werde 
im Westen »als Folge der Werterevoluti-
on der 68er-Bewegung das Individuum 
vergöttlicht«. In Ungarn stehe das Ge-
meinwesen im Vordergrund, »unsere 
kollektive Identität«. Zwischen West- und 
Osteuropa bestünden Kommunikations-
schwierigkeiten. »Wir benutzen diesel-
ben Worte, aber sie bedeuten bei uns 
nicht dasselbe.« Zum Beispiel das Wort 
»Gleichheit«. Im Westen werde daraus 
»das Recht aller auf die Ehe abgeleitet. Bei 
uns gilt die Ehe nur für Mann und Frau«.7 
Ähnliche Worte fand auch der polnische 
Botschafter: »Rechtsstaatlichkeit, Unabhän-
gigkeit der Justiz, Demokratie, Wahrung der 
Menschenrechte und Pressefreiheit (…), all 
diese Werte werden in Polen gepflegt. Das 
Problem ist die Interpretation. Brüssel ist zu 
sehr ideologisch geprägt. Und zwar durch 
linksliberale Ideologie.«8
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Wie unschwer zu erkennen, halten Polen 
und Ungarn an dieser und anderer Stel-
le ihre »nationale Identität« hoch, die 
sie teilweise sehr freihändig bestimmen. 
Und mit dieser ihrer »nationalen Iden-
tität« legitimieren sie dann, dass und 
wann sie das unionsrechtlich vorausge-
setzte rechtsstaatliche Niveau oder auch 
die Grundrechtsstandards unterschrei-
ten. Hier nützt es relativ wenig, auf die 
im Vergleich zur deutschen Identitäts-
rechtsprechung unterschiedliche Ziel-
richtung hinzuweisen: Hier Verstärkung 
des Grundrechtsschutzes, dort Absen-
kung rechtsstaatlicher Standards. Auch 
mit Vertragsverletzungsverfahren ist ein 
unter Berufung auf nationale Identität 
erfolgendes Unterschreiten rechtsstaat-
licher Mindestbedingungen schwer ein-
zufangen. Sowohl gegen Polen als auch 
Ungarn sind bereits mehrere Verfahren 
vor dem EuGH eingeleitet worden. Der 
Erfolg ist überschaubar. Die darüber hi-
naus eingeleiteten Rechtsstaatlichkeits-
verfahren wegen möglicher Verletzung 
demokratischer rechtsstaatlicher Grund-
werte sind schon von vornherein ohne 
Aussicht auf Erfolg. Sie könnten zwar 
deutlich effektiver wirken, weil man mit 
ihnen den Entzug des Stimmrechts eines 
Mitgliedsstaats erreichen könnte. Dafür 
aber ist die Zustimmung aller Mitglieds-
staaten im Rat erforderlich. Hier braucht 
es nicht viel Phantasie um zu erahnen, 
wer bei wem ein Veto einlegen wird. 

Aber die Frage ist ja: Wie sieht es mit 
dem gegenseitigen Vertrauen aus? Ver-
trauen auch in der Rechtsstaatlichkeits-
krise? Kann man vielleicht auf dieser 
Ebene effektiver reagieren? Denn wenn 
ein Europäischer Haftbefehl aus Ungarn 
oder Polen wegen rechtsstaatlicher Män-
gel blockiert werden könnte, wäre damit 
die Justiz beider Länder de facto aus dem 
gemeinsamen Justizsystem der EU weit-
gehend ausgeschlossen. 

Wegweisend war hier eine Vorlage des 
in dieser Hinsicht sehr aktiven irischen 
High Courts. Hintergrund des Vorabent- 
scheidungsersuchens war wiederum ein 
Europäischer Haftbefehl. Polen begehrte 
die Auslieferung eines in Irland inhaf-
tierten Drogendealers mit polnischer 
Staatsangehörigkeit. Der High Court 
zögerte und legte dem EuGH die Frage 
vor, ob Auslieferungen nach Polen ange-

sichts der dort vorherrschenden systemi-
schen Verletzung der Rechtsstaatlichkeit 
unterbleiben müssten. Der High Court 
sah zwar kein echtes Risiko einer un-
menschlichen Behandlung durch Polen, 
und nur insoweit hatte der EuGH ja die 
Durchbrechung des europäischen Aner-
kennungsgebots akzeptiert. Die zentrale 
Sorge des Gerichts galt dem Umstand, 
dass durch systemische Verletzung der 
Rechtsstaatlichkeit die Grundbedingun-
gen für einen fairen Strafprozess in Polen 
generell nicht mehr gewährleistet seien. 
Es ging also um die Verletzung des Fair- 
Trial-Grundsatzes. Der EuGH antwortete 
im Juli 20189: Justizbehörden, die auf 
Veranlassung Polens einen Europäischen 
Haftbefehl vollstrecken sollen, müssten 
sorgfältig prüfen, ob die Betroffenen ein 
faires Verfahren erwartet. Zunächst müs-
se und dürfe auf einer ersten Stufe abs-
trakt-generell geklärt werden, ob in Polen 
aufgrund der fehlenden Unabhängigkeit 
der Gerichte eine echte Gefahr beste-
he, dass mit einer Verletzung des Fair-  
Trial-Grundsatzes gerechnet werden 
müsse. Auf der zweiten Stufe müsse Ir-
land dann prüfen, ob und wie sich das 
im konkreten Fall auf den Betroffenen 
bei dem konkret zuständigen Gericht 
auswirke. Eine erfreuliche Entscheidung. 
Wenngleich die zweite Stufe nur sehr 
schwierig aufzuklären sein dürfte, wurde 
dem irischen Gericht immerhin die Be-
fugnis zugesprochen, die Unabhängigkeit 
der polnischen Justiz ernsthaft zu prüfen 
und gegebenenfalls auch zu reagieren. So 
wurde die Rechtsstaatlichkeitskrise durch 
den High Court mit dem Problemfeld des 
gegenseitigen Vertrauens verknüpft. Das 
war ein guter Einstieg. Der EuGH hat die 
Chance eröffnet, dass die Grundrechts-
prüfung im Rahmen des Verfahrens des 
Europäischen Haftbefehls wirkungsvoller 
sein kann als die Rechtsstaatlichkeitsver-
fahren. 

VIII. 

Ich komme zum Ende. Viele hatten ge-
hofft, dass sich die irische Vorlage als 
Anfang vom Ende des vorausgesetzten 
Vertrauens in die Integrität insbesondere 
des polnischen Systems erweisen würde. 
Tatsächlich wurden aber die entspre-
chenden Feststellungen meines Wissens 
bislang noch in keinem Einzelfall ge-

troffen. Im Bereich der Grundrechte sind 
wir demgegenüber sicher schon weiter, 
auch wenn weder die deutsche Identi-
tätsrechtsprechung noch die Aktivierung 
der Charta durch den EuGH einen abso-
luten Schutz bieten können. Tatsächlich 
kann noch immer nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Europäische Haftbe-
fehl im Einzelfall für Bürger- und Men-
schenrechte gefährlich werden kann. Es 
sind daher noch einige Schritte zu gehen; 
hin zu einem Europa als gemeinsamer 
Raum von Rechtsstaatlichkeit, in dem 
auch ein gleichwertiger Grundrechts-
schutz durchweg gewährleistet ist.           
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Im November 2019 kam es zu Schlagzei-
len in den Lübecker Nachrichten. Die SPD 
boykottierte den Wahltermin des Richter-
wahlausschusses Schleswig-Holstein am 
8.11.2019. Die Nachricht, der Boykott sei 
unverständlich, weil die problematische 
Personalie im Vorfeld längst unstreitig 
abgesprochen worden sei, hat in Justiz 
und Öffentlichkeit zu Verwunderung und 
Befremden geführt – und hat die Neue 
Richtervereinigung Schleswig-Holstein 
das Thema Richterwahlausschuss als ein 
Zentralthema ihrer Winterklausur wählen 
lassen. 

Zur gut besuchten justizöffentlichen Dis-
kussion waren die Justizministerin des 
Landes Schleswig-Holstein, Dr. Sabine 
Sütterlin-Waack (CDU), und als Abgeord-
nete im Richterwahlausschuss Jan Marcus 
Rossa (FDP), Thomas Rother (SPD), Claus 
Christian Claussen (CDU) und Burkhard 
Peters (Grüne) eingeladen, um nach ei-
nem Impulsreferat unter Leitung von Marc 
Petit die Vorgänge im und die Arbeit des 
Richterwahlausschusses zu diskutieren. 

Frau Sütterlin-Waack führte zunächst in 
die Arbeit des Richterwahlausschusses mit 
seinem turnusmäßigen Berichterstatterwe-
sen zu den Bewerbern ein. Im Anschluss 
entspann sich eine sehr offene Diskussion 
der Politiker zu den Entscheidungsprozes-
sen, Hintergründen, und auch Sinn eines 
Richterwahlausschusses.

Beurteilungswesen

Was den Richterwahlausschuss determi-
niert, kristallisierte sich schnell heraus. 
Es ist faktisch die Beurteilung und damit 

der Beurteiler, der bestimmt, welcher Be-
werber zum Zug kommt. Die kompletten 
Personalakten erhalten im Übrigen nur 
Berichterstatter und Mitberichterstatter, 
während den übrigen Mitgliedern nur ei-
ne komprimierte Fassung mit der letzten 
Beurteilung vorliegt. 

In geschätzt 95% der Fälle kommt es auf 
diese Weise zu unstreitigen Entscheidun-
gen. Wenn einmal mehrere Bewerber da 
seien, laufe es nahezu zwingend auf eine 
Person zu. Pro Sitzung seien es maximal 
eine oder zwei Entscheidungen, bei denen 
es streitig zugehe.

Herr Rossa sprach es deutlich an: Das 
Beurteilungswesen könne ganz maßgeb-
lichen Einfluss auf die Auswahlentschei-
dung nehmen. Der Richterwahlausschuss 
habe nach seiner Meinung keine Möglich-
keit, hinter die Kulissen zu schauen. Man 
müsse sich letztlich auf die Richtigkeit der 
Beurteilung verlassen. Es gebe Beurteilun-
gen, mit denen man fast nichts mehr an-
fangen könne – so Claussen –, wie solle 
z.B. bestimmt werden, ob der 8mal »her-
vorragend übertroffen« Beurteilte besser 
sei als der 7mal »hervorragend Übertrof-
fene«. 

Klar wurde, woraus eher keine Alternati-
ven erwachsen: Möglichen Auswahlkri-
terien wie anderweitige Vorkenntnisse, 
Erfahrungen oder gesellschaftliches En-
gagement scheint keine Bedeutung zuzu-
kommen. Nur bei knappen Entscheidun-
gen – so Herr Rother – könne dies mal den 
Ausschlag geben. Es bedürfte allerdings 
ausführlicherer Begründung und sei risi-
koreicher im Hinblick auf die gerichtliche 
Angreifbarkeit.

An der Beurteilung kommt keiner vorbei

Form follows function – über die Arbeit des Richter-
wahlausschusses in Schleswig-Holstein 

von Frank Nolte

Dr. Frank Nolte ist Richter am 
Sozialgericht Itzehoe und Mit-
glied der Redaktion.
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Die Anhörung könne allenfalls im Ein-
zelfall etwas drehen. Die Vorabfestle-
gung auf gleiche Fragen für alle verhin-
dere aber, dass man einem Kandidaten 
auf den Zahn fühlen könne – so Peters. 
Herr Rossa sah als maßgeblichen Unter-

schied zu einem Auswahlgespräch in der 
Wirtschaft die verwaltungsgerichtliche 
Kontrolle. Aus der Anhörung könne die 
Auswahlentscheidung nur begrenzt be-
gründet werden. »Die Papierform schlägt 
immer den mündlichen Bericht«. Frau 

Sütterlin-Waack bestärkte dies mit Ver-
weis darauf, dass die Kandidaten ohne-
hin nur bei Stellen mit Personalverant-
wortung angehört würden. Es sei schwie-
rig, vergleichbar zu machen, wer was in 
welcher Weise gefragt worden sei.

Zeichnung: Philipp Heinisch
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Auswahl und demokratische  
Legitimation

Herr Claussen knüpfte an seine zuvor 
geäußerten Bedenken an: Die Wahlmög-
lichkeiten seien sehr begrenzt. Beurtei-
lungsvorgaben führten dazu, dass letzt-
lich von 12 Kandidaten ohnehin nur 
einer gewählt werde dürfe. Proberichter 
könnten genauso gut auch durch das Mi-
nisterium zu Planrichtern ernannt wer-
den – das Abzählen von Tagen sei auch 
dort möglich. Die Spielräume für den 
Wahlausschuss seien mit der Entschei-
dung des OVG viel enger und für Minis-
terium und Justiz weiter geworden.

Claussen sah in dieser Situation auch ei-
nen latenten Konflikt mit der Zweckset-
zung des Richterwahlausschusses, demo-
kratische Legitimation zu vermitteln. Der 
Richterwahlausschuss sei zwischen den 
anderen Akteuren mehr und mehr einge-
engt. Auf der einen Seite stehe ein stark 
ausgeprägtes Beurteilungssystem, dann 
noch die Ernennungs- und Prüfkompe-
tenz des Ministeriums, da verbleibe in 
der Mitte nur noch wenig Raum. Außer-
dem habe doch demokratische Legitima-
tion nichts mit Bestenauslese zu tun: Ab-
geordnete zeichneten sich dadurch aus, 
dass sie in einer Wahl genügend Stimmen 
gesammelt hätten. Können – so spitzte 
Claussen zu – müssten sie nichts. Zur 
Vermittlung demokratischer Legitimation 
müsse es aber auch eine echte Auswahl- 
entscheidung geben. Hierbei stellte er 
aber klar, dass es erklärter Wille sei, Bes-
tenauslese zu betreiben. 

Absprachen im Ausschuss

Die Politiker sahen die Berichterstattung 
in der Zeitung zum Thema im Kontext der 
Meinungsmache, wobei die Kernaussage 
jedoch zutreffend sei. Wenn die Sitzung 
des Richterwahlausschusses vorbereitet 
werde, müsse man überlegen, wie eine 
Entscheidung aussehen könne. Das gel-
te insbesondere für Berichterstatter oder 
Mitberichterstatter. Da eine 2/3-Mehrheit 
nicht vom Himmel falle, sei es erforder-
lich, dass man auch mit Kollegen der an-
deren Fraktion oder Mitberichterstattern 
über die Sache spreche, um die Entschei-
dung vorzubereiten. Hierbei verbleibe 
es aber allein bei einer Abstimmung auf 

Ausschussebene. Die Anforderungen ei-
ner 2/3 Mehrheit bewirke, dass es zwar 
vielleicht eine politisch motivierte Ent-
scheidung gebe, die aber keine parteipo-
litische sei, da keiner eine 2/3 Mehrheit 
habe. Die Konsultation im Vorfeld führe 
ganz überwiegend zu identischen Ergeb-
nissen. Dies sei nicht merkwürdig oder 
verdächtig und werde verantwortungs-
bewusst gehandhabt. Herr Peters spielte 
den Ball Richtung Auditorium, indem er 
darauf hinwies, dass sich in der 18. Wahl-
periode die Mitglieder der Regierungsfrak-
tion ohne SSW zusammengesetzt hätten. 
Sie hätten je ein richterliches Mitglied des 
Richterwahlausschusses eingeladen, und 
zwar des Verbandes, der ihnen politisch 
nahestehe. So sei das NRV-Mitglied bei 
dieser Sitzung beratend dabei gewesen, 
und er gehe davon aus, dass dies bei der 
CDU der Deutsche Richterbund gewesen 
sei. Die Richter seien in der Materie besser 
verankert als die Abgeordneten und hät-
ten den Abgeordneten Ratschläge gege-
ben. Die Richterverbände hätten auf diese 
Weise eine zentrale Rolle bei der Beratung 
gespielt, auf wen sich die Abgeordneten 
festlegten. Dabei könnten auch Probleme 
identifiziert werden. Wenn es nicht gelin-
ge, auf der Arbeitsebene mit der anderen 
Seite weiter zu kommen, werde es bei he-
rausgehobenen Positionen relevant, dass 
die Fraktionsvorsitzenden einen Hinweis 
auf ein Problem bekämen, um Gespräche 
auf höherer Ebene zu ermöglichen. Diese 
hätten aber keine Kenntnis von den ge-
nauen Unterlagen. Hierbei könne dann 
schon die Gefahr aufkommen, dass auch 
andere politische Konflikte einbezogen 
würden. 

Massive Beeinflussung von außen sei 
bislang nur einmal versucht worden, von 
externen Verbänden im Rahmen der Ar-
beitsgerichtsbarkeit. Dem sei nicht nach-
gegeben worden. 

Rossa erinnerte, dass ein Imageschaden 
auch darin liegen könne, dass eine Stelle 
unbesetzt bleibe. Im Übrigen sprächen 
doch auch Richter außerhalb der Ver-
handlung untereinander über ihre Fälle, 
was er ebenfalls als unbedenklich erach-
te. Problematisch werde es erst, wenn 
aus sachwidrigen Gründen entschie-
den würde – etwa ein Richter der NRV 
werde im Tausch für einen Richter von 
Richterbund genommen. Das verbiete 

sich und sei nach seiner Kenntnis auch 
noch nicht vorgekommen. Herr Claus-
sen meinte dazu, alles in einer Sitzung 
des Richterwahlausschusses zu erörtern, 
würde zu dreitägigen Sitzungen führen. 
Die Abstimmung auf Arbeitsebene des 
Richterwahlausschusses sei als unprob-
lematisch anzusehen. Schwierig werde es 
erst, wenn sich die Fraktionsvorsitzenden 
einmischten. Dem stimmte Herr Peters 
weitgehend zu: Die Musik spiele bei der 
Vorbereitung und auf Arbeitsebene. 

Blick in die Zukunft

Marc Petit fragte, ob Pluralität im Richter-
wahlausschuss auch auf Pluralität in der 
Richterschaft ziele. 

Herr Rossa meinte, wegen der Letztent-
scheidung beim Ministerium sei das 
schwierig. Die Sicherung von Pluralität 
sei keine Aufgabe des Richterwahlaus-
schusses. Ob die von diesem ausgehende 
Legitimation auf das Selbstverständnis 
der Richter ausstrahle, bezweifele er. Frau 
Sütterlin-Waack sah die Beurteilungen 
als »Dreh- und Angelpunkt« des Systems. 
Wenn man dies zugrunde lege, handele 
es sich um ein gutes System. Herr Rother 
schloss sich der Einschätzung der Minis-
terin an.

Nach Auffassung von Claussen ist denk-
bar, an den Beurteilungen zu arbeiten; 
vorstellbar sei aber auch, dass das Mi-
nisterium eine Vorauswahl treffe und 
dem Richterwahlausschuss drei Kandi-
daten vorschlage und einer ausgewählt 
werden könne, der grundsätzlich auch 
ernannt werde. Das würde auch eine 
größere Legitimationswirkung bringen. 
Mehr Transparenz sei auch durch öffent-
liche Sitzungen denkbar. Hierbei sei aber 
zu fragen, ob die Richter dies überhaupt 
wollten. Wenn es nur darum ginge, Ein-
zelne zu »grillen«, sei die Attraktivität 
fraglich. Das Einbeziehen der Richter in 
den öffentlichen und politischen Druck 
sehe er aber eher skeptisch. Herr Peters 
sah den Richterwahlausschuss nicht in 
der Lage, Pluralität in der Richterschaft 
zu sichern. Er werde erst einbezogen, 
wenn die Lebenszeiternennung anstehe. 
Entscheidend sei die Einstellung als Pro-
berichter, wo Pluralität hergestellt werde. 
Dort handele die Exekutive.                        
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BJ: Du warst einer der am längsten amtie-
renden Landgerichtspräsidenten, hast Du ge-
sagt – was hat dir am meisten Befriedigung 
gegeben?

Böttcher: Wenn ich das so rückblickend 
betrachte, was immer gefährlich ist, dann 
kann ich aber wohl mit einiger Sicherheit 
sagen: Ich habe immer schon gerne mei-
ne richterliche Tätigkeit ausgeübt, das ha-
be ich mir ja als Beruf ausgesucht. Und 
ich habe andererseits in den freieren For-
men von richterlichen Gremien und vor 
allem richterlichen Vereinigungen – in 
meinem Fall ÖTV, heute Ver.di, MEDEL 
oder anderen justiznahen Gruppen wie 
Forum Justizgeschichte – gerne auch et-
was mit konzipiert und organisiert. Auf 
diese Weise war die Kombination für 

mich die ideale, als sich 1990/91 die Ge-
legenheit bot: Rechtsprechung – was mir 
ganz wichtig war auch für den Maßstab 
für mein Verwaltungshandeln – kombi-
niert mit Verwaltungstätigkeit für das Ge-
richt, für die anderen Richterinnen und 
Richter und mit ihnen, und für eine gute 
demokratieadäquate europäisch vorzeig-
bare Justiz. 

BJ: Verwaltung hat bei Landgerichtspräsi-
denten viel mit Personalentwicklung, mit Be-
urteilungen usw. zu tun. Wie siehst Du das 
Thema Beurteilungen?

Böttcher: Schleswig-Holstein unterschei-
det sich ja erheblich von anderen Bun-
desländern, was Mitbestimmung angeht, 
was die Praxis der Selbstverwaltung (also: 

Selbstverwaltung – Mitbestimmung – 
Menschlichkeit: Eine bessere Justiz  
ist machbar  
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Präsidien) angeht, und auch per Gesetz 
und Dienstvereinbarung zum Thema Be-
urteilungen. Die Regelbeurteilung ist für 
Richter auf Lebenszeit abgeschafft mit 
der Begründung: Das passt nicht zum 
unabhängigen Richter. Natürlich gibt 
es sie für die Richterinnen und Richter 
auf Probe, nach 6 Monaten, einem Jahr 
und dann alle Jahre. Da in »meinem« 
Landgerichtsbezirk Lübeck permanent 
und durchgängig 25 bis 30 % Richter auf 
Probe tätig waren, bei insgesamt gut 100 
Richtern, davon die Hälfte am Landge-
richt, die Hälfte an ursprünglich 12, spä-
ter 6 Amtsgerichten, gab es viele Beurtei-
lungen zu schreiben. Die Beurteilungen 
haben nicht die Vorsitzenden und nicht 
die Amtsgerichtsdirektorinnen oder -di-
rektoren gemacht, sondern ich. Ich bin zu 
den Sitzungen gefahren, habe Gespräche 
geführt und Akten gesehen und außer-
dem hatte ich sowieso viel Kontakt mit 
den Richterinnen und Richtern auf Probe 
– unter anderem deshalb, weil wir in Lü-
beck neben den schon damals üblichen 

Fortbildungsveranstaltungen für alle eine 
extra für die Richterinnen und Richter auf 
Probe eingeführt haben, von Landes- und 
sonstigen Programmen abgesehen. Die 
haben wir kombiniert mit Übernachtung 
und vorher jeweils interessanten Abend-
veranstaltungen. Und dann, nachdem ich 
festgestellt hatte, dass die Richtervertre-
tungen nicht immer die Interessen der 
Richter auf Probe abdeckten, und dass 
auch die Präsidien, in denen die »Platz-
hirsche« und die Älteren sitzen, diese 
Interessen nicht immer im Blick haben, 
haben wir neben diesen Gremien einen 
»Proberichterrat« geschaffen. Auch da 
gab es durch regelmäßige Gespräche viele 
Kontakte – dieses Gremium erneuert sich 
ja immer wieder. Und ich nutze die Fra-
ge, um noch etwas Weiteres zu sagen: Ich 
komme noch mal auf die Anfangsfrage 
zurück, was mir das Wichtigste oder auch 
das Schönste war: Das Schönste an dieser 
Zeit war die sich immer wieder erneuern-
de jung bleibende Zusammensetzung des 
Kollegiums.

BJ: Also keine Beurteilungen für Planrichter, 
jedenfalls keine Regelbeurteilung…

Böttcher: Nun müssen wir natürlich die 
Realität schildern, wie sie ist: Schles-
wig-Holstein betreibt eine ganz merk-
würdige Stellenplanpolitik. Spätestens 
nach den drei Probejahren bekommen 
die Richter auf Probe das Attest durch 
den Richterwahlausschuss, dass sie jetzt 
gewählt werden und mit einer Lebens-
zeitanstellung rechnen können. Ab da 
fällt auch die Regelbeurteilung weg. Aber 
der Stellenplan ist so ausgelegt, dass eine 
bestimmte Anzahl von Stellen als Probe-
richterstellen ausgewiesen ist. Das hat zur 
Folge, dass mancher, vor allem, wer an ein 
bestimmtes Gericht möchte, sich 5- oder 
6-mal bewirbt. Manche haben sich ihre 
Wunschstelle regelrecht »ersessen«, wie es 
unter Kollegen ironisch hieß. Die waren 
also auch immer wieder im Bewerbungs-
verfahren und mussten beurteilt werden, 
jedenfalls wenn die letzte Beurteilung 
schon etwas länger zurück lag. Letzten En-

Andrea Kaminski und Hans-Ernst Böttcher                     Foto: privat
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des lief es da doch wieder auf die jährliche 
Regelbeurteilung hinaus. 

BJ: Wie sieht es mit Anlassbeurteilungen für 
Beförderungsstellen aus? Ich bohre hier beim 
Thema Beurteilungsunwesen aus Erfahrun-
gen in NRW, wo es u.a. darauf ankommt, 
wer die entsprechende Note vielleicht ein paar 
Wochen länger hat. Ich hatte mehr und mehr 
den Eindruck, dass man die erforderliche 
Note dann bekommt, wenn man die Stelle 
bekommen soll, relativ unabhängig von ech-
ter Leistungsbeurteilung. Wie kommt Ihr in 
Schleswig-Holstein ohne »Leistungsentwick-
lung«, dokumentiert in Regelbeurteilungen, 
zu nachvollziehbaren Ergebnissen?

Böttcher: Meine »Politik«, über die ich mir 
im Grunde genommen erst ganz klar und 
bewusst geworden bin, nachdem ich sie 
schon begonnen hatte zu praktizieren, war 
– und das sicher im Gegensatz zur Praxis 
in einigen anderen Bezirken in Schles-
wig-Holstein und sicher im Gegensatz zu 
der Praxis, die ich aus anderen Ländern 
kenne: Hier hat jede und jeder unter den 
Richterinnen und Richtern die Chance, 
im richterlichen Bereich und in der Ver-
waltung seine Talente zu entdecken und 
zu entwickeln. Ich bin übrigens nicht auf 
die Idee gekommen, wie das inzwischen 
auch in der Verwaltung und jedenfalls in 
der Wirtschaft verstanden wird, »entwi-
ckeln« als transitives Verb zu verstehen 
und in diesem Sinne zu gebrauchen und 
Personalentwicklung zu betreiben; viel-
mehr im Sinne von »sich entwickeln«. Die 
Richterinnen und Richter haben selbstver-
ständlich die Gelegenheit, sich selbst zu 
entwickeln. Und dafür müssen sie das 
Terrain kennen und müssen sie Angebote 
bekommen. Das heißt also, alle Stellen 
neben den originär richterlichen, in de-
nen Interessantes in der richterlich gepräg-
ten Verwaltung eines Gerichts zu tun ist, 
werden ausgeschrieben. Jeder kann sich 
da bewerben. Aufgaben wie richterlicher 
Verwaltungsreferent/referentin (anderswo 
zumeist »Präsidialrichter« genannt) und 
auch Pressesprecher/in sind etwas anders 
zu betrachten, weil die persönliche Che-
mie stimmen muss. Aber auch da kann 
jeder seine oder ihre Chance bekommen. 
Das Entscheidende ist: Nicht wenige, die 
man schon ausgeguckt hat, werden ausge-
sucht, und die werden dann in soundso-
viel Jahren an der richtigen Ausgangsposi-
tion für diese oder jene Bewerbung sein, 

sondern im Prinzip kann jeder teilneh-
men. Und da ja die Entscheidung bei je-
dem Richteramt der Richterwahlausschuss 
trifft, kann ich in aller Freiheit meine Be-
urteilung machen. Ich kann auch mehre-
re Leute aus unterschiedlichsten Gründen 
unter dem Strich wirklich »auf gleicher 
Höhe« beurteilen. Denn es sucht ja oh-
nehin der Richterwahlausschuss den oder 
die nach seiner Meinung Richtigen und 
Besten aus. Insofern habe ich auch gar 
nichts gegen Beurteilungen, auch wenn 
ich die im Prinzip hochproblematisch 
finde, sondern ich habe versucht, das mit 
Ernst und dem Bemühen, allen gerecht zu 
werden, auszufüllen. 

BJ: Wie sieht es mit der Auswahl der richter-
lichen Verwaltungsmitarbeiter aus – ist das 
eine Präsidentenentscheidung?

Böttcher: Da entscheidet ja in Schles-
wig-Holstein zu jeder dieser noch so be-
scheidensten Rochaden eines der vielen 
Mitbestimmungsorgane mit. Wie gesagt, 
es ist mir erst nachträglich bewusst ge-
worden und danach habe ich es als Praxis 
verfeinert und so gehandhabt: Es lief im 
Grunde mehr und mehr auf ein selbstver-
ständliches Ausschreibungssystem hinaus. 
Auch bei der Präsidiumsarbeit konnten 
wir weitestgehend – nicht immer – davon 
wegkommen, dass Kolleginnen und Kol-
legen zu einer Arbeit verdonnert werden, 
die sie nicht wollen oder nicht können 
oder beides. Es ging darum, mehr und 
mehr hinzukommen zu einem System, wo 
möglichst jeder die Aufgabe bekommt, die 
er kann, die er gern macht – wenn denn 
insgesamt alle Anforderungen, die an das 
Gericht gestellt werden, ausgefüllt werden 
und andere nicht dadurch benachteiligt 
werden und dabei auch Teilzeit- und Voll-
zeitgesichtspunkte und andere Gleichstel-
lungsaspekte berücksichtigt werden. Teil-
zeit gibt es übrigens in Schleswig-Holstein 
bereits ab 25 %. 

BJ: Für mich hört sich das sehr harmonisch 
an, ich kann es aber gar nicht richtig glau-
ben. Was passiert denn, wenn z.B. bei einem 
kleinen Amtsgericht einfach niemand Fami-
liensachen übernehmen will? 

Böttcher: Das ist dann wieder eine Sache 
des Zusammenspiels Amtsgericht – Land-
gericht. Einige werden ja auch Richter auf 
Probe sein. Da muss man sehen, dass 

man auf längere Sicht eine etwas andere 
Mischung an Personen an dem Gericht 
hat. Und wie gesagt: Konflikte sind nie 
ausgeschlossen. Das ist nicht das Para-
dies, und es gibt sicher auch Menschen, 
mit denen ich zusammen gearbeitet ha-
be, die das ganz anders sehen, weil sie es 
aus ihrer Sicht anders erlebt haben. Von 
denen würdest Du hoffentlich zu hören 
bekommen, dass ich es zumindest ver-
sucht habe, den geschilderten Umgang 
zu praktizieren.

BJ: War bei den Präsidien Flexibilität ein 
Gesichtspunkt? Also regelmäßiger Dezer-
natswechsel?

Böttcher: Nein, entgegen anderen Gerich-
ten, wo es solche geschriebenen oder un-
geschriebenen Regeln gibt, hatten wir das 
nicht, jedenfalls nicht am Landgericht. 
Das Puzzle hat sich immer irgendwie 
gefügt. Dazu gehört natürlich, die Präsi-
diumssitzung gut vorzubereiten, über die 
Rechte und Pflichten hinaus, die sich aus 
§§ 21a GVG ergeben, mit früher Ankündi-
gung frei werdender Stellen, Nachhaken, 
Einzelgesprächen des richterlichen Ver-
waltungsreferenten bzw. Referentin zu 
arbeiten. Dazu gehört z.B. auch Abstim-
mung in kleinen Runden – ich erinnere 
mich da etwa bis heute noch aus einem 
Jahr an die Vorgespräche mit den Vorsit-
zenden der Kammern für Handelssachen, 
ob sie, weil das Ministerium sonst viel-
leicht auf die Idee kommen könnte, eine 
KfH-Vorsitzenden-Stelle wegen insgesamt 
zu geringer Eingänge einzuziehen, Rück-
stände von anderen Kammern zu über-
nehmen bereit sind und wir formal noch 
eine Zivilkammer aufmachen mit den 
drei KfH-Vorsitzenden. Alles das gehört 
dazu. Und dann gibt es für die Vorberei-
tung der Jahresgeschäftsverteilung drei Le-
sungen, natürlich auch mit Anhörungen. 
Und dann wird der Beschlussvorschlag 
für die Geschäftsverteilung allmählich 
verfeinert. Aber das geht natürlich an ei-
nem Gericht mit ca. 50 Richterinnen und 
Richtern und dem Pool der vorhandenen 
üblichen Zu- und Abgänge plus Richte-
rinnen und Richter auf Probe einfacher 
als an einem kleinen. Da kommt dann 
das Wechselspiel Direktorenkonferen-
zen, Präsidentenkonferenzen mit der 
Präsidentin des Oberlandesgerichts hi-
nein – heutzutage mit computergestützt 
tagesaktuellen Zahlen für den Abgleich 
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und gerechten Ausgleich im Land und 
innerhalb des Landgerichtsbezirks und 
hierbei zwischen dem Landgericht selbst 
und den Amtsgerichten. 

BJ: Ihr habt ja in Schleswig-Holstein die 
kleinsten Amtsgerichte geschlossen – wieviel 
Richter haben die verbliebenen?

Böttcher: Das sind jetzt mindestens ca. 8 
Richter.

BJ: Mit der sehr umfassenden Mitbestim-
mung der Richter in Schleswig-Holstein bist 
Du gut klar gekommen?

Böttcher: Mit der bin ich in der Regel sehr 
gut klar gekommen. Das hat sicher damit 
zu tun, dass ich Mitbestimmung nicht für 
ein Übel halte, sondern etwas äußerst Po-
sitives.

BJ: Und wie stehst Du zu den neuen Mitbe-
stimmungsregelungen in Brandenburg?

Böttcher: Mir hat es große Freude ge-
macht, das Gesetz jetzt zur Kenntnis zu 
nehmen. Wir hatten ja in Brandenburg 
vor Jahren eine Kommission zu Zeiten 
von Justizminister Volkmar Schöneburg 
und Staatssekretärin Sabine Stachwitz, 
die viel weiter ging, nämlich Selbstver-
waltung, zukünftige Formen verwirklich-
ter Gewaltenteilung. Aber wir hatten auch 
als augenblicksnahe Vorstellung so etwas 
Ähnliches formuliert, wie es jetzt im Ge-
setz steht. Das ist weitgehend übernom-
men worden. Ich habe mit Freude vorher 
in mehreren Anhörungen als Sachverstän-
diger mitgewirkt.

BJ: Welche Kernpunkte sind Dir da wich-
tig?

Böttcher: Die volle Mitbestimmung der 
Richterinnen und Richter auf mehreren 
Ebenen, Erweiterung der Teilzeit-Arbeits-
möglichkeiten für Frauen und Männer 
mit Senkung des bisherigen prozentua-
len Minimums, Stärkung der Position der 
Gleichstellungsbeauftragten insbesondere 
durch Einrichtung von Gleichstellungsbe-
auftragten bei den oberen Landesgerich-
ten jeweils für die Gerichtsbarkeit, Schaf-
fung eines IT-Kontrollgremiums, Verfah-
rens-Transparenz und echte Auswahl im 
Richterwahlausschuss – das ist eine ganze 
Menge an Verbesserungen.

BJ: Du bist ein Freund der Mitbestimmung, 
ein Freund des Richterwahlausschusses, der 
Transparenz – das hört sich alles recht para-
diesisch an. Warst Du nicht trotzdem einsam 
in Deinem Job?

Böttcher: Ich sage vorweg: Ich bin auch 
ein Freund der verlässlichen Wahrneh-
mung von Kompetenzen und Verant-
wortlichkeiten nach jetzt geschriebenem 
Recht. Und ich habe sie wahrgenommen, 
was manchmal auch Konflikte mit den ge-
nannten Gremien bedeutete. Und sicher 
ist man bei manchen Entscheidungen 
auch einsam. Aber einsam ist man auch 
bei Entscheidungen, die vielen Richte-
rinnen und Richtern gar nicht so geläufig 
sind, Verwaltungsentscheidungen: So z.B. 
zusammen mit dem geschäftsleitenden 
Beamten zu entscheiden, ob eine Bom-
bendrohung ernst zu nehmen und das 
Gerichtsgebäude folglich sofort vollstän-
dig zu räumen ist oder nicht. Da gibt es 
auf die Schnelle auch keine Mitbestim-
mung. Es gehört für mich dazu, dass man 
das aushalten kann und muss. Also kurz: 
Ja. Umso wichtiger war für mich, dass ich 
wusste, an diesem Gericht sind eine große 
Anzahl, eine im Laufe der Zeit auch noch 
gewachsene Anzahl von Kolleginnen und 
Kollegen, die mich tragen. Das sind in ers-
ter Linie die richterlichen und nichtrich-
terlichen Verwaltungsmitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, an die ich jetzt gedacht 
habe, aber auch die Richterinnen und 
Richter überhaupt. Zur Verwaltung ein 
Beispiel: Wir haben in Schleswig-Holstein 
aus der Rechtspflegerlaufbahn aufgestie-
gene Verwaltungsreferenten im höheren 
Verwaltungsdienst, eine Art Manager, die 
für das nichtrichterliche Personal im Be-
zirk und auch für die Verwaltungsangele-
genheiten der Amtsgerichte im Zusam-
menwirken mit den Direktorinnen und 
Direktoren zuständig sind. Derjenige, 
den ich beim Amtsantritt antraf und den 
ich wie auch seine Nachfolger bewundere, 
der hat mir eines Tages gesagt: »Herr Bött-
cher, ich bin jetzt das erste Mal in meinem 
langen beruflichen Leben von einem Land-
gerichtspräsidenten gelobt worden. Ihre zwei 
Vorgänger haben das nie gemacht, und als 
ich mal bei einem von denen angefragt ha-
be: ‚Herr Präsident, sind Sie eigentlich mit 
meiner Arbeit zufrieden?’, da hat er gesagt: 
‚Ja natürlich, haben Sie das denn nicht ge-
merkt?’« Beide Vorgänger waren auf ihre 
Art eigentlich gut. Aber – ich mag das 

kaum sagen – ja, offenbar war es auch in 
einem modernen Gericht wie dem Land-
gericht Lübeck noch nicht so verbreitet, 
sich im menschlichen Umgang ganz nor-
mal zu verhalten, wie es mir selbstver-
ständlich erscheint – auch einmal Aner-
kennung zu äußern. 

BJ: Viele Richter denken bei Gericht nur an 
Richter und vergessen, dass daneben – be-
wusst nicht: darunter – eine große Anzahl 
von Menschen ist, die mit uns zusammenar-
beiten. Das hat sich erst in den letzten Jahr-
zehnten herumgesprochen.

Böttcher: Übrigens auch in der Verwal-
tung, die im Wesentlichen von Rechts-
pflegerinnen und Rechtspflegern getragen 
wird. Mir war wichtig, was aber in Schles-
wig-Holstein auch Tradition war, dass in 
allem, was Bezug zur Rechtsprechung hat, 
richterliche Referentinnen und Referenten 
mit anteiliger Arbeitszeit tätig waren. Das 
muss nach der Konstruktion in Art. 92 GG 
so sein: »Die rechtsprechende Gewalt ist 
den Richtern anvertraut.« Die Übergänge 
zu den Rechtspflegern sind dann an man-
chen Ecken fließend. 

BJ: Was hältst Du denn überhaupt von der 
Attraktivität des Richterberufs heutzutage? 
Die Ungleichheit der Gehälter führt ja wohl 
schon dazu, dass Länder sich Konkurrenz um 
die besseren Kandidaten machen.

Böttcher: Das ist eine ganz unglückliche 
Auswirkung der Förderalismusreform. 
Mir sind diese Unterschiede ein Dorn 
im Auge, aber glücklicherweise wirken 
sich die Besoldungsunterschiede bei der 
Motivation, in diesem oder jenem Land 
Richter zu werden, bei denjenigen, über 
die ich mich in der Justiz freuen würde 
und freue, nicht so stark aus, wie es von 
manchen dargestellt wird. Es mag einige 
geben, für die das eine Rolle spielt, und 
das will ich auch nicht kritisieren. Man 
wird jedenfalls auf die Dauer wieder zu 
einer einheitlichen Besoldung kommen 
müssen. 

Viele Richterinnen und Richter, und 
zwar auch Aufgeschlossene und Streiter 
für die Fortentwicklung der Selbstver-
waltung, wissen gar nicht mehr, dass die 
R-Besoldung gegenüber der A-Besoldung 
der Beamten ein großer Fortschritt war: 
dass nämlich die Richter von vornherein 
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mit einem höheren Eingangsgehalt ein-
gestellt werden als vergleichbare Beamte, 
dass die Richterbesoldung im Vergleich 
das automatische Durchgleiten von A 
14 nach A 15 bedeutet. Dass muss man 
insbesondere den Jüngeren erst mal ver-
mitteln, und dann kann man erkennen, 
dass die Frage der Besoldung in einem 
Gesamtrahmen steht. Und da bleibt die 
Frage: Wie will die Bundesrepublik ihre 
Richter haben, was hält sie für eine amts-
angemessene Besoldung, ist die jetzige 
Abstufung und ist die Hierarchisierung 
sinnvoll, ist der Unterschied zwischen 
Funktionsbeschreibungen mit jetzt Fest-
gehalt ab Beginn des Amtes ab R3 – wie 
bei der B-Besoldung der Beamten – in der 
Abgrenzung zu den erst allmählich zum 
Endgrundgehalt aufsteigenden Gehältern 
in R1 und R2 sinnvoll? Die Antwort in 
den Selbstverwaltungsmodellen von ver.
di und NRV ist ja konsequenterweise die 
einheitliche Ausgestaltung der Besoldung 
auf allen Stufen der Gerichtsbarkeit und 
die Vergabe von Funktionsstellen und 
Funktionszulagen auf Zeit. Warum soll 
übrigens in einer vernünftigen Justiz, die 
aus gebildeten Juristinnen und Juristen 
besteht, nicht möglich sein, was in dem 
selbstverwalteten Chaosbetrieb Hoch-
schule funktioniert? 

BJ: So mancher, der eine Leitungsfunktion 
übernimmt, merkt ja dann auch, dass er sich 
in der Rolle nicht wohl fühlt, hängt aber da-
rauf fest. Das Problem gäbe es dann nicht 
mehr.

Böttcher: Ich weiß von Einigen, dass sie 
nach einer Zeit der Führungsaufgabe nach 
ein paar Jahren gern wieder »nur« Recht 
sprechen wollen – das ist der gewählte Be-
ruf. Auch unter denjenigen, die ihr Amt 
in der Kombination Rechtsprechung und 
Verwaltung gern ausgeübt haben, kehrt 
nach einiger Zeit – ich will nicht sagen 
Langeweile ein, aber man sieht dann 
auch, dass nun mal jemand anderes die 
Aufgabe übernehmen könnte. Auch das 
spricht für die Vergabe von Leitungsäm-
tern auf Zeit, vielleicht fünf oder sechs 
Jahre mit einmaliger Verlängerungsmög-
lichkeit, aber nicht länger. 

BJ: Nehmen wir an, es gäbe wieder gleiche 
Besoldung, meinetwegen sogar auf dem Ni-
veau des Landes, das seinen Richtern am 
meisten zahlt: Ist dann der Richterberuf 

überhaupt noch attraktiv? Im Vergleich zu 
anderen juristischen Berufen? 

Böttcher: Ich glaube, ja. Aber es darf auch 
ruhig etwas mehr sein. Es gab ja schon in-
teressamte Vorschläge, das Endgrundge-
halt schon früher erreichen zu lassen oder 
auf anderen Wegen jedenfalls schon in 
den Jahren die Richterinnen und Richter 
schon etwas höher zu besolden, in denen 
der Bedarf für Kinder am höchsten ist. 

Zur Frage der Gewinnung geeigneter 
Persönlichkeiten war noch etwas offen: 
Ich glaube, da muss man ganz anders 
ansetzen, wieder sehr grundsätzlich die 
Juristenausbildung in Frage stellen und 
endlich mal auf die Erfahrungen aus 
den Reformmodellen aus den 70er und 
80er Jahre zurückgreifen oder auch auf 
neue, inzwischen zusätzlich gesammelte 
Erfahrungen. Ich habe aufgrund meiner 
Erfahrungen in Frankreich vor Jahren 
schon vorgeschlagen, entsprechend den 
Hochschulmodellen sonst in Europa, aus 
denen die deutsche Juristenausbildung ja 
herausfällt, ein Universitätsstudium anzu-
bieten, das man mit einem Examen ab-
schließt; und in der zweiten, praktischen 
Phase gibt es getrennte Fortbildungen 
entfernt vergleichbar der bisherigen Refe-
rendarausbildung in den verschiedenen 
Berufsfeldern Justiz, Anwaltschaft, Ver-
waltung, wohl z.B. auch Wirtschaft etc., 
die aber jeweils kleinere Felder aus den 
anderen Bereichen enthalten, so dass man 
auch später noch wechseln kann. Aber 
normalerweise geht man in den Beruf, wo 
man seine Praxisausbildung gemacht hat. 

BJ: Du hast mal gesagt »Man kann etwas be-
wirken«. Was hast Du bewirkt, worauf Du – 
ich will nicht sagen – stolz bist, aber worüber 
Du Dich wirklich freust?

Böttcher: Wir haben bisher ja völlig au-
ßen vor gelassen, dass ich meine außer-
dienstlichen Tätigkeiten mit der Pensio-
nierung nicht abgebrochen habe. Zu den 
schönsten Erfahrungen, die mir auch bei 
der Beantwortung der Frage helfen, ge-
hören die internationalen Erfahrungen 
in der gemeinsam geschaffenen europäi-
schen Vereinigung MEDEL und in Missio-
nen für die verschiedensten Träger, Deut-
sche Stiftung für internationale rechtliche 
Zusammenarbeit (IZR), den Parteien na-
hestehenden Stiftungen; für den Europa-

rat bin ich sehr viel unterwegs gewesen in 
einer bestimmten Phase (1996 bis 1998) 
und habe vor 1990 erst Kolleginnen und 
Kollegen aus nahezu allen Ländern West-
europas und dann auch ab 1990 verstärkt 
in fast ganz Mittel- und Osteuropa ken-
nen gelernt. Und das führt mit zu dem, 
was ich als das Schönste empfinde: zu 
sehen, dass eine europäische, von Land 
zu Land aber spezifische richterliche und 
staatsanwaltliche Kultur wächst und be-
steht, selbstbewusst, unabhängig, und 
was nicht in allen Ländern selbstver-
ständlich war und ist: unbestechlich. Das 
ist etwas, woran ich gern mitgewirkt habe 
und worauf ich auch stolz bin. Und stolz 
und froh bin ich auch, dass es inzwischen 
auch in Schleswig-Holstein und vielleicht 
auch besonders im Landgerichtsbezirk 
Lübeck eine große Anzahl von Richterin-
nen und Richtern gibt, die aus sich heraus 
das verwirklichen, wie sie sich die Amts-
ausübung als unabhängige Richterinnen 
und Richter vorstellen, selbstbewusst 
auch gegenüber der Gerichtsverwaltung, 
kollegial mit ihren Richterkollegen wie 
auch mit den nichtrichterlichen Mitar-
beitern. 

BJ: Das war schon ein schönes Schlusswort. 
Und jetzt kommt noch meine Standardfra-
ge: Welche Frage, die ich nicht gestellt habe, 
möchtest Du gerne beantworten? 

Böttcher: Warum nicht mehr Kollegin-
nen und Kollegen sich herausgefordert 
fühlen, oder sich zumuten, Ähnliches, 
was das »rein« richterliche Leben wun-
derbar ergänzt und auch ungeheuer viel 
Schönes bringt – wenn auch nicht nur 
Schönes – auf sich zu nehmen, zu wa-
gen, zu machen und, das gehört leider 
auch mit dazu, warum manche, die viele 
schöne Worte gemacht haben und viele 
Rosinen zur Verbesserung der Welt im 
Allgemeinen und der Justiz im Besonde-
ren im Kopf hatten, wenig davon in die 
Tat umgesetzt haben, als sich ihnen dann 
die Gelegenheit bot. 

BJ: Was ist die Antwort?

Böttcher: Mit Erich Kästner: Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es.                      

 
Das Gespräch führte Andrea Kaminski am 
21.9.2019 in Wustrau.
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Jürgen Kühling, am 27. April 1934 in 
Osnabrück geboren, hat mit seinem 
unprätentiösen Wesen seinen Kolle-
gen, Freunden, Schülern und Weg-
begleitern juristisches Denken, klare 
Diktion, politisches Engagement, Mut 
zum Andersdenken, aber auch das Be-
kenntnis zum derzeit Machbaren näher 
gebracht. 

Nach seinem Studium, das ihn über 
Freiburg, Göttingen, München bis nach 
Rom gespült hat, und der anschließen-
den Promotion schnupperte er erst 
etwas in die Strukturen eines großen 
Betriebes hinein. Die Rechtsabteilung 
des Wolfsburger VW-Konzerns hat ihn 
jedoch nur ein Jahr fasziniert. Die Ar-
beit als Verwaltungsrichter in Hannover hat ihm deutlich besser 
gefallen und die Abordnung zum Bundesverwaltungsgericht ge-
zeigt, dass »da noch mehr geht«. In seiner Zeit im niedersächsi-
schen Justizministerium hat er sich intensiv um die Reform der 
Juristenausbildung gekümmert. Seine Ideen unter anderem eines 
einstufigen Ausbildungssystems mit der auch personellen Einbe-
ziehung nicht-juristischer Fächer wie Soziologie, Ökonomie und 
Politologie sind jedoch nach dem Regierungswechsel bald in der 
Versenkung verschwunden. Nicht verschwunden ist sein Interesse 
für den juristischen Nachwuchs und seine Begeisterung für junge 
Kolleginnen und Kollegen, für die er immer ein offenes Ohr hatte.

1979 wurde er zum Richter am Bundesverwaltungsgericht ge-
wählt. Eine Zeit, in der er sich hauptsächlich mit Bau-Planungs-
recht beschäftigte. 

Ab 1989 bis zu seinem Ausscheiden 2001 übte er das Amt ei-
nes Richters des Bundesverfassungsgerichts aus. Im 1. Senat war 
er als Berichterstatter schwerpunktmäßig für den Bereich des 
Arbeitsrechts zuständig. Er hat in dieser Zeit wegweisende und 
zum Teil spektakuläre Entscheidungen (mit-)verantwortet bzw. 
initiiert. Nur beispielhaft sei die Entscheidung zum Ruhen von 
Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Dienst aufgrund des Eini-
gungsvertrages, zum Nachtarbeitsverbot von Frauen, zur Eignung 
zum Führen von Kraftfahrzeugen bei Cannabis-Konsumenten, 
zur Benachteiligung von Frauen bei Einstellungen und zur Presse- 
und Meinungsfreiheit bei Zeitungsanzeigen (Benetton-Werbung) 
genannt. 

Nach seinem Ausscheiden in Karlsruhe 
war für ihn an Ruhestand nicht zu den-
ken. In einer angesehenen Hamburger 
Kanzlei war er begeistert als Rechtsan-
walt tätig und hat dort Verfahren vor 
dem hamburgischen Verwaltungsge-
richt vertreten und unter anderem er-
folgreich eine gerichtliche Massenkla-
ge zur Erstreitung der Bezahlung von 
Mehrarbeit durch den Bereitschafts-
dienst von Feuerwehrleuten begleitet.

Ich habe Jürgen Kühling in meiner Zeit 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin in 
Karlsruhe kennengelernt und ihn dafür 
bewundert, mit wieviel Tatendrang, ju-
ristischem Gespür und großer Freude an 
der Arbeit er sein Amt ausübte.

Bewundert habe ich ihn ganz besonders auch dafür, dass er – trotz 
der großen Belastung – immer wieder Zeit gefunden hat, seine 
schwer erkrankte Kollegin Helga Seibert, meine Chefin, regelmä-
ßig zu besuchen und ihr die schweren letzten Tage ihres Lebens 
zu verschönern und zu erleichtern.

Gerne denke ich an außerjuristische Aktivitäten zurück. Mit Jür-
gen Kühling konnten wir entspannte, unterhaltsame Stunden 
beim Squash, Flippern in der Spielhölle der Akademiestraße 
und beim Computerspielen verbringen. Sicher nicht unbedingt 
typisch für einen Verfassungsrichter. Unvergesslich wird der lie-
bevolle Gastgeber bleiben, der mit seiner Frau zusammen früher 
große Feste organisierte und später in Hamburg unkompliziert 
jede Menge Stühle in seinen Garten räumte, um alle Gäste um 
seinen großen Tisch zu versammeln.

Es ist schön, dass er im Alter noch erfüllte Stunden mit sei-
nen Töchtern und Enkeln verbringen und dann friedlich 
einschlafen konnte. Alt und schwach sein war nichts, was er 
sich gewünscht hätte. Trotzdem ist es schade, dass er schon 
gehen musste. Wir hätten ihn so gerne noch ein paar Jah-
re mit seinen guten Ratschlägen und seiner Anteilnahme an 
unserem Leben in unserer Nähe gewusst.                        

Dr. Ruth Römer ist Vorsitzende Richterin am OLG Frankfurt am Main und 

war als wissenschaftliche Mitarbeiterin am BVerfG tätig.

Jürgen Kühling – ein Nachruf 
von Ruth Römer

Ein hervorragender Jurist, eine beeindruckende Richterpersönlichkeit, ein ganz feiner Mensch und ein toller Mann. Jürgen Küh-
ling ist am 16. Dezember 2019 im Alter von 85 Jahren gestorben. Für seine Familie, Freunde, Wegbegleiter viel zu früh – für ihn 
selbst wohl zum richtigen Zeitpunkt.

                   Foto: privat
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I. Einleitung

Richterwahlausschüsse sind eine rechts-
staatliche Errungenschaft und notwendi-
ge Folge einer konsequenten Umsetzung 
des Prinzips der Gewaltenteilung1. Durch 
Richterwahlausschüsse wird einerseits die 
demokratische Legitimation bei der Über-
tragung von Richterämtern gestärkt. Denn 
in den Ländern, die einen Richterwahlaus-
schuss haben2, werden die Mitglieder des 
Richterwahlausschusses, die wiederum bei 
der Übertragung von Richterämtern mit-
wirken, vom Parlament gewählt3. Richter-
wahlausschüsse können außerdem als ein 
Selbstverwaltungsorgan begriffen werden. 
Denn ihnen gehören auch von der Rich-
terschaft vorgeschlagene Kollegen und 
Kolleginnen an4. 

Die demokratische Legitimation von 
Richterernennungen durch den Rich- 
terwahlausschuss setzt allerdings voraus, 
dass nicht nur bei der Wahl im Richter-
wahlausschuss alles mit rechten Dingen 
zugeht, sondern auch schon bei der Wahl 
der Mitglieder des Richterwahlausschus-
ses. Denn Fehler sowohl bei der Wahl in 
den Richterwahlausschuss als auch bei 
der Wahl im Richterwahlausschuss stellen 
die Rechtmäßigkeit einer nachfolgenden 
Richterernennung in Frage5. 

In Brandenburg erfolgt die Wahl der rich-
terlichen Mitglieder des Richterwahlaus-
schusses zweistufig. Zunächst wählen die 
Richterinnen und Richter Personen in 
Vorschlaglisten6. Sodann werden die rich-
terlichen Mitglieder des Richterwahlaus-
schusses aus diesen Vorschlaglisten vom 
Landtag gewählt7. 

Auf diesen beiden Ebenen sind bei der 
Wahl der Mitglieder des Richterwahlaus-
schusses regelmäßig teilweise ganz erheb-

liche Wahlfehler festzustellen; gleiches gilt 
für die Wahlen im Richterwahlausschuss 
selbst:

II. Wahlen in der Richterschaft des 
Landes Brandenburg zu den Vor-
schlaglisten8

Bewerberinnen und Bewerber gelangen 
auf die Vorschlaglisten mittels einer Wahl 
durch die Richterinnen und Richter des 
Landes Brandenburg.

1.

Ein erstes Rechtsproblem besteht darin, 
welche Kandidaten schlussendlich tat-
sächlich zur Wahl stehen. Es ist leider im-
mer wieder festzustellen, dass aus der Kol-
legenschaft keine ausreichende Anzahl 
von Personen vorgeschlagen werden, die 
sich in eine Vorschlagliste wählen lassen 
wollen. Hinsichtlich der Vorschlagliste 
zur Wahl der ständigen richterlichen Mit-
glieder des Richterwahlausschusses müs-
sen nämlich für zwei Mandate im Rich- 
terwahlausschuss 16 Personen9 für die 
Richterschaft zur Wahl stehen10. Bei den 
nichtständigen richterlichen Mitgliedern 
im Richterwahlausschuss verhält es sich 
ähnlich, wobei sich die Anzahl halbiert, 
da den betreffenden Gerichtsbarkeiten 
nur jeweils ein Sitz im Richterwahlaus-
schuss zusteht.

Werden diese Mindestanzahlen nicht er-
reicht11 und war eine Nachfrist erfolglos, 
innerhalb derer aus der Richterschaft12 

weitere Kandidaten hätten benannt wer-
den können, hat der Präsident des Bran-
denburgischen Oberlandesgerichts für die 
Vorschlagliste der ständigen richterlichen 

Wahlprobleme im Richterwahlausschuss 
des Landes Brandenburg 

von Peter Pfennig 

Peter Pfennig ist Richter am Ver-
waltungsgericht Potsdam und 
Sprecher des Landesverbandes 
der NRV. Er war fünf Jahre stell-
vertretendes ständiges richterli-
ches Mitglied im Richterwahlaus-
schuss des Landes Brandenburg 
und nahm an mehreren Sitzungen 
teil.
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Mitglieder oder der Präsident bzw. die 
Präsidentin des betreffenden Fachoberge-
richts für die einschlägige Vorschlagliste 
der nichtständigen richterlichen Mitglie-
der der jeweiligen Gerichtsbarkeit diese 
Vorschlaglisten mit Kandidaten aufzu-
füllen13, bis die jeweilige Mindestanzahl 
erreicht ist. Das mag zwar praktisch und 
auch üblich so sein, sprengt aber die wahl-
rechtliche Anbindung des Vorschlagsrechts 
ausschließlich an den wahlberechtigten 
Personenkreis. Denn ein solches Auffüllen 
der Kandidatenliste durch eine Einzelper-
son, die zudem der Exekutive zuzurechnen 
ist14, benötigt im Gegensatz zu Vorschlägen 
aus der Richterschaft nicht das Quorum 
von drei Unterstützerunterschriften. Eine 
weitere wahlrechtliche Entkopplung tritt 
ein, wenn wie zuletzt15 bei der Wahl zu 
den Vorschlaglisten für die ständigen rich-
terlichen Mitglieder des Richterwahlaus-
schusses sogar acht Kandidaten und damit 
genau die Hälfte auf diesem Weg durch 
den Präsidenten des Brandenburgischen 
Oberlandesgerichts gekürt16 wurden und 
einige von diesen exekutiv bestimmten 
Personen sogar in den Richterwahlaus-
schuss gewählt worden sein könnten17.

2.

Das zweite Rechtsproblem bei den Wah-
len in der Richterschaft des Landes Bran-
denburg besteht darin, dass hinsichtlich 
der Vorschlaglisten für die ständigen rich-
terlichen und nichtständigen richterlichen 
Mitglieder des Richterwahlausschusses 
auch die Richter und Richterinnen der 
in Berlin residierenden gemeinsamen 
Fachobergerichte18 jedenfalls seit den bei-
den letzten Wahlen19 als aktiv und passiv 
wahlberechtigt angesehen werden. 

Diese Sichtweise entstand originär nicht in 
Brandenburg, sondern als in Berlin nach 
Errichtung des gemeinsamen Finanzge-
richts Berlin-Brandenburg mit Sitz in Cott-
bus20 bei der nachfolgenden Wahl zur Vor-
schlagliste des nichtständigen Mitglieds 
aus der Finanzgerichtsbarkeit in den Rich- 
terwahlausschuss des Landes Berlin im 
Jahr 2011 erstmalig die Frage auftauch-
te, wer hierfür wahlberechtigt ist. Denn 
zu diesem Zeitpunkt bestand in Berlin 
kein Finanzgericht mehr und demzufol-
ge konnte in der Tat in Berlin nicht mehr 
in eine Vorschlagliste für das nichtstän-

dige Mitglied aus der Finanzgerichtsbar-
keit des Landes Berlin gewählt werden. 
Beantwortet wurde diese Frage mit einer 
geänderten21 Rechtsanwendung22, wo-
nach die Richterschaft am Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg zu den Vorschlaglis-
ten für das nichtständige Mitglied aus der 
Finanzgerichtsbarkeit sowohl im Richter-
wahlausschuss des Landes Berlin als auch 
zu den Vorschlaglisten für das nichtstän-
dige Mitglied aus der Finanzgerichtsbar-
keit im Richterwahlausschuss des Landes 
Brandenburg wahlberechtigt sind, da die-
se Personen Richter beider Länder23 seien. 

Allerdings wurde dieses neu eingeführte 
länderübergreifende doppelte Wahlrechts-
verständnis innerhalb der Finanzgerichts-
barkeit bei dieser Gelegenheit zugleich 
auf die Wahl zu den Vorschlaglisten des 
nichtständigen Mitglieds aus der Sozial-
gerichtsbarkeit für den Richterwahlaus-
schuss in Berlin ausgedehnt, indem die 
Richterschaft des Landessozialgerichts 
Berlin-Brandenburg mit Sitz in Potsdam 
ebenfalls als aktiv und passiv wahlberech-
tigt angesehen wurde, obwohl das für die 
Berliner Finanzgerichtsbarkeit geschilder-
te Problem eines singulären Gerichts einer 
Gerichtsbarkeit mit Sitz nur in einem der 
beiden Bundesländer Berlin oder Bran-
denburg insoweit gar nicht bestand24. Die 
damit nicht veranlasste Lösung eines in 
der Sozialgerichtsbarkeit gar nicht vor-
handenen Problems blieb in Brandenburg 
zunächst weitgehend unbemerkt, wurde 
aber bei den anschließenden Wahlen im 
Jahr 2014 zu den Vorschlaglisten in Bran-
denburg unkritisch adaptiert, obwohl in 
Brandenburg noch nicht einmal das allein 
für Berlin aufgetauchte Problem in der Fi-
nanzgerichtsbarkeit bestand. 

In der Folge wurden die Richterinnen und 
Richter beim Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg und beim Landesar-
beitsgericht Berlin-Brandenburg bei den 
Wahlen zu den entsprechenden Vorschlag-
listen für die nichtständigen richterlichen 
Mitglieder sowohl des Richterwahlaus-
schusses des Landes Berlin als auch des 
Richterwahlausschusses des Landes Bran-
denburg als wahlberechtigt angesehen, 
obwohl auch in diesen Gerichtsbarkeiten 
jeweils in beiden Bundesländern Gerichte 
ihren Sitz haben25. Schließlich wurde in 
einem weiteren Übertragungsschritt den 
Richterinnen und Richtern an den in Ber-

lin ansässigen gemeinsamen Fachoberge-
richten die Möglichkeit eingeräumt, auch 
zu den Wahlen in die Vorschlagliste für die 
beiden ständigen richterlichen Mitglieder 
des Richterwahlausschusses des Landes 
Brandenburg aktiv und passiv teilzuneh-
men.

Die damit dreifach26 ohne Anlass erfolgte 
Ausdehnung der länderübergreifenden 
Wahlberechtigung in der Arbeits-, Sozi-
al- und Verwaltungsgerichtsbarkeit hat für 
den hier interessierenden Richterwahlaus-
schuss des Landes Brandenburg zwei 
unmittelbare Konsequenzen, und zwar 
mit Blick auf den gemeinsamen Richter-
wahlausschuss. Dieser besteht aus den 
beiden Richterwahlausschüssen der Län-
der Berlin und Brandenburg27 und wirkt 
bei der Übertragung von Richterämtern 
an den gemeinsamen Fachobergerichten 
mit28 (hier exemplarisch29 für das Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
dargestellt):

3.

Die Richterschaft am Oberverwaltungsge-
richt Berlin-Brandenburg wählt im Ergeb-
nis zwei Mitglieder in den gemeinsamen 
Richterwahlausschuss, nämlich einmal 
über die Wahl zu der Vorschlagliste für 
das nichtständige Mitglied aus der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit im Richterwahlaus-
schuss des Landes Berlin und einmal 
über die Wahl zu der entsprechenden 
Vorschlagliste für das nichtständige Mit-
glied aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
in den Richterwahlausschuss des Landes 
Brandenburg. Gleiches gilt für die ständi-
gen richterlichen Mitglieder in den beiden 
Richterwahlausschüssen. Demgegenüber 
können die Richterinnen und Richter der 
erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte in 
beiden Bundesländern nur jeweils ein 
nichtständiges richterliches Mitglied wäh-
len und zwar in den Richterwahlausschuss 
des Landes, in dem sie ihren Dienstsitz 
haben. Sie sind auch nur einmal hinsicht-
lich der beiden ständigen richterlichen 
Mitglieder wahlberechtigt. Damit haben 
aber die Stimmen der Richterschaft am 
Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg mit Blick auf den gemeinsamen 
Richterwahlausschuss ein doppeltes Ge-
wicht, für das ein tatsächlicher oder recht-
licher Grund nicht ersichtlich ist. 
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Eine auf diese Ungleichheit der Wahl ge-
stützte Wahlanfechtung blieb allerdings 
bislang ohne Erfolg. Das vorgebrachte 
Argument, für die Wahlberechtigung ei-
nes Richters oder einer Richterin könne 
entsprechend Art. 4 des Staatsvertrages 
vom 26. April 2004 – StV – nur das Sitz-
landprinzip des Gerichts30 gelten, an dem 
er oder sie tätig ist, blieb ungehört. Im 
Beschluss31 des Verwaltungsgericht Pots-
dam vom 9. Oktober 201832 wurde im Er-
gebnis jedoch behauptet, dass nicht Art. 
4 StV, sondern Art. 2 StV maßgeblich sei. 
Das ist aber nicht richtig. Denn Art. 2 StV 
besagt nicht, dass die Richterinnen und 
Richter an den gemeinsamen Fachober-
gerichten Richter beider Länder seien. Die 
Vorschrift bestimmt vielmehr etwas an-
deres, nämlich, dass diese Personen »im 
Dienste beider Länder« stehen, mithin 
insbesondere Rechtsprechungsaufgaben 
übernehmen dürfen33. Eine Wahlberech-
tigung ist genauso wie die Besoldung34 
aber kein Imdienststehen beider Länder, 
sondern allein eine Statusfrage des Art. 4 
StV und damit ausschließlich an das Sitz-
land gekoppelt. Da aber der Beschluss des 
Verwaltungsgerichts nach einem zutref-
fenden Hinweis der Rechtsmittelinstanz 
vom 18. Dezember 2018 bereits formal 
inkorrekt ergangen ist35, liegt eine tragfä-
hige Aussage zu dem, was nun gilt, noch 
nicht vor. Daher lohnt auch keine vertiefte 
Auseinandersetzung mit dieser Entschei-
dung, sondern es muss weiter abgewartet 
werden, welche Klarheit die eingelegten 
Rechtsmittel erbringen36,37.

4. 

Es ist möglich, ein und dieselbe Person aus 
der Richterschaft des Oberverwaltungsge-
richts Berlin-Brandenburg zeitgleich in 
den Richterwahlausschuss des Landes Ber-
lin und in den des Landes Brandenburg zu 
wählen38. Dies löst einen rechtlich nicht 
geregelten Besetzungskonflikt dann aus, 
wenn der gemeinsame Richterwahlaus-
schuss zusammentritt. Dieser Fall ist je-
denfalls nicht dadurch zu lösen, dass ein 
stellvertretendes Mitglied nachrückt. Denn 
es wäre nicht klar, ob der in Berlin oder in 
Brandenburg gewählte Stellvertreter oder 
gar beide zum Zuge kommen sollen. Nach 
dem o.g. Beschluss des Verwaltungsge-
richts Potsdam39 wäre dieses Problem »im 
Rahmen der Ausgestaltung beziehungs-

weise Auslegung der Geschäftsordnung 
des gemeinsamen Richterwahlausschus-
ses der Länder Berlin und Brandenburg« 
zu lösen, was aber die wohl zu vernei-
nende Folgefrage aufwirft, ob mit den 
Regelungen einer Geschäftsordnung ein 
durch gesetzliche Wahl erlangtes Mandat 
überhaupt eingeschränkt werden kann. 
Noch diffuser ist das Lösungsmodell der 
Justizverwaltung des Landes Berlin, das an 
den richterlichen Anstand appelliert und 
vielsagend ausführt:

»Nach den bisherigen Erfahrungen zeichnen 
sich die Richterinnen und Richter, die an ei-
ner (Mit-)Arbeit im Richterwahlausschuss des 
Landes Berlin oder im Richterwahlausschuss 
des Landes Brandenburg (aus dessen jeweili-
gen Mitgliedern sich der gemeinsame Rich- 
terwahlausschuss zusammensetzt) interessiert 
sind und letztlich auch gewählt worden sind, 
dadurch aus, dass sie sich bewusst für den 
Ausschuss eines der beiden Länder entschie-
den haben, und in Ansehung ihrer Verant-
wortung gegenüber ihren Wählerinnen und 
Wählern auf eine seriöse und sachgerechte 
(Ausschuss-)Tätigkeit fokussiert sind. Vor 
diesem (Erfahrungs-)Hintergrund erscheint 
es kaum vorstellbar, dass eine dieser Richter-
kräfte überhaupt die Option ernstlich in den 
Blick nehmen würde, sich ebenfalls um eine 
Wahl in den Richterwahlausschuss des ande-
ren Bundeslandes und damit im Ergebnis um 
einen ›Doppelsitz‹ im gemeinsamen Richter-
wahlausschuss zu bemühen.«40

III. Wahl der Mitglieder des Rich- 
terwahlausschusses durch den 
Landtag Brandenburg

Sind die aus den Wahlen in der Richter-
schaft hervorgegangenen Vorschlaglis-
ten41 erstellt, werden diese dem Landtag 
zugeleitet. Diese Vorschlaglisten erhalten 
die Namen von acht42 bzw. vier43 Kandi-
daten. Aus diesen wählt das Plenum die 
zwei richterlichen ständigen Mitglieder 
und deren zwei Stellvertreter oder Stell-
vertreterinnen sowie das eine Mitglied 
einer jeden Gerichtsbarkeit sowie dessen 
Stellvertretung. Die Wahl jedes Mitglieds 
bedarf dabei der Mehrheit der anwesen-
den Abgeordneten44, was für eine Einzel-
wahl eines »jeden Mitglieds« sowie dessen 
Stellvertretung spricht45 und damit denk- 
logisch eine Blockwahl ausschließt.

Üblicherweise gelangen diese Vorschlag-
listen zunächst zum Rechtsausschuss, der 
hieraus einen Wahlvorschlag an das Plen-
um erstellt. Tatsächlich erstellt dieser einen 
einheitlichen Wahlvorschlag mit den Na-
men von Personen in genau der Anzahl, 
die durch den Landtag zu wählen sind. 
Mit anderen Worten: Der Rechtsausschuss 
entfernt aus der acht Namen enthalten-
den Vorschlagliste für die Wahl der beiden 
ständigen richterlichen Mitglieder und 
deren Stellvertretung vier Namen und aus 
den jeweils vier Namen enthaltenden Vor-
schlaglisten für die Wahlen des jeweils ei-
nen nichtständigen richterlichen Mitglieds 
und dessen Stellvertretung jeweils zwei 
Namen und führt diese im Übrigen mit 
den Namen der weiteren nichtparlamen-
tarischen Mitglieder des Richterwahlaus-
schusses und deren Stellvertretung46 in 
einen einheitlichen Wahlvorschlag aller 
nichtparlamentarischen Mitglieder und 
deren Stellvertretung zusammen47. Aus 
diesem eingekürzten Wahlvorschlag in ge-
nau zur Mandatsanzahl passender Größe48 
»wählt« sodann das Plenum in offener 
Abstimmung en bloc alle nichtparlamen-
tarischen Mitglieder des Richterwahlaus-
schusses einschließlich sämtlicher Vertre-
terinnen und Vertreter in vermeintlich hin-
reichender Mehrheit für »jedes Mitglied«49 
»in einem Rutsch«.

Diese den einschlägigen Vorschriften 
nicht zu entnehmende Handhabung war 
im Jahr 2014 bereits Gegenstand einer 
Verfassungsbeschwerde eines Bewerbers, 
der durch die Einkürzung sein durch das 
Wahlvotum der Richterschaft begründe-
tes Recht seiner Wählbarkeit aus einer 
vollständigen Vorschlagliste beeinträch-
tigt sah. Zwar blieb die Verfassungsbe-
schwerde wegen der Nichterschöpfung 
des Rechtsweges erfolglos50. Allerdings 
sah sich das Verfassungsgericht dazu ver-
anlasst, seiner Entscheidung eine »Segel-
anleitung«51 für eine nachfolgende Anru-
fung des Verwaltungsgerichts beizugeben. 
Wörtlich führte das Verfassungsgericht zur 
Prüfungsreichweite des § 88 Abs. 1 Satz 1 
BbgRiG in der damals maßgeblichen Fas-
sung52 aus: 

»Dies gilt auch für die Frage, ob für die Wahl 
im Landtag § 88 Abs. 1 Satz 1 BbgRiG be-
achtlich war. Der Wortlaut der Vorschrift, 
wonach Wahlen ›nach diesem Gesetz‹, mit-
hin möglicherweise auch die Wahl des Rich- 
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terwahlausschusses, geheim und unmittelbar 
durchzuführen seien, könnte dafür sprechen, 
dass es sich um geschäftsordnungsersetzendes 
Gesetzesrecht (vgl. hierzu schon Urteil vom 
19. Juni 2003 – VfgBbg 98/02 – juris, insbes. 
Rn. 36f m.w.N.) handelt, das bei der Wahl 
am 18. Dezember 2014 zu beachten gewesen 
wäre. Dass die Vorschriften des Kapitels 5 des 
Brandenburgischen Richtergesetzes nach ihrer 
Entstehungsgeschichte nur für Wahlen inner-
halb der Richterschaft, mithin also nicht für 
die Wahlen durch den Landtag, gelten sollten 
(LT-Ds 5/2774 S. 4, 39), hat möglicherweise 
keinen hinreichenden Eingang in den Wort-
laut der genannten Vorschrift gefunden.«

Die sich anschließende verwaltungsge-
richtliche Feststellungsklage blieb in zwei 
Instanzen bislang erfolglos53. Das Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
führte in seiner Entscheidung aus, es lägen 
»keine rechtlich relevanten Wahlfehler«54 
vor, denn es handele sich um den Kern-
bereich parlamentarischer Autonomie. 
Für »genuin parlamentarische Entschei-

dungen« gelte ein Selbstorganisations-
recht und damit kein Verbot der Geset-
zesdurchbrechung. Der Landtag könne 
insbesondere von selbstgesetzten Regeln 
abweichen, deshalb sei »jedes Mitglied« 
aus der Vorschlagliste durch eine »insge-
samt und einheitliche Abstimmung« kor-
rekt gewählt worden, da aus dem Plenum 
jederzeit Einzelwahl aus allen Bewerbern 
hätte beantragt werden können, was aber 
nicht erfolgt sei.

Dies überzeugt schon vor dem Hinter-
grund des o.g. obiter dictums nicht. Folge-
richtig schloss sich eine Nichtzulassungs-
beschwerde zum Bundesverwaltungsge-
richt55 an, über die bislang noch nicht ent-
schieden ist. Vorgetragen wurde, dass das 
dem Parlamentsprotokoll56 ohne Weiteres 
zu entnehmende rechtswidrige Wahlver-
fahren zu beanstanden ist. Dies habe das 
Oberverwaltungsgericht verkannt, indem 
es entgegen dem nach Art. 28 Abs. 1 Satz 1 
des Grundgesetzes auch in den Ländern zu 
beachtenden Rechtsstaatsprinzip zugelas-

sen hat, dass der Landtag Brandenburg die 
selbstgesetzten gesetzlichen Regeln bei der 
Wahl der Mitglieder des Richterwahlaus-
schusses nicht einzuhalten braucht. Beste-
hende Gesetze durch Geschäftsordnungs-
regeln zu ersetzen, könne bundesrechtlich 
keinen Bestand haben, jedenfalls wenn 
man das Grundgesetz57 ernst nehme.

IV. Wahlen im Richterwahlausschuss 
selbst

Der Richterwahlausschuss wirkt bei jeder 
Übertragung eines Richteramtes mit58 

und wählt in geheimer Abstimmung die 
Bewerberin oder den Bewerber, die oder 
der für das Richteramt persönlich und 
fachlich am besten geeignet ist59. Der Rich- 
terwahlausschuss in Brandenburg kann 
dabei auch andere als die vom Minister 
vorgeschlagenen Personen wählen60, die 
dann zu ernennen sind, wenn nicht die 
vom Bundesverfassungsgericht hierzu nä-
her umschriebenen Umstände61 vorliegen, 
die ausnahmsweise gegen eine anschlie-
ßende Ernennung durch das zuständige 
Mitglied der Landesregierung sprechen. 
Damit kommt dem Richterwahlausschuss 
in Brandenburg ein echtes Auswahlrecht 
zu62. Indes kann in der Praxis von einer 
echten Wahl aus zwei Gründen keine Rede 
sein. Hinzu kommen unklare Bestimmun-
gen für die Feststellung des Wahlergebnis-
ses:

1.

Das »Wahlrecht« im Richterwahlausschuss 
wurde von Anbeginn an ausschließlich als 
Zustimmungs- oder Nichtzustimmungs-
vorgang zu dem Wahlvorschlag des Jus-
tizministers oder der Justizministerin 
verstanden. Dementsprechend konnte 
auf den Stimmzetteln hinter dem oder 
den Namen des oder der vorgeschlagenen 
Personen entweder »Ja« oder »Nein« an-
gegeben werden63. Den Mitgliedern des 
Richterwahlausschusses wurde überdies 
verwehrt, bei mehreren Bewerbern um 
ein »einfaches«64 Richteramt alternative 
Wahlvorschläge aus dem Bewerberfeld zur 
Wahl zu stellen. Entsprechende Vorschlä-
ge wurden durch den Justizminister in der 
Vergangenheit als unzulässig abgelehnt65. 
Eine solche Handhabung ist aber keine 
Wahl. Sie entspricht vielmehr einer Rechts-

Zeichnung: Philipp Heinisch
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lage, wie sie zwar nicht in Brandenburg, 
aber beispielsweise in Rheinland-Pfalz 
vorherrscht. Dort beschließt der Richter-
wahlausschuss bei der Entscheidung über 
die Bewerberauswahl lediglich, »ob er 
dem Entscheidungsvorschlag des vorsit-
zenden Mitglieds zustimmt«66. 

2.

Die »Wahlen« im Richterwahlausschuss 
erfolgen ebenfalls von Anbeginn an 
nicht geheim67. Eine Stimmabgabe ist 
nur dann geheim, wenn sie unbeobach-
tet erfolgen kann. Dabei ist es nicht Sa-
che des Stimmberechtigten, dafür zu sor-
gen, dass niemand seine Stimmabgabe 
beobachtet68,69. Bekanntlich wird eine ge-
heime Wahl durch die Bereitstellung von 
Wahlkabinen gewährleistet70. Die Bitte ei-
nes Mitglieds des Richterwahlausschusses, 
für die Stimmabgabe eine Wahlkabine zur 
Verfügung zu stellen, wurde vom Justiz-
minister allerdings abschlägig beschie-
den71. Üblicherweise erfolgt die Stimmab-
gabe offen am Sitzungstisch, während 
die für das Einsammeln der Stimmzettel 
zuständige Justizkraft mit der Wahlurne 
reihum geht, in der die Stimmzettel so-
dann eingelegt werden72. Soweit den Mit-
gliedern des Richterwahlausschusses in ei-
nem Einzelfall73 die Möglichkeit eröffnet 
wurde, den Stimmzettel in einem leeren 
Nebenraum einzeln und nacheinander 
kenntlich zu machen und dann in die 
Wahlurne einzulegen, haben jedenfalls 
nicht alle stimmberechtigten Mitglieder 
davon Gebrauch gemacht74, was wieder-
um zu einer Vermengung von geheim und 
offen gekennzeichneten Stimmzetteln in 
der Wahlurne und damit zu einer ungül-
tigen Wahl geführt hat75,76, aber ganz kon-
kret ohne Folgen blieb77.

3.

Ein letztes Problem besteht bei der Stimm- 
auszählung im Richterwahlausschuss. 
Nach dem Gesetz ist gewählt, wer zwei 
Drittel der abgegebenen Stimmen er-
hält78. Die Geschäftsordnung des Richter-
wahlausschusses sieht insoweit ergänzend 
vor, dass ungültige Stimmen als nicht ab-
gegeben gelten79. Dies ist jedoch geeignet, 
das Wahlergebnis zu ändern80, und bedarf 
daher einer Regelung allein durch den 

Gesetzgeber. Die Regelung, wonach eine 
ungültige Stimme nicht abgegeben ist, 
ist überdies auch begrifflich falsch. Denn 
auch ungültige Stimmen werden abgege-
ben, andernfalls man deren Ungültigkeit 
gar nicht feststellen könnte81.

V. Fazit

Die tatsächliche Durchführung von Wah-
len im Zusammenhang mit dem Richter-
wahlausschuss des Landes Brandenburg 
ist auf allen Ebenen rechtlich bedenklich; 
alle Wahlen sind möglichweise de jure82 
unwirksam: 

Bereits im Vorfeld der Wahlen werden 
Kandidaten oftmals nicht durch die hierzu 
berufenen mindestens drei Wahlberechtig-
ten, sondern durch Einzelentscheidungen 
der Präsidentinnen bzw. Präsidenten der 
Obergerichte gekürt. Dies betraf zuletzt 
sogar die Hälfte (!) der Kandidaten für die 
beiden ständigen richterlichen Mitglieder 
des Richterwahlausschusses. Die erforder-
liche Anbindung an den autonomen und 
originären Willen des Wahlvolkes geht 
damit verloren.

Bei der Wahl in die Vorschlaglisten wird 
den Richterinnen und Richtern an den 
gemeinsamen Fachobergerichten der 
Arbeits-, Sozial- und der Verwaltungsge-
richtsbarkeit grundlos sowohl in Berlin, 
aber auch in Brandenburg ein länder-
übergreifendes doppeltes Wahlrecht und 
damit mit Blick auf die Mitglieder des 
gemeinsamen Richterwahlausschusses 
ein doppeltes Stimmrecht83 und die Mög-
lichkeit eines doppelten Mandats einer 
Einzelperson84 eingeräumt. Bei der Wahl 
sämtlicher Mitglieder des Richterwahlaus-
schusses des Landes Brandenburg im 
Landtag wurde in der Vergangenheit zu-
dem weder geheim noch einzeln gewählt 
und damit gegen ausdrückliche gesetzli-
che Wahlvorschriften verstoßen.

Eine rechtskräftige Klärung der erstmals 
2014 gerichtsanhängig gewordenen Fra-
gen zu den Wahlen der Mitglieder des 
Richterwahlausschusses konnte trotz des 
Fingerzeigs durch das Verfassungsgericht 
des Landes Brandenburg aus dem Jahr 
2015 bislang nicht erreicht werden85. 
Obergerichtlich wird dem Landtag Bran-
denburg sogar ein Recht auf die Durch-

brechung von gesetzlichen Vorschriften 
durch Vorgänge der Geschäftsordnung 
zugebilligt86 und werden Wahlfehler »als 
nicht relevant« eingestuft.

Ein Lichtblick ist allenfalls die ganz ak-
tuell87 geänderte Wahlpraxis im Landtag, 
wonach jedenfalls die parlamentarischen 
Mitglieder des Richterwahlausschusses 
geheim, einzeln und getrennt von den 
Stellvertretern und mit jeweiliger Mehr-
heit der anwesenden88 Abgeordneten 
gewählt worden sind, so wie es auch der 
Gesetzeslage entspricht. Warum aber die 
nichtparlamentarischen Mitglieder wei-
terhin in offener Abstimmung und en 
bloc sowie zusammen mit ihren jewei-
ligen Stellvertretern »in einem Rutsch 
gewählt« werden, bleibt jedoch unver-
ständlich. Denn ein unterschiedliches 
Wahlverfahren bzgl. der parlamentari-
schen und der nichtparlamentarischen 
Mitglieder lässt sich dem Gesetz nicht 
entnehmen; Unterschiede im Mandat 
gibt es für diese beiden Gruppen ohne-
hin nicht. 

Bedenklich ist schließlich auch die tat-
sächliche Durchführung der Wahlen im 
Richterwahlausschuss selbst. Ein Aus-
wahlrecht wird nicht gesehen; von einer 
geheimen Wahl kann bzw. soll89 keine 
Rede sein. Schließlich wird hin und wie-
der das Wahlergebnis am Gesetz vorbei 
errechnet, wenn nach der Geschäftsord-
nung des Richterwahlausschusses ungülti-
ge Stimmen als nicht abgegeben gewertet 
werden. 

Dies alles kann getreu der Erkenntnis, 
dass es ohne Beachtung der korrekten 
Form keinen korrekten Inhalt90 geben 
kann, nicht ohne Folgen für das Arbeits-
ergebnis des Richterwahlausschusses des 
Landes Brandenburg (und damit auch der 
des gemeinsamen Richterwahlausschus-
ses der Länder Berlin und Brandenburg) 
bleiben: 

Durch die Wahlfehler auf allen Ebenen 
dürften sämtliche Richterernennungen 
die gewollte und von der Verfassung 
des Landes Brandenburg zusätzlich vor-
gegebene demokratische Legitimation 
verloren haben. Es ist nur eine Frage 
der Zeit, wann dies erfolgreich in ei-
nem Konkurrentenstreitverfahren91 ge- 
rügt werden wird.                     
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Anmerkungen

Der Beitrag basiert auf einem Bericht des 
Verfassers auf dem Ländertreffen der Neuen 
Richtervereinigung am 16. November 2019 in 
Berlin und wurde auf den Stand zum Jahresende 
2019 gebracht.

 
1 Freilich können weiterhin Abhängigkeiten 
bestehen, vgl. beispielsweise die Darstellung in: 
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 
Hamburg, Drucksache 21/7783, S. 2; auch sind 
die Vorgänge im Vorfeld einer Sitzung des 
Richterwahlausschusses nicht per se frei von 
parteipolitischer Einflussnahme auf dessen 
Entscheidungen, siehe bespielhaft die Dar-  
stellungen im Tatbestand des Urteils des Bun- 
desverwaltungsgerichts vom 4. November 2010 
– BVerwGE 138, 102 –. 
2 Hier von Bedeutung sind nur die Richter-
wahlausschüsse in Berlin und Brandenburg, 
wobei letzterer Verfassungsrang hat und bei 
jeder Übertragung eines Richteramtes gemein- 
sam mit dem für Justiz zuständigen Mitglied 
der Landesregierung entscheidet, Art. 109 Abs. 1 
der Verfassung des Landes Brandenburg.  
3 § 12 ff. der – nach Lesart der Justizpolitik – 
»weitgehend« gleichlautenden Richtergesetze 
der Länder Berlin aus 2011 [GVBl. S. 238] und 
Brandenburg – BbgRiG – [GVBl.I/11 [Nr.18]. 
4 Auf diese entfallen in Brandenburg bestenfalls 
drei von 12 Sitzen im Richterwahlausschuss. 
Zwar können in Berlin darüber hinaus auch 
Richterinnen und Richter als sonstige Personen 
anstelle von Parlamentariern Mitglied sein; 
diese dürfen aber nicht in einem Dienstverhält-
nis zu den Ländern Berlin oder Brandenburg (!) 
stehen, § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Berliner 
Richtergesetzes. Zu den Bestrebungen (in ande- 
ren Bundesländern), die Anzahl der Richterin-
nen und Richter zu erhöhen, beispielhaft: 
Schreiben der Vereinigung der Verwaltungsrich-
ter Rheinland-Pfalz vom 2. August 2012 – VVR 
– (über google.de auffindbar). 
5 Nur ein insgesamt demokratisch legitimiertes 
Wahlgremium kann selbst demokratische Legi- 
timation vermitteln; Hillgruber in: Maunz/
Dürig, Komm. z. Grundgesetz, 72. Lieferung 
Juli 2014, Art. 98, Rz. 60. 
6 § 15 BbgRiG. 
7 Siehe Fn. 3. 
8 Es wird in insgesamt sechs Vorschlaglisten 
gewählt: Alle Richterinnen und Richter des 
Landes Brandenburg wählen in die Vorschlag- 
liste für die beiden ständigen Mitglieder im 
Richterwahlausschuss und je Gerichtsbarkeit 
wählen die Richterinnen und Richter des Landes 
Brandenburg in der betreffenden Gerichtsbar-
keit jeweils ein nichtständiges Mitglied. 
9 Von geschätzt über 500 in Betracht kommen-
den Richterinnen und Richtern auf Lebenszeit. 
10 Vgl. hierzu § 26 Abs. 2 der Richterwahlord-
nung – RiWO – (GVBl.II/11 [Nr. 59]) i.V.m. § 
29 RiWO: Die Vorschlagliste enthält die Namen 
von acht Personen, weshalb es die doppelte 
Anzahl an Kandidaten erfordert. 
11 Gleiches gilt, wenn nicht gewährleistet ist, 
dass für jedes vom Landtag zu wählende 

Mitglied mindestens zwei Männer und zwei 
Frauen vorgeschlagen werden können, § 26 
Abs. 2 Satz 6 RiWO. 
12 Es werden drei Unterstützungsunterschriften 
benötigt, § 25 Abs. 3 RiWO. 
13 § 26 Abs. 2 Satz 4 RiWO. 
14 Der Präsident bzw. die Präsidentin eines 
Obergerichts gehört freilich auch zu den 
Wahlberechtigten. 
15 Wahlen in die Vorschlaglisten am 22. 
Oktober 2019. 
16 Wenn auch mit der erforderlichen Zustim-
mung der vom Chefpräsidenten »überzeugten« 
Bewerberinnen und Bewerber. 
17 Das ließe sich allerdings nur durch einen 
Blick in die Wahlunterlagen verifizieren. 
18 Es sind dies: Das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg und das Landesarbeitsge-
richt Berlin-Brandenburg, die beide aufgrund 
des Staatsvertrages vom 26. April 2004, GVBl. 
I/04 [Nr. 13], S.281, 283 – StV –, für die Länder 
Berlin und Brandenburg als gemeinsame 
Fachobergerichte mit Sitz in Berlin eingerichtet 
wurden. 
19 Die Wahlen finden immer unmittelbar nach 
einer Landtagswahl statt, in Brandenburg 
zuletzt am 8. Oktober 2014 und am 22. 
Oktober 2019. 
20 Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg mit 
Sitz in Cottbus wurde am 1. Januar 2007 
errichtet, Art. 1 Abs. 1 Nr. 3 StV. 
21 In den Wahlen zuvor wurde dies noch 
anders gehandhabt. 
22 Eine Gesetzesänderung oder Änderung der 
Wahlordnung gab es hierzu jedenfalls nicht. 
Die Justizverwaltung spricht insoweit selbstent-
larvend von einer »anwenderfreundlichen 
Auslegung«. 
23 Art. 2 Abs. 1 Satz 1 StV spricht nicht von 
»Richter beider Länder«, sondern lautet 
tatsächlich: »Die planmäßigen Richter eines 
gemeinsamen Fachobergerichts stehen im 
Dienste beider Länder.«. 
24 In Berlin gibt es in der Sozialgerichtsbarkeit 
das Sozialgericht Berlin, in Brandenburg vier 
Sozialgerichte an den Standorten Cottbus, 
Frankfurt/O., Neuruppin und Potsdam, sowie 
das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg mit 
Sitz in Potsdam. 
25 In Berlin gibt es das Verwaltungsgericht 
Berlin, das Oberverwaltungsgericht Berlin- 
Brandenburg, das Arbeitsgericht Berlin sowie 
das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg;  
in Brandenburg gibt es Verwaltungs- und Ar- 
beitsgerichte an den Standorten Cottbus, 
Frankfurt/O. und Potsdam sowie zusätzlich 
Arbeitsgerichte an den Standorten Brandenburg 
a.d.H., Eberswalde und Neuruppin. 
26 Die Verdreifachung besteht – erstens – in der 
Übertragung des geänderten Wahlrechtsver-
ständnisses von der Finanzgerichtsbarkeit in 
alle anderen Fachgerichtsbarkeiten des Landes 
Berlin, – zweitens – in der Übertragung der 
allenfalls nur für Berlin veranlassten Problem-
lösung nach Brandenburg und zwar – drittens 
– sowohl für die Wahl der beiden ständigen 
Mitglieder als auch für die Wahl des nichtstän-
digen Mitglieds aus der Verwaltungs- und 
Arbeitsgerichtsbarkeit. 

27 Art. 2 Abs. 1 Satz 3 StV lautet: »Der gemein- 
same Richterwahlausschuss besteht aus den 
Mitgliedern der Richterwahlausschüsse beider 
Länder.« 
28 Art. 2 Abs. 3 Satz 1 StV lautet: »Der gemein- 
same Richterwahlausschuss tagt als Richter-
wahlausschuss für das Fachobergericht.« 
29 Die dargestellten Konsequenzen gelten 
gleichermaßen auch für die Richterschaft am 
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg und 
am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. 
30 Art. 4 Abs. 1 Satz 1 StV bestimmt, dass auf 
die Richter eines gemeinsamen Fachobergerich-
tes die Vorschriften angewendet werden, »die 
im Sitzland des Gerichtes für Richter gelten«. 
31 Es wurde für die Prozessbeteiligten über- 
raschend und nicht nachvollziehbar das Be- 
schlussverfahren des Arbeitsgerichtsgesetzes 
angewandt. 
32 VG 11 K 2658/14 – juris –. 
33 Insoweit steht die Richterin bzw. der Richter, 
die bzw. der an der Entscheidung eines gemein- 
samen Fachobergerichts mitwirkt, bei der kon- 
kreten Entscheidungsfindung im Dienst des 
einen Landes, je nach dem für welches Land sie 
oder er Recht spricht. Die jeweils konkrete Ab- 
hängigkeit vom zu bearbeitenden Ausgangsfall 
macht ein zeitgleiches Imdienststehen für beide 
Länder weder erforderlich noch ist dies vorge- 
sehen (ausdrücklich offen gelassen: BVerfG 2 
BvR 1058/05, Rz. 24 – juris –). 
34 BVerwG, Beschluss vom 27. März 2019 – 
BVerwG 2 B 58.18 –: »Staatsvertraglich gere- 
gelte unterschiedliche Richterbesoldung an 
gemeinsamen Fachobergerichten richtet sich 
nach dem Sitzlandprinzip (›eindeutige, 
praktikable und in der Staatspraxis bewährte 
Regelung‹)«. 
35 Hinweisschreiben des OVG Berlin-Branden-
burg vom 18. Dezember 2018 in der Beschwer-
desache OVG 61 PV 1/19: Nicht das Arbeitsge-
richtsgesetz sei anwendbar, sondern die 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
36 Es wurde neben der durch die Rechtsmittel-
belehrung veranlassten Beschwerde im Sinne 
einer Meistbegünstigung zusätzlich die bei 
richtiger Sachbehandlung zulässige Berufung 
zum OVG Berlin-Brandenburg eingelegt (OVG 
4 B 20/18). 
37 Es ist zu wünschen, dass dies alsbald ge- 
schieht, da mittlerweile auch die nächstfolgen-
den Wahlen beim Verwaltungsgericht Potsdam 
angefochten worden sind, VG 11 K 2855/19 
u.a.; Bemühungen, diese Wahlen im Vorfeld zu 
stoppen, waren nicht erfolgreich, da nach An- 
sicht des OVG Berlin-Brandenburg nur das 
Wahlanfechtungsverfahren geeignet sei, Rechts- 
frieden über die »kontrovers diskutierte Frage« 
der Rechtsstellung der Richterinnen und Richter 
an einem gemeinsamen Fachobergericht zu 
schaffen (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss 
vom 15. Oktober 2019, – OVG 61 PV 3/19 n.v. 
–). 
38 Allerdings finden die Wahlen nicht zeitgleich 
statt. Eine zeitliche Überlappung des doppelten 
Mandats ist dennoch möglich. 
39 Siehe Fn. 32. 
40 Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache 
17/14699 vom 27. Oktober 2014. 



Betrifft JUSTIZ Nr. 141 | März 2020220

[ Betrifft: Die Justiz ] 

41 Dem gegenüber wird (beispielsweise in 
Rheinland-Pfalz) gefordert, die richterlichen 
Mitglieder des Richterwahlausschusses direkt 
aus der Richterschaft zu wählen, »da die kom- 
plizierten Regelungen zur Aufstellung der Vor- 
schlagslisten für die Wahl (…) sehr weitgehen-
de Einflussnahmen« zulassen würden, Schrei- 
ben des VVR, Fn. 4. 
42 Dies betrifft die (eine) Vorschlagliste für die 
(beiden) ständigen Mitglieder und deren Stell- 
vertretung. 
43 Dies betrifft die (fünf) Vorschlaglisten für 
das (eine) Mitglied einer jeden Gerichtsbarkeit 
und deren jeweiligen Stellvertretung. 
44 So wörtlich § 12 Abs. 2 BbgRiG. 
45 Andernfalls die beiden Worte »jedes Mit- 
glieds« in § 12 Abs. 2 BbgRiG sinnlos wären. 
46 Nämlich aus der Rechtsanwaltschaft und der 
Staatsanwaltschaft. 
47 Zuletzt: Landtag Brandenburg, Drucksache 
7/284. 
48 Und eben nicht aus den ungekürzten und 
vollständigen Vorschlaglisten. 
49 Siehe Fn. 44. 
50 Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, 
Beschluss vom 18. September 2015, VfGBbg 
14/15 – juris –. 
51 Etwas schöner formuliert: »ein obiter 
dictum«. 
52 Die Vorschrift lautete seinerzeit: »Wahlen 
nach diesem Gesetz werden geheim und un- 
mittelbar durchgeführt.« Dieser Satz wurde 
später angeblich »klarstellend« gestrichen und 
dem Absatz 1 folgender Satz angefügt: »Die 
Wahlen nach den Sätzen 1 bis 3 werden geheim 
und unmittelbar durchgeführt.« Der Rechtsbe-
fehl einer geheimen Wahl soll sich damit seit 
2016 (GVBl. I/15, (Nr.38)) nur auf Wahlen in 
der Richterschaft erstrecken, was für die noch 
offene Wahlanfechtung aus 2014 aber ohne 
Bedeutung ist. 
53 VG Potsdam, Urteil vom 9. Oktober 2018, 
VG 11 K 4593/15 – juris – sowie OVG Berlin- 
Brandenburg, Urteil vom 9. Juli 2019, OVG 3 B 
122/18, – juris –. 
54 Damit wird aber indirekt erklärt, dass Wahl- 
fehler gleichwohl vorliegen, nur ohne recht- 
liche Bedeutung seien. 
55 BVerwG 2 B 47.19. 
56 Landtag Brandenburg, Beschlussprotokoll 
vom 18. Dezember 2014. 
57 Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes – GG – bin-
det die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige 
Ordnung, die gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG 
in den Ländern den Grundsätzen des republika-
nischen, demokratischen und sozialen Rechts- 
staates im Sinne dieses Grundgesetzes 
entsprechen muss. 
58 Art. 109 Abs. 1 Satz 1 der Landesverfassung 
von Brandenburg lautet: »Über die Berufung in 
ein Richteramt entscheidet der zuständige 
Minister gemeinsam mit dem Richterwahlaus-
schuss.« 
59 So wörtlich § 22 Abs. 1 Satz 1 BbgRiG. 
60 Dies ist die zutreffende Position der Landes- 
regierung (!) in ihrem Evaluationsbericht zum 
Richtergesetz aus Oktober 2015, Landtag 
Brandenburg, Drucksache 6/2831, S. 17. 
61 BVerfGE 143, 22.  

62 Das wird durch die in 2019 für sog. »Spitzen- 
positionen« mögliche Auswahlentscheidung 
des Richterwahlausschusses nur scheinbar neu 
eingeführt. Tatsächlich bestand das Auswahl-
recht von Anfang an, so dass § 22a BbgRiG in 
Wahrheit eine Einschränkung darstellt. Denn 
bereits die Gesetzesbegründung des ersten Lan- 
desrichtergesetzes, das sich insoweit inhaltlich 
nicht geändert hat, sah bis auf eine hier nicht 
interessierende Ausnahme ein uneingeschränk-
tes Auswahlrecht vor, siehe Landtag Branden-
burg, Drucksache 1/1596, Begründung zu § 22: 
»Grundsätzlich kann der Richterwahlausschuss 
auch Bewerber wählen, die der zuständige Mi- 
nister nicht vorgeschlagen hat.« 
63 Siehe auch § 7 Abs. 1 der Geschäftsordnung 
des Richterwahlausschusses vom 28. August 
2012, JMBl. 2012, S. 82 – GO-RiWA –. 
64 Also nicht bei der »Vergabe von einer 
Spitzenposition«, was aber im richterlichen 
Kontext ohnehin eine Fehlbeschreibung 
darstellt. 
65 Eine solche Ablehnung vom 27. Februar 
2019 ist Gegenstand einer Feststellungklage vor 
dem Verwaltungsgericht Potsdam (VG 11 K 
2235/19), über die derzeit noch nicht 
entschieden ist. 
66 Siehe § 22 Abs. 2 Satz 1 des Landesrichterge-
setzes (Rheinland-Pfalz), der ein eigenes Aus- 
wahlrecht des Richterwahlausschusses also 
gerade nicht kennt. 
67 Dies fordert aber § 22 Abs. 1 Satz 1 BbgRiG 
ausdrücklich! 
68 § 33 Abs. 1 Satz 1 des Bundeswahlgesetzes 
lautet beispielsweise: »Es sind Vorkehrungen 
dafür zu treffen, dass der Wähler den Stimmzet-
tel unbeobachtet kennzeichnen und falten 
kann.« 
69 Z.B.: OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 
23. August 2018, OVG 60 PV 11/17 – juris –. 
70 Freilich sind auch andere Schutzvorrichtun-
gen denkbar, z.B. dreiteilige Pappaufsteller. 
71 So geschehen am 27. Februar 2019. 
72 Der Vorteil liegt allenfalls in der Einfachheit 
und Schnelligkeit dieses Verfahrens, was nach 
den Wahrnehmungen des Verfassers ganz im 
Sinne insbesondere einiger parlamentarischer 
Mitglieder des Richterwahlausschusses ist. 
73 Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass dies 
mehr als einmal geschehen ist. 
74 Tatsächlich waren es nur drei von elf an- 
wesenden Mitgliedern. 
75 Beispielsweise lautet § 56 Abs. 6 Nr. 4 der 
Bundeswahlordnung: »Der Wahlvorstand hat 
einen Wähler zurückzuweisen, der seinen 
Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine ge- 
kennzeichnet oder gefaltet hat.« 
76 Was allerdings die Mehrheit des Richter-
wahlausschusses anders sieht: Ein Antrag, die 
Feststellung im Protokoll, eine bestimmte 
Person sei gewählt worden, wegen der Ver- 
mengung von geheim und offen gekennzeich-
neten Stimmzetteln wieder zu streichen, fand 
jedenfalls keine Mehrheit. 
77 Über ein durchaus erfolgversprechendes 
Konkurrentenstreitverfahren ist jedenfalls 
nichts bekannt; der geheim und offen »ge- 
wählte« Bewerber wurde schließlich vom 
Minister ernannt. 

78 § 22 Abs. 1 Satz 2 BbgRiG, gleichlautend  
mit § 7 Abs. 1 Satz 1 GO-RiWO. 
79 § 7 Abs. 1 Satz 2 GO-RiWA. 
80 Dies zeigt folgendes Beispiel: Der Richter- 
wahlausschuss hat 12 stimmberechtigte Mit- 
glieder. Es kommt hin und wieder vor, dass 
insbesondere nicht alle Parlamentarier oder 
deren Stellvertretung tatsächlich anwesend 
sind. Bei Anwesenheit von 11 Mitgliedern wür- 
de eine Stimmverteilung mit 7 Ja-Stimmen, 3 
Nein-Stimmen und 1 ungültigen Stimme von 
Gesetzes wegen für eine Zweidrittelmehrheit 
nicht reichen, unter Anwendung von § 7 Abs. 1 
Satz 2 GO-RiWO jedoch schon. 
81 Das mag bei Stimmenthaltungen anders 
sein. 
82 De facto interessiert dies aber niemanden. 
83 »All animals are equal, but some animals  
are more equal than others.« (Orwell). 
84 Der Richter bzw. die Richterin an einem 
gemeinsamen Fachobergericht wäre damit 
gewissermaßen eine multiple Persönlichkeit. 
85 Stattdessen scheint sich das Problemfeld  
sogar noch zu erweitern, da das zuständige  
Verwaltungsgericht auch bei den mittlerweile 
anhängig gewordenen Wahlanfechtungen an- 
lässlich der letzten Wahlen vom 22. Oktober 
2019 weiterhin daran festhält, das Arbeitsge-
richtsgesetz anzuwenden und damit formal 
inkorrekte und in der Sache rechtlich nichts 
sagende Entscheidungen zu treffen, Beschluss 
vom 23. Dezember 2019 – VG 11 K 2855/19 –; 
gegen die Festlegung, es gelte das Beschlussver-
fahren des Arbeitsgerichtsgesetzes, ist vor dem 
OVG Berlin-Brandenburg eine noch nicht be- 
schiedene Beschwerde anhängig (OVG 4 L 1/20). 
86 »L’État, c’est moi!« (Ludwig XIV.). 
87 Zuletzt am 12. Dezember 2019. 
88 Auch hier liegt noch vieles im Dunkeln, da 
das Plenarprotokoll vom 12. Dezember 2019 
zum Stand 31. Dezember 2019 noch nicht vor- 
liegt. Dem Vernehmen nach soll es bei einer 
Wahl zu einer Verwechslung der Begrifflichkei- 
ten gekommen sein, in dem nicht die erforder- 
liche Mehrheit der anwesenden Abgeordneten 
herangezogen wurde, sondern die rechtlich in- 
soweit unbeachtliche Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. 
89 Bezeichnend sind Wortbeiträge von Mitglie- 
dern des Richterwahlausschusses etwa wie: »Ich 
habe damit kein Problem.« oder »Man kann 
doch auch am Tisch geheim wählen.«  
90 Frei nach G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der 
philosophischen Wissenschaften im Grundris-
se, § 133. 
91 Ein solches Verfahren gab es zwar bereits. 
Allerdings hatte es aus anderen, hier nicht zu 
vertiefenden Gründen keinen Erfolg, so dass es 
auf die gerügten Fehler nicht ankommen sollte, 
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 30. 
September 2019, OVG 4 S 55/19, – juris –.
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 I. Einführung1

Polizist*innen setzen das Gewaltmo-
nopol des Staates um und sind unter 
bestimmten Voraussetzungen gesetzlich 
befugt, unmittelbaren Zwang in Form 
körperlicher Gewalt einzusetzen. Werden 
die Grenzen dieser besonderen Befugnis-
se (insb. Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit) überschritten, ist die Gewaltaus-
übung rechtswidrig und in der Regel auch 
nach § 340 StGB strafbar. 

Im Jahr 2018 wurden laut Staatsanwalt-
schaftsstatistik 2.020 Verfahren gegen 
Polizist*innen wegen Körperverletzung 
(KV) im Amt von den Staatsanwalt-
schaften abschließend erledigt. Dabei 
wurde in 98 % der Fälle das Verfahren 
eingestellt, während nur in 2 % der Fälle 
Anklage erhoben oder ein Strafbefehl be-
antragt wurde (Statistisches Bundesamt, 
2019a)2. Laut Strafverfolgungsstatistik 
lag 2018 auch die Verurteilungsquote bei 
Verfahren wegen Körperverletzung im 
Amt mit 41 % deutlich niedriger als im 
Durchschnitt (82 %) bei anderen Verfah-
ren (Statistisches Bundesamt 2019b, S. 
20f.). Die justizielle Erledigungsstruktur 
bei diesen Verfahren weist somit erhebli-
che Besonderheiten auf, die erklärungs-
bedürftig sind und auf besondere Her-
ausforderungen für die Justiz hindeuten. 
Ein erheblicher Anteil der Verdachtsfälle 
verbleibt darüber hinaus im Dunkelfeld.

Das von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft geförderte Forschungspro-
jekt KviAPol (»Körperverletzung im Amt 
durch Polizeibeamt*innen«) erforscht an 
der Ruhr-Universität Bochum erstmals 

für den deutschsprachigen Raum sowohl 
die Perspektive von Betroffenen auf per-
sonale und situative Faktoren rechtswid-
riger polizeilicher Gewaltausübung als 
auch die justizielle Bearbeitung derarti-
ger Fälle.

II. Empirische Befunde aus dem 
Forschungsprojekt

Das Forschungsprojekt KviAPol unter-
sucht Viktimisierungsprozesse, Anzei-
geverhalten und Dunkelfeldstruktur 
im Bereich rechtswidriger polizeilicher 
Gewaltausübung. Dazu wurde zunächst 
eine Onlinebefragung von Betroffenen 
durchgeführt, an der 3.374 Personen 
teilnahmen, die von eigenen Erfahrun-
gen mit übermäßiger physischer Gewalt 
durch die Polizei berichteten.3 Im zwei-
ten Schritt werden qualitative Interviews 
mit 60 Expert*innen aus Polizei, Justiz 
und Zivilgesellschaft geführt, um die Er-
gebnisse des ersten Teils zu erweitern und 
zu vertiefen. 

In der Viktimisierungsbefragung zeigten 
sich ähnliche Strukturen der justiziellen 
Bearbeitung wie in den amtlichen Statis-
tiken: In den Fällen, in denen ein Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet wurde, kam es 
in 93 % zur Einstellung (Abdul-Rahman, 
Espín Grau & Singelnstein, 2019a, S. 74). 
Die Ermittlungsverfahren wurden sowohl 
in der Staatsanwaltschaftsstatistik als auch 
im Sample der Studie überwiegend nach 
§ 170 Abs. 2 StPO eingestellt. Oppor-
tunitätseinstellungen (insb. §§ 153, 153a 
StPO) kamen deutlich seltener vor (4 % 
der offiziellen Erledigungen, 6 % der Erle-
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digungen im Sample der Studie). Ein bei 
Großeinsätzen, wie Demonstrationen und 
Fußballspielen, häufig genannter Einstel-
lungsgrund war die Nichtidentifizierbar-
keit der Tatverdächtigen (über 40 % der 
Einstellungen in diesem Bereich). 

Die Anklagequote lag im Sample der 
Studie bei 7 % und damit höher als die 
Quote in den amtlichen Statistiken. So-
fern Gerichtsverfahren berichtet wurden 
(18 Fälle), kam es siebenmal zu einer Ver-
urteilung, es gab sechs Freisprüche, zwei 
Verfahrenseinstellungen und drei Perso-
nen machten keine Angabe zum Verfah-
rensausgang.

Hervorzuheben ist weiterhin, dass nur 
14 % der in der Befragung berichteten 
Fälle ins Hellfeld gelangten. In 86 % der 
Fälle wurde kein Strafverfahren eingelei-
tet, da weder Anzeige erstattet noch von 
Amts wegen ermittelt wurde. Die vier 
meistgenannten Gründe gegen eine An-
zeigeerstattung waren der Glaube, dass ei-
ne Anzeige gegen Polizist*innen zu nichts 
führen würde; die Nichtidentifizierbarkeit 
der Täter*innen; die Angst vor einer Ge-
genanzeige und mangelnde Beweise. Das 
Vertrauen in eine staatliche Aufarbeitung 
des Geschehens war bei den Befragten al-
so gering ausgeprägt.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die Da-
ten der Viktimisierungsbefragung vor al-
lem Probleme aufzeigen. Die Interviews 
mit Personen aus der Richter*innen- und 
Staatsanwaltschaft sowie der Polizei und 
der Strafverteidigung, deren Analyse noch 
aussteht, haben u.a. das Ziel, Erklärungs-
ansätze für die besondere justizielle Erle-
digungspraxis zu liefern. Dennoch gibt es 
zu einigen neuralgischen Punkten dieser 
Verfahren bereits bestehende Forschung, 
welche an dieser Stelle vorgestellt werden 
soll. Die Ergebnisse des zweiten Projekt-
teils sind Anfang 2021 zu erwarten und 
sollen die vorhandene Forschung ergän-
zen, vertiefen und überprüfen.

III. Herausforderungen bei Straf-
verfahren wegen Körperverlet-
zung im Amt

Die besondere Erledigungsstruktur bei 
Strafverfahren wegen Körperverletzung 

im Amt folgt zunächst aus den Beson-
derheiten in diesem Deliktsbereich. 
Zum einen ist für die Betroffenen nicht 
immer einfach zu beurteilen, wie weit die 
polizeilichen Befugnisse für den Einsatz 
unmittelbaren Zwangs reichen. Es ist da-
her davon auszugehen, dass ein Teil der 
angezeigten Fälle Situationen betrifft, in 
denen sich das polizeiliche Handeln im 
Rahmen der rechtlichen Befugnisse be-
wegte und mithin gerechtfertigt war, so 
dass das Strafverfahren nach § 170 Abs. 2 
StPO einzustellen wäre. Darüber hinaus 
weisen einschlägige Strafverfahren aber 
weitere strukturelle Besonderheiten auf, 
die die Erledigungsstruktur beeinflussen 
(Singelnstein, 2003; 2014). In der Litera-
tur – das Projekt KviAPol untersucht diese 
Fragen erst im zweiten Projektteil – wird 
insbesondere auf die Beweislage und die 
Besonderheiten polizeilicher Zeug*innen 
in diesen Verfahren verwiesen.

1. Besondere Beweissituation

Strafverfahren wegen Körperverletzung 
im Amt sind in der Regel durch eine be-
sondere Beweissituation geprägt. Erstens 
fehlt es häufig an Sachbeweisen, so dass 
die Ermittlungen auf Zeug*innenaussa-
gen angewiesen sind. Zweitens betrifft 
dies vor allem die an der Auseinander-
setzung Beteiligten, die meist eine stark 
divergierende Wahrnehmung und Erin-
nerung der Situation haben. 

Situationen, in denen die Polizei unmit-
telbaren Zwang anwendet, sind kom-
plexe Interaktionsgeschehen zwischen 
mehreren Personen. Die Einsatzsituati-
onen verlaufen häufig schnell, sind sehr 
dynamisch und mit einem entsprechend 
hohen Stresslevel für alle Beteiligten ver-
bunden (Meyerhoff et al., 2004, S. 250). 
In der Studie KviAPol schilderten 54 % 
der Befragten, zwischen dem ersten Kon-
takt mit der Polizei und der Eskalation 
der Gewalt seien weniger als zwei Mi-
nuten vergangen. Diese Eigenarten ein-
schlägiger Geschehen führen dazu, dass 
selbige von den beteiligten Personen oft 
sehr unterschiedlich wahrgenommen, 
erinnert und im Strafverfahren entspre-
chend divergierend rekonstruiert werden. 

Im Ergebnis besteht im Strafverfahren 
häufig eine Aussage-gegen-Aussage-Kon-

stellation. Dieser Befund stellt indes nur 
einen Ausgangspunkt dar, der alleine 
nicht in der Lage ist, die besondere Erledi-
gungsstruktur zu erklären. Denn in ande-
ren, insoweit ähnlichen Deliktsbereichen 
ist die Erledigungsstruktur deutlich an-
ders ausgestaltet. Insbesondere bei Delik-
ten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
stellen die Staatsanwaltschaften seltener 
ein; die Quote von Anklageerhebung und 
Strafbefehlsanträgen lag, bezogen auf al-
le abschließenden Erledigungen, im Jahr 
2018 bei 26 % (Statistisches Bundesamt, 
2019a, S. 56).

2. Polizeibeamt*innen als Berufs-
zeug*innen

Vor dem Hintergrund der geschilderten 
Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen 
kommt es bei Strafverfahren wegen Kör-
perverletzung im Amt entscheidend da-
rauf an, welche Schilderungen eher als 
glaubwürdig beurteilt werden. Eine He-
rausforderung besteht dabei darin, dass 
Polizeibeamt*innen als Zeug*innen eine 
besondere Rolle spielen. Sie sind erstens 
Berufszeug*innen und zweitens als mehr 
oder weniger unmittelbare Kolleg*in-
nen von Beschuldigten in besonderer 
Weise involviert. Polizeibeamt*innen 
als Zeug*innen sind damit anders als in 
anderen Strafverfahren hier also mehr als 
nur ermittelnde Instanz oder neutrale Be-
obachtende des Geschehens.

Polizeiliche Zeug*innen geben in (allen) 
Strafverfahren als Zeug*innen ihre sub-
jektiv geprägten Wahrnehmungen wie-
der. Ob sie in Vernehmungen besser als 
Zivilzeug*innen dazu in der Lage sind 
sich an Details zu erinnern, ist in der Li-
teratur umstritten (Überblick: Vredeveldt 
& van Koppen, 2016, S. 6; bejahend: 
Christianson, Karlsson & Persson, 1998, 
S. 69; differenzierend: Kaminski & Spo-
rer, 2016). Wie Hope et al. (2015, S. 2) in 
einem Experiment nachweisen konnten, 
waren auch Polizeibeamt*innen nach 
besonders stressigen Einsatzsituationen 
schlechter in der Lage, Details im An-
schluss korrekt zu beschreiben, und ga-
ben häufig fälschlicherweise an, angegrif-
fen worden zu sein. Kaminski und Sporer 
(2016, S. 23) weisen zudem darauf hin, 
dass Polizeibeamt*innen sich mit Identi-
fizierungsentscheidungen sicherer fühlen 
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als Lai*innen, jedoch nicht tatsächlich 
richtiger entscheiden. Diese Selbstüber-
schätzung, so Kaminski und Sporer, wirkt 
sich u.U. auch auf die Urteilsfindung der 
Gerichte aus. 

Polizeizeug*innen können als »vorher-
sehbarere Zeug*innen« (Theune, 2019) 
beschrieben werden: Sie erscheinen zu-
verlässig zu Vorladungen; wissen aus ih-
rer Berufserfahrung, was wichtig ist, um 
auch komplexe Situationen und Sach-
verhalte präzise zu beschreiben; sie sind 
sprachlich und kognitiv in der Lage, sich 
verständlich auszudrücken, und kennen 
Details der Vorkommnisse. Letzteres ist 
auch darauf zurückzuführen, dass Po-
lizeibeamt*innen, die als Zeug*innen 
geladen werden, häufig ihren Einsatzbe-
richt oder gar die Akte vor der Verhand-
lung noch einmal lesen (Müller, 2014, S. 
136). Damit frischen sie nicht nur ihre 
Erinnerung auf, sondern verfestigen zu-
gleich ihr Bild der Situation, das sie nach 
dem Einsatz beschrieben haben. Dies ist 
im Strafverfahren höchst problematisch 
(Hof, 2015), denn Zeug*innen sollen 
ihre Erinnerung aus aussagepsychologi-
schen Gründen möglichst unbefangen 
von weiteren Eindrücken berichten. 

Zu diesen alle Strafverfahren betref-
fenden Umständen bezüglich Polizei-
zeug*innen kommt hinzu, dass Polizei-
beamt*innen, die als Zeug*innen in Ver-
fahren wegen Körperverletzung im Amt 
gegen Kolleg*innen aussagen, anders als 
in sonstigen Strafverfahren keine neut-
ralen Beobachter*innen sind, sondern 
durchaus Eigeninteressen haben. Auch 
wenn die Beamt*innen selbst nicht un-
mittelbar an der Situation beteiligt waren 
und die Beschuldigten keine unmittelba-
ren Kolleg*innen sind, werden einschlä-
gige Strafverfahren nach wie vor oft als 
Angriff auf die Gemeinschaft der Be-
amt*innen verstanden, die ein enges Zu-
sammengehörigkeitsgefühl verbindet. In 
diesem Zusammenhang wird von einer 
»Mauer des Schweigens« (Behr, 2009, S. 
27 f.) gesprochen, deren Durchbrechung 
intrainstitutionell sanktioniert wird.

Richter*innen sind zur Entscheidungs-
findung (auch in anderen Verfahren) 
oftmals auf Polizeibeamt*innen als 
Zeug*innen angewiesen. Zu berücksich-
tigen ist daher auch der sog. Halo-Effekt, 

eine Ausprägung der kognitiven Verzer-
rung (Nisbett & DeCamp Wilson, 1977, 
S. 250). Er bezeichnet den Einfluss der 
Bewertung einer einzelnen wahrgenom-
menen Eigenschaft auf die Gesamtbewer-
tung einer Person, also etwa die Neigung, 
Personen aufgrund einer bestimmten 
positiv wahrgenommenen Eigenschaft 
andere positive Eigenschaften zuzu-
schreiben. Die Zuschreibung positiver 
Attribute zur Polizei aufgrund positiver 
Erfahrungen in anderen Strafverfahren 
oder dem professionellen Auftreten vor 
Gericht befördert daher möglicherweise 
die Annahme positiver Eigenschaften 
sowohl bzgl. Polizeibeamt*innen als 
Beschuldigten als auch als Zeug*innen 
in Verfahren wegen Körperverletzung im 
Amt (Artkämper & Jakobs, 2017, S. 84). 

3. Die Bedeutung von Video- 
material

Nach den Befunden aus dem Projekt 
KviAPol spielen neben Zeugenaussa-
gen (74 %) vor allem ärztliche Befunde 
(63 %) und Videoaufnahmen eine Rolle. 
Bei den Fällen, die ins Hellfeld gelangten 
und bei denen also ein Strafverfahren 
stattfand, war nach Angaben der Befrag-
ten in knapp der Hälfte der Fälle (48 %) 
privates oder polizeiliches Videomaterial 
vorhanden. Dies betraf vor allem Gesche-
hen im Kontext von Demonstrationen 
und Fußballspielen. In den Verfahren, 
die mit Strafbefehl oder einer Verurtei-
lung endeten, lag überdurchschnittlich 
häufig Videomaterial vor. Außerdem wur-
de vereinzelt angegeben, dass vorhande-
nes Videomaterial nicht genutzt werden 
konnte – mehrfach fehlte das Video der 
Polizei, da es gelöscht worden oder nicht 
auffindbar war, einmal war darauf nichts 
zu erkennen.4

Vor dem Hintergrund der Bedeutung 
auch privater Videoaufnahmen für die 
Wahrheitsfindung erscheinen die Bestre-
bungen problematisch, solche Aufnah-
men von öffentlichen Polizeieinsätzen zu 
unterbinden und zu sanktionieren5 (vgl. 
Ullenboom 2019).

Die zunehmende Einführung von Body-
cams für Polizeibeamt*innen wird kaum 
zu einer grundlegenden Verbesserung der 
Sachlage führen, nachdem die Entschei-

dung über die Aktivierung den handeln-
den Polizeibeamt*innen überlassen bleibt 
(vgl. Aden & Fährmann 2019; Kersting et 
al. 2019). Sachsens neue Landesregierung 
plant laut Koalitionsvertrag allerdings die 
Einführung einer Einschaltpflicht der Bo-
dycam, wenn der Einsatz unmittelbaren 
Zwangs absehbar ist (CDU, Bündnis 90/
Die Grünen & SPD, 2019, S. 64). 

IV. Fazit

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes 
KviAPol zeigen ebenso wie die amtlichen 
Statistiken eine besondere justizielle Er-
ledigungspraxis bei Strafverfahren wegen 
Körperverletzung im Amt durch Polizei-
beamt*innen. Es werden sehr viel mehr 
Verfahren als im Durchschnitt eingestellt, 
die Anklagequote ist außergewöhnlich 
niedrig. Dabei ist zu beachten, dass nach 
den Angaben der Befragten nur in einem 
geringen Teil der Fälle Strafanzeige erstat-
tet oder von Amts wegen ermittelt wurde. 
Das Dunkelfeld ist dementsprechend groß 
einzuschätzen, was nach der Analyse der 
Angaben der Befragten vor allem auf ein 
mangelndes Vertrauen in die rechtsstaatli-
che Aufarbeitung zurückzuführen ist. 

Ermittlungen wegen Körperverletzung 
im Amt betreffen Beweissituationen, in 
denen es in besonderem Maße auf die 
Schilderungen von Zeug*innen und Be-
teiligten ankommt. In den Verfahren ste-
hen sich dabei zwei Seiten mit ungleicher 
Definitionsmacht über das Geschehen 
gegenüber, was es im Verfahren zu be-
rücksichtigen gilt. Dies impliziert einer-
seits, die mutmaßlichen Geschädigten 
genau wie mutmaßliche Geschädigte in 
anderen Verfahren wegen Gewaltdelik-
ten zu behandeln und ihnen möglichst 
unvoreingenommen entgegenzutreten. 
Andererseits sind Polizeizeug*innen 
genau wie andere Zeug*innen auch zu 
behandeln. Ihre Aussagen sind selbst 
bei erhöhter Berufserfahrung und Ex-
pertise grundsätzlich nicht »besser« als 
andere Zeug*innenaussagen (Kaminski 
& Sporer, 2016, S. 24) und angesichts 
der besonderen Verfahrenskonstellation 
kritisch auf mögliche Aussagemotivati-
onen zu prüfen. Mehr Videoaufzeich-
nungen von Polizeieinsätzen könnten 
die Beweissituation in derartigen Ver-
fahren entscheidend verbessern.     
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Anmerkungen 
 
1 Unser Dank gilt an dieser Stelle Ricardo  
Gummert für die tatkräftige Unterstützung. 
2 Sachgebiet 53 (Gewaltausübung und Ausset-
zung durch Polizeibedienstete) wird nicht in 
der Broschüre des Statistischen Bundesamtes 
veröffentlicht. 
3 Zum methodischen Vorgehen vgl. Abdul-Rah-
man, Espín Grau und Singelnstein (2019b).  
4 S. hierzu auch EGMR, Urteil vom 09.11.2017 
– Nr. 47274/15, Hentschel und Stark/Deutsch-
land. 
5 Aktuell z.B. LG München I, Urteil vom 
11.02.2019 – 25 Ns 116 Js 165870/17. 
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Die Rechtswissenschaft ist keine exakte 
Wissenschaft, – und das ist auch gut so. 
Denn letztlich befasst sich das Recht mit 
dem realen Leben – und dieses verläuft 
selten exakt vorhersagbar. 

Oft ist gerade diese Unsicherheit Aus-
gangspunkt und Motivation für Ver-
handlungen über eine einvernehmli-
che Regelung – sei es in der Form eines 
klassischen Prozessvergleichs oder im 
Rahmen eines Güterichterverfahrens.  
 

I. Einführung

Jeder gerichtlichen Entscheidung liegt 
ein spezifischer Einzelfall zugrunde, der 
in seiner Einzigartigkeit und Gesamtheit 
von einem aus Menschen bestehenden 
Spruchkörper gewürdigt werden muss. 
Kein Fall ist vollständig wie der andere. 
Sowohl die rechtliche als auch die tatsäch-
liche Bewertung, Gewichtung und Abwä-
gung hängen immer – unterschiedlich 
stark – von dem individuellen Rechtsver-
ständnis, der Sozialisation und Lebenser-
fahrung des Entscheiders ab. Rechtsgrund-
sätze unterliegen zudem einem ständigen 
Wertewandel, und selbst die jahrzehnte-

lange »ständige Rechtsprechung« eines 
obersten Gerichts kann eines Tages aufge-
geben und abgeändert werden. 

Sobald die Entscheidung zusätzlich von 
Zeugenaussagen und/oder Sachverständi-
gengutachten abhängt, kommen weitere 
Faktoren hinzu, welche die Prognose er-
heblich erschweren. 

Kurz: Die Vorhersage eines Prozessaus-
gangs ist praktisch nie mit einhundert-
prozentiger Sicherheit möglich. Ebenso 
wie die Wettervorhersage, der Erfolg einer 
ärztlichen Behandlung oder der reibungs-
lose Start einer Weltraumrakete unterliegt 
auch das gerichtliche Verfahren immer ei-
nem Restrisiko, das je nach Fallgestaltung 
größer oder kleiner ist. 

Dennoch wäre es eine unzulässige Verein-
fachung, zu behaupten, vor Gericht und 
auf hoher See sei man allein in Gottes 
Hand. Denn die Risiken »unterzugehen« 
sind nicht immer gleich hoch.

Schlägt uns der Arzt zwei Behandlungs-
methoden vor, von denen die eine statis-
tisch gesehen eine 90-prozentige und die 
andere eine 20-prozentige Heilungschan-

Prozessrisikoanalyse

Einvernehmliche Streitbeilegung auf Grundlage 
einer Bewertung der Prozessrisiken im streitigen 
Verfahren und im Güterichterverfahren am Beispiel 
arbeitsrechtlicher Problemstellungen 

von Tim Schömig

Tim Schömig ist Richter am 
Arbeitsgericht Gießen und  
Mediator.
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ce bietet, würden wir vermutlich nicht 
lange überlegen, welcher Behandlung wir 
uns lieber unterziehen möchten. Auch, 
wenn natürlich das Risiko bleibt, zu den 
10 Prozent zu gehören, bei denen die Be-
handlung nicht zum Erfolg führt.

1.  Sinn und Zweck der Prozess- 
risikoanalyse

Meist verspüren wir das Bedürfnis, das Ri-
siko zu kennen, auf das wir uns einlassen. 
Nur so ist es uns überhaupt möglich, eine 
rationale Entscheidung zu treffen, ob es 
sinnvoll ist, ein bestimmtes Risiko einzu-
gehen oder nicht. 

Das Problem ist, dass verschiedene psy-
chologische Faktoren eine realistische Risi-
koeinschätzung erschweren. So neigen wir 
grundsätzlich dazu, unsere eigenen Argu-
mente von vornherein als überzeugender 
einzuschätzen als die des Gegners. Zudem 
fällt es uns schwer, die gesamte Komple-
xität eines Falles in die Risikobewertung 
einfließen zu lassen. Besonders schwierig 
gerät die Risikoeinschätzung, wenn – wie 
zumeist – mehrere Anspruchsvorausset-
zungen kumulativ vorliegen müssen. Im 
Rahmen der Risikoabschätzung vereinfa-
chen wir meist den Sachverhalt und las-
sen so wichtige Aspekte außer Acht. Besser 
wäre es für eine korrekte Einschätzung, die 
Komplexität des Falles nicht zu reduzieren, 
sondern zu organisieren. 

In der Juristenausbildung lernen wir, ei-
nen komplexen Sachverhalt zu zerlegen 
und dann systematisch Schritt für Schritt 
anhand von Anspruchsgrundlagen und 
einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen 
rechtlich zu lösen und/oder zu diskutie-
ren. Das Prozessrisiko hingegen wird meis-
tens nicht in gleicher Weise systematisch 
ermittelt, sondern eher insgesamt grob 
überschlagen. 

Die Prozessrisikoanalyse verfolgt das Ziel, 
die Einschätzung des Risikos nicht einem 
diffusen Bauchgefühl zu überlassen, son-
dern so weit wie möglich zu objektivieren. 
Konkret geht es um die Fragestellung: Mit 
welcher Wahrscheinlichkeit tritt welcher 
Prozessausgang ein? 

Mithilfe dieser Information ist es dann 
möglich, rational zu entscheiden,

 � ob die Einleitung eines gerichtlichen 
Verfahrens sinnvoll ist,

 � welche finanziellen Rückstellungen 
angesichts der anhängigen Aktiv- und 
Passivprozesse getroffen werden sollten, 

 � ob die Annahme eines konkreten Ver- 
gleichsvorschlags wirtschaftlich zu 
empfehlen ist und durch welche Maß-
nahmen das Risiko maßgeblich verrin-
gert werden kann.

II. Grundlagen der Stochastik

Wenn, wie hier, von Wahrscheinlichkeiten 
die Rede ist, geht es stets um den Bereich 
zwischen 0 % und 100 %, wobei 0 % be-
deutet, dass der Eintritt eines Ereignisses 
vollkommen unmöglich ist und 100 % 
aussagt, dass das Ereignis sicher eintreten 
wird. 

Eine Wahrscheinlichkeit von beispielswei-
se 30 % kann gleichermaßen als Prozent-
zahl (30 %), als Dezimalzahl (0,3) oder 
als Bruch (30/100 = 3/10) ausgedrückt 
werden. 

In der Mathematik wird die Wahrschein-
lichkeit üblicherweise in der Form »p(A)« 
dargestellt, wobei »p« für »probability« 
(Wahrscheinlichkeit) steht und »A« für 
das Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit 
beschrieben wird. 

Die Formel: p(Klageabweisung) = 50/100 
bedeutet damit: Die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Klage abgewiesen wird, liegt bei 
50 % (= 0,5). 

Ermittelt wird die Wahrscheinlichkeit 
grundsätzlich, indem die Anzahl der 
»günstigen« Fälle durch die Anzahl der 
möglichen Fälle geteilt wird. Die Wahr-
scheinlichkeit, mit einem Würfel z. B. 
eine »3« zu würfeln liegt damit bei 1/6 
oder ≈ 16,67 % (1 »günstiger« Wurf von 6 
möglichen). Die Chance, im Lotto 6 Rich-
tige mit Zusatzzahl zu erreichen, beträgt    
1/139838160 (nur eine Kombination von  
139.838.160 möglichen führt zum Jack-
pot). Eine rationale Risikoanalyse müsste 
daher eigentlich zu der Entscheidungs-
empfehlung führen, nicht Lotto zu spie-
len. 

Was die realistische Risikoeinschätzung 
nach Bauchgefühl häufig erschwert, ist 

der Umstand, dass Wahrscheinlichkeiten 
miteinander multipliziert werden, wenn 
mehrere voneinander unabhängige Ereig-
nisse zusammen eintreten müssen. Die 
Wahrscheinlichkeit, fünfmal hintereinan-
der eine 3 zu würfeln, berechnet sich zum  
Beispiel wie folgt:

 

Das heißt, statistisch betrachtet wird es nur 
in einem von 7.776 Versuchen gelingen, 
fünfmal hintereinander eine 3 zu würfeln. 

Für die Prozessrisikoanalyse bedeutet 
dies, dass im Hinblick auf einen konkret 
zu bewertenden Anspruch die Einzelwahr-
scheinlichkeiten aller Anspruchsvorausset-
zungen miteinander multipliziert werden 
müssen, um die Gesamtwahrschein-
lichkeit des Anspruchs zu errechnen.  

III.  Grundlegende Methodik

Methodisch folgt die Prozessrisikoanalyse 
im Wesentlichen drei Schritten: Zunächst 
wird ein Entscheidungsbaum skizziert, der 
ausgehend von den jeweiligen Anspruchs-
voraussetzungen jeden möglichen Pro-
zessausgang abbildet. In einem zweiten 
Schritt werden dann die Einzelwahrschein-
lichkeiten für jede einzelne Voraussetzung 
ermittelt. Zuletzt wird für jeden Ast des 
Entscheidungsbaumes die Gesamtwahr-
scheinlichkeit ermittelt und ein Gesamt- 
erwartungswert der Forderung errechnet. 

1. Erstellen eines Entscheidungs-
baums

Die Erstellung eines Entscheidungsbau-
mes setzt klassische juristische Vorarbeit 
voraus: Die wesentlichen Anspruchsvo-
raussetzungen sind – soweit sie im Streit 
sind oder streitig werden könnten – zu 
ermitteln und mit ihren Folgen für den 
Gesamtanspruch grafisch darzustellen. 

Fall:

Ein Mitarbeiter (Bruttogehalt 2.000 €) 
hat mit dem Gabelstapler zwei Lagerre-
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gale umgestoßen. Hierdurch entstand ein 
Schaden in Höhe von 50.000 €. 

Der Arbeitgeber A behauptet, Mitarbei-
ter M habe den Gabelstapler gefahren.       
 
Er sei zu diesem Zeitpunkt auch erheblich 
alkoholisiert gewesen, weswegen die Ver-
ursachung als grob fahrlässig anzusehen 
sei. Die vertragliche Ausschlussfrist sei 
gewahrt, da A erst später durch den Zeu-
gen Z von der Täterschaft des M erfahren 
habe.

M entgegnet, er habe den Schaden nicht 
verursacht. Dies müsse irgendein anderer 
Mitarbeiter gewesen sein. Zudem sei er 
zur Tatzeit nüchtern gewesen. Jedenfalls 
treffe A ein erhebliches Mitverschulden, da 
das zweite Lagerregal nur unzureichend 
an der Wand befestigt gewesen sei und 
ansonsten von dem ersten Regal nicht mit 
umgerissen worden wäre. Der Schaden 
wäre bei ordnungsgemäßer Befestigung 
somit nur halb so hoch gewesen. Zudem 
greife die vertragliche Ausschlussfrist.

Ein Entscheidungsbaum könnte in dieser 
Sache beispielsweise wie in Abb. 1 ausse-
hen.

Insgesamt bestehen 7 verschiedene Al-
ternativen (»Äste« des Entscheidungs-
baums), wie das Verfahren »laufen« könn-
te. Das gerichtliche Verfahren könnte also 
bestenfalls mit einem Titel über 50.000 € 
enden (Ast Nr. 5), schlechtesten Falls er-
hält A nichts (Äste Nr. 1, 6 und 7). 

2. Bewertung der Einzel- 
Wahrscheinlichkeiten

In Schritt zwei sind nunmehr die jeweili-
gen Einzelwahrscheinlichkeiten für jeden 
einzelnen Knotenpunkt zu bestimmen. 
Hier ist letztlich forensische Erfahrung 
gefragt. 

Statistisch müsste eigentlich ermittelt wer-
den: Wenn die konkrete Rechtsfrage 100 
Richtern unabhängig voneinander vorge-
legt würde, wie viele von ihnen würden 
sie bejahen bzw. verneinen? Ein solches 
Vorgehen ist natürlich in der Praxis nicht 
möglich. Vielmehr ist unter Zugrundele-
gung der bisherigen Rechtsprechung juris-

tisch möglichst sorgfältig zu prüfen und 
zu prognostizieren, wie wahrscheinlich 
es ist, dass das Gericht der eigenen Ar-
gumentation an einem konkreten Punkt 
folgt.

Bei Sachverhaltsfragen kann es hingegen 
auf die Einschätzung von Sachverständi-
gen oder das Erinnerungsvermögen sowie 
die Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit 
von Zeugen ankommen. 

Für die Berechnung in unserem Bei-
spielsfall unterstellen wir für A insgesamt 
jeweils gute Chancen: Als Wahrschein-
lichkeit dafür, die Verursachung, die Ein-
haltung der Ausschlussfrist, das grobe 
Verschulden und das fehlende Mitver-
schulden nachweisen bzw. darlegen zu 
können, nehmen wir jeweils 75 % zu-
gunsten des A an. 

Der Entscheidungsbaum sähe dann wie   
in Abb. 2 aus.

Insgesamt also gute Chancen, einen  
Titel über 50.000 € zu erhalten? 

3. Berechnung des Gesamtrisikos 
und ggf. des Gesamterwartungs-
wertes

In einem letzten Schritt müssen die Ge-
samtwahrscheinlichkeiten für jeden Ast 
des Entscheidungsbaumes ermittelt wer-
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den. Hierzu sind die Einzelwahrschein-
lichkeiten in jedem Ast zu multiplizie-
ren. Dies bedeutet im Einzelnen: siehe 
Abb. 3.

Hieraus kann nun ein Gesamterwartungs-
wert errechnet werden, indem die sich für 
jeden einzelnen Ast ergebenden Geldbe-
träge mit den jeweiligen Wahrscheinlich-
keiten multipliziert und anschließend die 
Einzelerwartungswerte addiert werden. 
Wir ergänzen daher die Tabelle um zwei 
weitere Spalten: siehe Abb. 4.

Der Gesamterwartungswert der Forderung 
beläuft sich somit auf 18.900 €, was gera-
de einmal 37,8 % des Forderungsbetrages 
von 50.000 € entspricht. Und dies, ob-
wohl die Einzelwahrscheinlichkeiten aus 
Sicht des Arbeitgebers (jeweils 75 %) ei-
gentlich sehr vielversprechend waren. Ein 
Vergleichsangebot in der Größenordnung 
zwischen 18.500 € und 19.000 € entsprä-

che somit in etwa den tatsächlichen Pro-
zessrisiken. 

4. Tipps zur Erstellung des  
Entscheidungsbaums

Es macht keinen Unterschied, in welcher 
Reihenfolge die jeweiligen Knotenpunkte 
im Entscheidungsbaum angeordnet wer-
den. Es wäre also genauso gut möglich, 
zuerst das Mitverschulden, dann den 
Verschuldensgrad usw. einzufügen. Das 
Ergebnis wäre mathematisch immer das 
gleiche. 

Allerdings ist es grundsätzlich ratsam, 
all diejenigen Punkte nach vorne zu 
ziehen, die den Anspruch insgesamt zu 
Fall bringen. Ansonsten kann der Baum 
sehr schnell unübersichtlich werden, 
weil die Zahl der Verästelungen stark 
zunimmt. 

Wird der Baum zu komplex, können zu-
nächst auch bestimmte, abtrennbare Fra-
gestellungen in einen separaten Baum 
ausgelagert werden (z. B. die Zulässigkeit 
der Klage). 

5.  Tipps zur Bewertung der Einzel-
wahrscheinlichkeiten

Soweit möglich sollte die Einschätzung 
der einzelnen Wahrscheinlichkeiten na-
türlich durch Fachleute erfolgen. Juristen 
bewerten Rechtsfragen, Ingenieure tech-
nische Aspekte und Ärzte medizinische 
Wahrscheinlichkeiten – soweit dies vorab 
z. B. durch im Betrieb beschäftigte Mitar-
beiter mit vertretbarem Aufwand möglich 
ist. 

Ggf. kann eine größere Objektivität er-
reicht werden, indem im Vorfeld mehrere 
Personen (z. B. Anwälte aus der gleichen 
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Kanzlei) unabhängig zu ihrer Einschät-
zung befragt werden. 

Bisweilen wird auch angeregt, nach der 
2-Fragen-Technik vorzugehen:

1.Frage: Ist das Argument/die Position 
stark, mittel oder schwach?

2.Frage: eher am oberen Ende, am unte-
ren Ende oder in der Mitte?

Dies kann dann in Wahrscheinlichkeits-
werte übersetzt werden: Siehe Abb. 5

 
6. Tipps: Berechnung des Gesamt- 
     risikos /-erwartungswertes

Vor der Multiplikation der Einzelwahr-
scheinlichkeiten ist es ratsam, nochmals 
zu überprüfen, ob die Wahrscheinlich-
keiten an einem Knotenpunkt immer 
100 % ergeben. Zusätzlich sollte am Ende 
ebenfalls überprüft werden (wie in dem 
Beispiel oben), ob die Summe aller Ein-
zelwahrscheinlichkeiten 100 % beträgt 
– ansonsten ist die Berechnung an einer 
Stelle fehlerhaft. 

Ergänzend sollte bei den zu erwartenden 
Beträgen am Ende des Astes – soweit rele-
vant – auch berücksichtigt werden, welche 
Kosten je nach Prozessausgang noch abzu-
ziehen sind (z. B. Sachverständigenkosten, 
Gerichtskosten, Zeugenentschädigungen, 
Dolmetscherkosten, Reisekosten, Ver-
dienstausfall des Geschäftsführers usw.). 
Denn ein Ast, der mit 0 € endet, würde 
in der Praxis unter Berücksichtigung aller 
Kosten regelmäßig ein Minus bedeuten. 
Dies wirkt sich unter Umständen erheb-
lich auf den Gesamterwartungswert aus.

IV. Vertiefung

1. Streuungsanalyse

Die Berechnung des reinen Gesamterwar-
tungswertes stellt selbstverständlich nur 
einen gewichteten Durchschnittswert dar, 
der in den meisten Fällen so nicht ausge-
urteilt werden wird. Um das Risiko noch 
genauer einschätzen zu können, kann es 
sich daher empfehlen, zusätzlich zu analy-

sieren, wie stark und 
mit welcher Wahr-
scheinlichkeit die 
möglichen Prozesser-
gebnisse voneinander 
abweichen. In dem 
vorliegenden Fall 
dürfte für die Risiko-
bewertung nicht nur 
der Durchschnitts-
wert interessant sein, 
sondern auch die Fra- 
ge, wie hoch das Ri-
siko eines möglichen 
Totalausfalls der For-
derung ist. In dem 
o.g. Beispiel läge die 
Wahrscheinlichkeit 
immerhin bei 49,38 % (5,63 % + 18,75 % 
+ 25,00 %). Die Chance, 50.000 € zuge-
sprochen zu bekommen beträgt hingegen 
nur 31,64 %. Dies könnte dafürsprechen, 
einem Vergleich den Vorzug zu geben. 
Liegen dagegen auch die unteren Ergeb-
nisse noch nahe am durchschnittlichen 
Gesamterwartungswert, könnte es evtl. 
interessant sein, es »drauf ankommen« zu 
lassen (siehe Abb. 6). 

2.  Sensitivitätsanalyse

Der Entscheidungsbaum eröffnet auch 
die Möglichkeit, mit den Wahrschein-
lichkeiten zu experimentieren. Durch 
Verändern der Ein-
zelwahrscheinlich-
keiten wird sichtbar, 
welche Knotenpunk-
te im Entscheidungs-
baum sich im Ergeb-
nis am stärksten oder 
schwächsten auf den 
Gesamterwartungs-
wert auswirken. Dies 
ermöglicht es der 
Partei oder dem Pro-
zessvertreter, Priori-
täten zu setzen – in 
der juristischen Argu-
mentation, in der Si-
cherung von Beweis-
mitteln oder durch 
sonstige Maßnahmen 
der Risikobegrenzung 
(z. B. Ausspruch einer 
hilfsweisen Kündi-
gung). Eine Excel-Ta-

belle ist hierbei hilfreich, damit nicht 
sämtliche Äste jedes Mal per Hand neu 
berechnet werden müssen. 

Generell gibt es auch Software, die spezi-
ell für die Erstellung von Prozessrisikoana-
lysen ausgelegt ist und die eine einfache 
Erstellung und Berechnung von Entschei-
dungsbäumen sowie Streuungs- und Sen-
sitivitätsanalysen ermöglicht. 

3. Übertragung auf Bestands- 
streitigkeiten

Die Prozessrisikoanalyse wird nicht in je-
dem Verfahren das Mittel der Wahl sein. 
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Da sie mit einem gewissen Aufwand ver-
bunden ist, empfiehlt sie sich eher für 
komplexere Verfahren mit hohem finan-
ziellem Risiko. Besonders eignet sich die 
Prozessrisikoanalyse für Streitigkeiten, in 
denen um Geldbeträge gestritten wird, 
denn dort lässt sich über den Gesamter-
wartungswert immer ein konkreter Betrag 
errechnen.

Aber auch in arbeitsrechtlichen Bestands-
streitigkeiten kann eine Analyse der Pro-
zessrisiken sinnvoll sein: Zum einen lässt 
sich anhand der Gesamtwahrscheinlich-
keiten schon gut erkennen, wie hoch die 
Gefahr ist, dass z. B. eine außerordentli-
che Kündigung unwirksam oder nur als 
ordentliche Kündigung wirksam ist. 

Zum anderen können natürlich auch 
Geldbeträge hinterlegt werden, z. B. 
das Annahmeverzugsrisiko bis zum Ab-
schluss der 1. oder 2. Instanz. Geht es 
von vornherein allein um die Frage, wann 
ein Arbeitsverhältnis beendet wird (und 
nicht, ob), dann können die jeweiligen 
Entscheidungsalternativen sogar relativ 
einfach monetär bewertet werden. 

4.  Anwendung in Vergleichs- 
 verhandlungen

In der gerichtlichen Verhandlung kann es 
sich anbieten, eine durchgeführte Prozess- 
risikoanalyse zum Ausgangspunkt von 
Vergleichsverhandlungen zu machen, 
insbesondere, wenn der Sachverhalt 
schon gut aufbereitet ist. Ein gerichtli-
cher Vergleichsvorschlag, dem eine de-
taillierte Prozessrisikoanalyse zugrunde 
liegt, hat den Vorteil, dass er eine höhere 
Akzeptanz erfährt, weil er transparent 
und nachvollziehbar ist. Selbst die mä-
ßige Anpassung der einen oder anderen 
Einzelwahrscheinlichkeit führt häufig gar 
nicht mehr zu starken Änderungen des 
Gesamterwartungswertes. 

5.  Anwendung im Güte- 
 richterverfahren

Auch im Güterichterverfahren kann die 
Prozessrisikoanalyse hilfreich sein, wenn 
die klassischen Methoden der Mediation 
nicht erfolgversprechend sind. Wenn z. 
B. an dem Verfahren ausschließlich juris-

tische Personen (ohne klassische emoti-
onale Interessen) beteiligt sind und der 
»Kuchen« sich nicht nennenswert vergrö-
ßern lässt, geht es häufig nur noch um 
die Verteilung eines begrenzten Geldbe-
trages. Die Prozessrisikoanalyse kann für 
den Güterichter dann die Methode der 
Wahl sein, wenn die Parteien eine Auftei-
lung des »Kuchens« in Anlehnung an die 
Rechtslage anstreben. 

Es kann sich anbieten, in diesen Fällen wie 
folgt vorzugehen:

 � Themensammlung
Welche entscheidungserheblichen Sach- 
und Rechtsfragen müssten im gericht-
lichen Verfahren beantwortet werden?  

 � Ordnen der Knotenpunkte
Gemeinsame Erstellung eines Entschei-
dungsbaums anhand der zuvor erarbei-
teten Rechtsthemen. Welche Abzwei-
gungen sind zu berücksichtigen? Zu 
welchem Ergebnis führt welcher Ast? 

 � Sammlung der Argumente
Gemeinsame Erarbeitung der wider-
streitenden Argumente in Bezug auf 
jede konkrete Rechtsfrage/jeden Kno-
tenpunkt. Visualisierung des pro und 
contra auf Flipchart (aber noch keine 
Bewertung der Argumente).  

 � Festlegung der Einzelwahrscheinlich-
keiten und Errechnung des Gesamt- 
erwartungswertes
Jede Partei legt nun für sich Eintritts-
wahrscheinlichkeiten in Bezug auf je-
den Knotenpunkt fest. Hier wird sich 
häufig der Rahmen von Einzelgesprä-
chen (caucus) anbieten. Der Güterich-
ter soll in dem jeweiligen Einzelge-
spräch zwar keine eigene rechtliche Be-
wertung vornehmen, aber die jeweilige 
Partei ggf. mit den zuvor gesammelten 
Argumenten der Gegenseite konfron-
tieren, um auf eine möglichst realis-
tische Risikobewertung hinzuwirken. 

 � Verhandlung auf Basis des Gesamt- 
erwartungswertes
In der gemeinsamen Runde werden 
dann – das Einverständnis natürlich 
vorausgesetzt – die beiderseitigen 
Gesamterwartungswerte bekannt 
gegeben, ohne zwingend die Ein-
zelwahrscheinlichkeiten zu offen-

baren. So wird in aller Regel schon 
eine deutliche Annährung der wech-
selseitigen Position erreicht werden 
können, ohne dass wieder im Detail 
über einzelne Rechtsfragen der kon-
kreten Knotenpunkte diskutiert wird. 
Möglicherweise ist ein konkretes Eini-
gungsfenster dann schon ersichtlich.  
 
Je nach Fallgestaltung kann es sich 
aber auch anbieten, die divergie-
renden Einzelwahrscheinlichkeiten 
offenzulegen, um zumindest Teil- 
einigungen zu ermöglichen.               ă 

IV. Weiterführende Literatur
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Mit dieser offenen Frage haben wir unsere 
Diskussion auf dem Richterratschlag im 
letzten Jahr beendet. Vielleicht machen 
Sie sich Gedanken darüber, wie es wohl 
zu dem Ungleichgewicht der Gewalten in 
Polen gekommen ist. Die Verfassung der 
Republik Polen legt ja fest, dass sich das 
politische System der Republik Polen auf 
die Gewaltenteilung und das Gleichge-
wicht zwischen der gesetzgebenden, der 
vollziehenden und der rechtsprechenden 
Gewalt gründet. Darüber hinaus ist – ge-
mäß Artikel 2 der polnischen Verfassung 
– die Republik Polen ein demokratischer 
Rechtsstaat, der die Grundsätze der so-
zialen Gerechtigkeit verwirklicht. In den 
letzten vier Jahren werden diese Grund-

prinzipien durch die Exekutive immer 
aufs Neue unterdrückt und gebeugt.

Umstrittene Gesetzesänderungen im 
Bereich des Justizwesens betrafen zuerst 
das Verfassungsgericht, dann die allge-
meinen Gerichte, das Oberste Gericht, 
den Landesjustizrat und zuletzt direkt 
auch die Berufsgruppe der Richter. Nach 
der Rhetorik der Machthaber ist die so 
genannte Justizreform notwendig, um 
sich endgültig mit den postkommunisti-
schen Richtern auseinanderzusetzen und 
um die Korruption zu bekämpfen. Die 
»Justizreform« sollte auch Antwort auf 
die Unzufriedenheit der Bürger mit dem 
Funktionieren der Justiz sein. Diese Argu-

Quo Vadis, Rechtsstaat? 
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 von Justyna Koska-Janusz

Der Marsch der Tausend Roben am 11.1.2020 in Warschau                                     Foto: privat



Betrifft JUSTIZ Nr. 141 | März 2020232

[ Justiz in aller Welt ] 

mentation passt aber nicht zu den Tatsa-
chen: So beträgt das Durchschnittsalter 
der Richter in Polen wenig über 40 Jahre, 
es sind keine Korruptionsfälle ans Licht 
gekommen, und die Unzufriedenheit 
mit der Justiz beruht hauptsächlich auf 
den von der Legislative verabschiedeten 
Rechtsvorschriften, an die die Gerichte ja 
gebunden sind. Da die Rechtfertigung die-
ser Änderungen fraglich erscheint, sollte 
man sich die Frage stellen, was sich tat-
sächlich hinter diesen unnachgiebig vor-
angetriebenen »Verbesserungen« verbirgt. 

Die seit dem 2015 errungenen Wahlsieg 
der PIS eingeführten Änderungen haben 
nichts zu tun mit Sanierung der Justiz; sie 
führten im Gegenteil von Anfang an kon-
tinuierlich zur Unterminierung der Justiz 
durch die Exekutive. Es ist nicht möglich, 
diese Änderungen in einer geordneten 
Form darzustellen. Je mehr solcher Än-
derungen es gibt, desto mehr Chaos ver-
ursachen sie. Aus diesem Grund werden 
nur einige Aspekte dieser »Reformen« 
dargestellt.

Auf jeden Fall ist das Übergewicht der Exe- 
kutive gegenüber der Judikative Tatsache. 
Dies gilt nicht nur für die Regierung, und 
zwar für den Justizminister, der dank den 
neuen Vorschriften immer mehr Einfluss 
gewinnt, sondern auch den Präsidenten, 
der seine Vorrechte expansiv ausübt. Die 
dominierende Rolle des Justizministers 
als Vertreter der vollziehenden Gewalt 
wird besonders eindeutig in der Personal-
politik und in der Teilnahme an Diszipli-
narverfahren sichtbar. 

Erstens: Der Justizminister beruft die 
Gerichtspräsidenten, und er hat diese 
Befugnis stark genutzt. Das Gesetz hat 
ihm erlaubt, innerhalb von 6 Monaten 
die Gerichtspräsidenten ohne irgendwel-
che Begründung auszuwechseln. Nach 
Informationen, die der Richterverband 
»Justitia« von Justizministerium erhielt, 
wurden von August 2017 bis Februar 2018 
158 Gerichtspräsidenten und deren Stell-
vertreter abberufen. In Polen gibt es unge-
fähr 700 solcher Posten. Eine besondere 
Prägung erhielten diese Maßnahmen da-
durch, dass die Entlassung per Fax über-
mittelt wurde. 

Zweitens: Der Justizminister ist befugt, 
die Richter und die Staatsanwälte zu ver-

setzen, und zwar sowohl in höhere als 
auch niedrigere Positionen – Zuckerbrot 
und Peitsche. 

Die Versetzung kann also eine Belohnung 
sein. Die Personalpolitik des Justizminis-
ters kann z.B. bedeuten, einen Richter 
vom Amtsgericht ins Oberlandesgericht 
zu entsenden, wobei eine Ebene über-
sprungen wird. Wie schädlich dies sein 
kann, zeigt folgendes Beispiel: Gemäß 
der polnischen Strafprozessordnung ist 
das Landgericht zuständig, in erster Ins-
tanz über einen Mordfall zu entscheiden. 
Die zweite Instanz ist das Oberlandesge-
richt. Ein zum Oberlandesgericht entsen-
deter Richter, der vorher ausschließlich im 
Amtsgericht gearbeitet hat, entscheidet 
über die Richtigkeit und Gesetzmäßig-
keit eines Mordurteils, obwohl er sich nie 
in seinem Berufsleben mit Kapitalsachen 
befasst hatte.

Die Änderungen der PIS führten  
von Anfang an kontinuierlich zur  

Unterminierung der Justiz

Diese Befugnis wird gleichermaßen als 
Strafe zur Degradierung verwendet. So 
kann die Abberufung eines Richters z.B. 
Reaktion auf einen unliebsamen Be-
schluss oder ein Urteil des Richters sein, 
das den Richtlinien des EuGH folgt. 

Ähnlich sieht es bei den Staatsanwälten 
aus, die direkt dem Justizminister un-
terstehen. So kann die Versetzung eines 
Staatsanwalts mit dem Bedarf, eine Staats-
anwaltschaft zu verstärken, begründet 
werden. Sehr oft ist dies jedoch nur ein 
Vorwand und dient nur dazu, jemanden 
zu schikanieren. Dazu kann man ein Pa-
radebeispiel nennen: Mariusz Krason, ein 
Oberlandesstaatsanwalt aus Krakau, wur-
de zur Amtsstaatsanwaltschaft in Breslau 
entsandt, weil er sich für mehr Unabhän-
gigkeit und bessere Arbeitsbedingungen 
in der Staatanwaltschaft engagiert hat. 

Und drittens: Der Justizminister spielt im 
Disziplinarverfahren eine dominierende, 
wenn nicht entscheidende Rolle. Er beruft 
und abberuft sogenannte »Sprecher für 
Disziplinarvergehen« in Disziplinarver-
fahren, die eigentlich – gemäß dem pol-
nischen Gesetz über die Gerichtsverfas-
sung – Ankläger sind. Er kann also nicht 

nur ein Disziplinarverfahren einleiten, 
sondern auch jedes Disziplinarverfahren 
»übernehmen«, indem er es einem ande-
ren, gefügigeren »Disziplinarsprecher« 
zuweist.

Hinzu kommt das wahrscheinlich wich-
tigste Problem, und zwar die Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit der neu gegründeten 
Disziplinarkammer am Obersten Gericht. 
Ihr wird mangelnde Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit vorgeworfen. Mit diesen 
Vorwürfen befasste sich der EuGH in sei-
nem Urteil vom 19.11.2019.

Nicht nur der Justizminister, sondern 
auch der Präsident selbst als Vertreter der 
Exekutive ergreifen Maßnahmen, die in 
die Befugnisse der Justiz eingreifen. Ge-
mäß Artikel 179 des polnischen Verfas-
sungsrechts werden Richter auf Antrag des 
Landesjustizrates durch den Präsidenten 
der Republik Polen auf unbestimmte Zeit 
berufen. Viele Jahre lang haben Polens 
Präsidenten diesen Artikel so verstan-
den, dass sie nicht über die Kandidaturen 
selbst entschieden haben, sondern dass 
der Präsident rein formell und zeremo-
niell den Kandidaten ihre Ernennungsur-
kunde übergeben hat. Der Präsident sah 
es so, dass seine Meinung durch seinen 
Vertreter im Landesjustizrat vertreten wur-
de. Neuerdings nimmt der Präsident an, 
eine Berechtigung zu besitzen, die nicht 
eindeutig in der Verfassung ausgedrückt 
ist, nämlich das Recht zur Entscheidung, 
ob er eine Ernennung zum Richteramt 
unterschreibt oder nicht. Welche Kriterien 
er angewandt hat, wird nicht bekanntge-
geben.

In Polen hatten wir auch ein auffälliges 
Beispiel für das Eingreifen der Exekutive 
in die judikative Gewalt. Welche rechtli-
chen Befugnisse haben dazu gedient? Es 
war das Begnadigungsrecht, das in der 
Verfassung nur sehr allgemein geregelt 
ist. Eigentlich wird nur statuiert, dass der 
Präsident der Republik das Begnadigungs-
recht ausübt. Weitere Bedingungen stam-
men aus der polnischen Strafprozess- 
ordnung.

Das Begnadigungsrecht als Prärogative 
des Präsidenten der Republik kann aus-
schließlich gegenüber Personen verwirk-
licht werden, deren Schuld mit einem 
rechtskräftigen Urteil festgestellt wurde 
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– so lernen es Jurastudenten seit Jahren. 
Das erklärt sich daraus, dass erst nach ei-
ner Verurteilung keine Einmischung der 
Exekutive in die Arbeit der Justiz mehr 
vorliegt. Diesbezüglich stellte der Präsi-
dent aber fest: »Dieser Fall war besonders 
belastend und nachteilig für das Gerichts-
wesen«. Er erklärte, er habe beschlossen, 
das polnische Gerichtswesen von diesem 
Fall zu befreien. Der Präsident vertrat den 
Standpunkt, dass sein Begnadigungsrecht 
in jedem Verfahrensstadium wirksam 
ausgeübt werden kann. Die Folge: Straf-
verfahren können beendet werden, ohne 
dass es erst einmal zu einer rechtskräfti-
gen Verurteilung kommen muss. Neben 
der verfassungsrechtlichen Dimension 
hat die Sache einen brisanten politischen 
Hintergrund. Der Begnadigte war der 
heutige Chef des polnischen Zentralen 
Antikorruptionsbüros (CBA), gegen den 
u.a. wegen Amtsmissbrauchs und Urkun-
denfälschung ermittelt wurde. In einer 
Stellungnahme aus dem Präsidentenpa-
last vom 5. Juni 2017 heißt es, das Begna-
digungsrecht des Präsidenten sei »zeitlich 
nicht begrenzt.« 

Was bedeutet das in der Realität? Jedes 
Strafverfahren gegen eine politisch »rich-
tig« orientierte Person kann jederzeit ein-
gestellt werden. Das stellt eine reale Ge-
fahr für den Rechtsstaat dar. 

Die sogenannten Reformen betreffen 
auch den Landesjustizrat, ein Organ, das 
die Unabhängigkeit der Gerichte und 
der Richter gewährleisten soll. Er wurde 
dermaßen politisiert, dass er nicht mehr 
gewillt ist, seine Hauptaufgabe zu erfül-
len. Diese Politisierung wurde dadurch 
erreicht, dass der Landesjustizrat nach 
der Einführung der Novelle des Gesetzes 
über den Landesjustizrat aus Mitgliedern 
besteht, die aus politischen Gründen be-
rufen worden sind. Vorher wurden diese 
Mitglieder in internen Wahlen von Rich-
tern gewählt. Jetzt wird ein Kandidat von 
mindestens 25 Richtern vorgeschlagen 
(oder aber von mindestens 2000 Bür-
gern, was selten ist). Was bedeutet das in 
der Realität? Die Kandidaturen werden 
dem Parlamentspräsidenten mitgeteilt, 
der die Prüfung der Anträge (Zahl der 
Unterschriften, ihre Authentizität usw.) 
veranlasst. Der umstrittenste Punkt war, 
dass die Namen der Richter, die diese 
Kandidaturen unterstützt haben, nicht 

bekannt waren. Das säte Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Wahl. Es gab Be-
denken, ob diese Kandidaten von Rich-
tern unterstützt wurden oder ob sie sich 
selbst unterstützt haben. Am 14.02.2020 
wurden diese Listen letztendlich veröf-
fentlicht. Es bestätigte sich, dass diese 
Zweifel nicht unbegründet waren. Einer 
der Richter unterstützte sich selbst, und 
manche von den Richtern haben ihre Un-
terstützung nachweislich entzogen. Das 
seit 28.06.2019 rechtskräftige Urteil des 
Obersten Verwaltungsgerichtes, das die 
Kanzlei zur Veröffentlichung der Listen 
verpflichtete, wurde fast 8 Monate lang 
nicht befolgt. Die Kanzleichefin hat das 

Urteil früher nicht umgesetzt, weil der 
Datenschutzsprecher eine Anfrage an das 
polnische Verfassungsgericht gestellt hat, 
ob die Veröffentlichung den Personalda-
tenschutz verletzt.

Dass der Landesjustizrat die Richter 
nicht verteidigen will, sieht man am 
deutlichsten daran, dass das Verfahren 
trotz kritischer und mahnender Stel-
lungnahmen seitens unzähliger Auto-
ritäten, Europäischer Institutionen und 
Professoren vorangetrieben wird. Der 
polnische Landesjustizrat wird von an-
deren Justizräten nicht mehr anerkannt. 
Dieser Rat besteht im Wesentlichen aus 

Zeichnung: Philipp Heinisch
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Personen, die – wie letztens der Justizmi-
nister zugegeben hat – zur Zusammen-
arbeit mit der Regierung bereit waren. 
Es ist also klar, dass diese Mitglieder nie 
unabhängig und frei denkend waren, 
sind oder sein werden. Deshalb stellen 
sie weiterhin trotz aller Gegenstimmen 
Anträge an den Präsidenten auf die Be-
rufung von neuen Richtern. Sie tun das, 
obwohl sie sehen, dass sie dadurch das 
rechtliche Chaos in Polen nur verstär-
ken. Ihre Entscheidungen empören, 
aber erstaunen nicht. Manchmal sind 
sie schlicht lächerlich, kleinlich, wie im 
Falle des Begriffs »Konstytucja«. »Konsty-
tucja« bedeutet »Grundgesetz«, »Verfas-
sung«. Kann das Wort beleidigen? 

Die Möglichkeiten für ein Disziplinar- 
verfahren sind praktisch unbegrenzt

Kann das Wort politische Ansichten aus-
drücken? Letztendlich: Kann das Wort 
die Würde des Amtes verletzen? Es stell-
te sich heraus, dass das Wort ein klares 
politisches Manifest sein kann und dass 
die Erwartung, dass die Machthaber sich 
an die Verfassung halten, zumindest ein 
Disziplinarvergehen darstellt. So hat der 
Landesjustizrat einen Beschluss verab-
schiedet, in dem das Tragen von zur Iden-
tifikation mit einer politischen Partei 
oder Bürgerbewegung geeigneten Merk-
malen durch Richter in der Öffentlichkeit 
streng verboten ist. Dieser Beschluss, der 
von Richtern »Unterhosen-Beschluss« ge-
nannt wurde, wurde im Zusammenhang 
mit der Aufschrift »KONSTYTUCJA« auf 
T-Shirts verabschiedet. Die Richter trugen 
sie zum 100. Jubiläum der Wiedergewin-
nung der Unabhängigkeit Polens. Das 
Wort: »Konstytucja« (die Verfassung) war 
nur eine Erinnerung daran, deren Grund-
sätze zu beachten. So enthält das Rich-
tergelübde Verweise auf die Verfassung, 
nämlich u.a. auf die Gewaltenteilung. 

Richter sind unabsetzbar. So steht es in 
der Verfassung. Ausnahmsweise kann 
ein Richter an ein anderes Gericht oder 
unter Beibehaltung seiner vollen Bezüge 
in den Ruhestand versetzt werden bei ei-
ner Änderung des Aufbaus der Gerichte 
oder einer Änderung der Grenzen der 
Gerichtsbezirke. Wie diese Möglichkeit 
genutzt werden kann, wissen wir noch 
nicht genau. Aber wir können vermu-

ten, dass es eine gute Gelegenheit für 
die Berufung neuer Richter sein wird 
–natürlich nicht gerade solcher, die un-
nachgiebig und offen gegen die Verlet-
zung der Verfassung angegangen sind. 

Abschreckungseffekt des Diszipli-
narverfahrens 

Welche Dienstvergehen führen zur Ein-
leitung eines Verfahrens gegen Richter? 
Der Katalog der Dienstvergehen wurde 
gerade erweitert. Richter, die nicht »po-
litisch korrekt« urteilen, können künf-
tig vor die neue Disziplinarkammer des 
Obersten Gerichts zitiert werden. 

Die Gesetzesänderung über die Gerichts-
verfassung vom Dezember 2019, die 
schon »Maulkorbgesetz« genannt wurde, 
ist der aktuellste, aber nicht der endgülti-
ge Versuch, die Richter einzuschüchtern. 
Was steht in dem Gesetz? Zum einen 
sind die Pflichten so definiert, dass sie 
auf jeden Fall auch das Privatleben eines 
Richters betreffen. Zum anderen ist die 
Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren 
einzuleiten, praktisch unbegrenzt. 

Der Richter ist so verpflichtet, eine schrift-
liche Erklärung abzugeben bezüglich: 

1) der Mitgliedschaft u.a. in einem Ver-
ein, mit Nennung des Namens und 
des Sitzes der Vereinigung, ausgeübter 
Funktion und der Dauer der Mitglied-
schaft, 

2) der ausgeübten Funktion in einem 
Organ einer keine gewerbliche Tätig-
keit ausübenden Stiftung mit Nen-
nung des Namens und des Sitzes der 
Stiftung, ausgeübter Funktion und der 
Dauer deren Ausübung, 

3) der Mitgliedschaft in einer politischen 
Partei vor der Ernennung zum Rich-
teramt, sowie während der Amtsaus-
übung vor dem 29. Dezember 1989, 
mit Nennung des Namens der Partei, 
ausgeübter Funktion und Dauer der 
Mitgliedschaft. 

4) Nach der Ablehnung des Senat-Vetos 
verzichtete man aber schließlich dar-
auf, die Richter zu verpflichten, eine 
Erklärung bezüglich Internet-Aktivi-
täten abzulegen, obwohl in der ur-
sprünglichen Fassung des Gesetzes die 
Richter ihre Namen und Decknamen 
für die Nutzerkontos auf den Portalen, 

die sich mit öffentlichen Angelegen-
heiten beschäftigen, angeben sollten. 

Die in der Erklärung enthaltenen Infor-
mationen sind – gemäß diesem Gesetz 
– öffentlich und unterliegen der Veröf-
fentlichung im Mitteilungsblatt für Öf-
fentliche Informationen.

Ein Richter muss sich für Dienstvergehen 
verantworten, insbesondere für: 
1) offenbare und grobe Verletzung der 

Rechtsvorschriften, inklusive der Ver-
weigerung der Befolgung von Rechts-
vorschriften, falls das Verfassungs-
gericht ihre Unvereinbarkeit mit der 
Verfassung oder mit einem zuvor mit 
einem Gesetz ratifizierten internati-
onalen Abkommen nicht festgestellt 
hat,

2) jedes Tun und Unterlassen, das zur 
Verhinderung oder erheblichen Be-
hinderung der Funktionsfähigkeit der 
Justiz führen kann, 

3) jedes Tun, das das Dienstverhältnis 
eines Richters infrage stellt oder die 
Wirksamkeit seiner Ernennung hin-
terfragt, 

4) jedes Tun mit einer politischen Prä-
gung,

5) Verletzung der Würde des Amtes.

Fast jedes Tun oder Unterlassen kann als 
Dienstvergehen gewertet werden, u.a. die 
Vorlage einer Frage an den Gerichtshof 
der Europäischen Union. Jetzt wird es ein 
Disziplinarvergehen, während eines lau-
fenden Prozesses den Gerichtshof zu fra-
gen, ob die neuen polnischen Gesetze, die 
das Justizwesen »reformieren« und von 
der PIS-Mehrheit im Parlament verab-
schiedet wurden, mit dem europäischen 
Recht im Einklang stehen. Jede kritische 
Aussage, die sich auf Gewaltenteilung be-
zieht, jeder Hinweis auf die Notwendig-
keit die Verfassung zu respektieren – jede 
dieser Handlungen ist mit der Entlassung 
aus dem Dienst oder der Degradierung 
bedroht. 

Wir sind uns bewusst, dass dieses Gesetz 
sicherlich nicht der letzte Schritt in dem 
Bestreben sein wird, die Gerichtsbarkeit 
der Exekutive unterzuordnen. Was wird 
der nächste Schritt sein? Das wissen wir 
noch nicht. Die Zeit wird es bald zeigen. 
Die Zeit, in der die Diskreditierung der 
Richter weitergeht. 
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I. Die Auswahl der Bewerber für das 
Richteramt

1. Wer auswählt

Nach niederländischem Recht wählt der 
Justizrat Richterinnen und Richter aus. 
Es ist also die Justiz selbst, die über die 
Einstellung neuer Richter entscheidet. 
Der Justizrat ist eine unabhängige Körper-
schaft, die aus zwei Richtern und einem 
nichtrichterlichen Mitglied besteht. Er ist 
Teil der Justiz und hat gesetzliche Pflich-
ten und Aufgaben, wie zum Beispiel über 
die Qualität und Integrität der Justiz zu 
wachen. Die Aufgabe, neue Richter auszu-
wählen, hat der Justizrat an die Auswahl-
kommission delegiert.

2. Voraussetzungen für den Richter-
beruf

Für alle neuen Richterkandidaten gelten 
folgende Anforderungen:

 �  Niederländische Nationalität
 �  Ein Abschluss in niederländischem 
Recht von einer niederländischen 
Universität, das bedeutet einen Ba-
chelor oder Master in einem Bereich  
des Rechts, zum Beispiel internatio-

nalem Recht, Handelsrecht, Gesell-
schaftsrecht, Recht und Politik der in-
ternationalen Sicherheit, Steuerrecht 
oder Notariatsrecht 

 � Mindestens zwei Jahre Berufserfah-
rung im Recht außerhalb der Justiz

 � Untadeliger Ruf

3. Die richterlichen Kompetenzen

Welche Fähigkeiten Richterinnen und 
Richter haben müssen, ist offiziell fest-
gelegt. Auf der Website des Richterrates 
sind die Fähigkeiten der Richter und Se-
nior-Richter in einem Bezirksgericht wie 
auch in einem Berufungsgericht beschrie-
ben. Funktionen und Fähigkeiten eines 
Richters oder einer Richterin am Bezirksge-
richt werden wie folgt umschrieben, ohne 
dass diese Beschreibung abschließend ist:

Aufgabe eines Richters am Bezirksgericht 
ist es, mit Fokus auf Konfliktlösung Recht 
zu sprechen, und zwar in einer effektiven, 
zeitgerechten und fairen Art und Weise 
mit ständigem Blick auf die Systematik 
und Entwicklung des Rechts, auf die Be-
achtung gesetzlicher Rechte und der zu 
Grunde liegenden sozialen Probleme.

Einige der wesentlichen Fähigkeiten eines 
Richters sind: Er oder sie muss integer 

Assessment, Richterassistenz und 
Spezialisierung 

A.J.M. Angela Kaptein, Senior 
Raadsheer Hof Den Haag, ist Vor-
sitzende Richterin am Berufungs-
gericht in Den Haag und Präsiden-
tin der Internationalen Kommis-
sion des niederländischen Richter-
verbandes.

Auswahl, Ausbildung und Ernennung neuer Richter 
in den Niederlanden 

von Angela Kaptein
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sein, von hoher Intelligenz und sozialer 
Intelligenz, von analytischer Begabung, 
muss fähig sein, sorgfältig zuzuhören, 
rechtliche Auffassungen schnell zu ver-
stehen und sich schriftlich und münd-
lich exzellent auszudrücken, muss offen 
sein und einen kritischen Geist haben, 
entscheidungsfreudig sein, gesellschaft-
lich engagiert sein, Feedback annehmen 
und geben können, Fälle und Verfahren 
in einer effizienten Art und Weise ma-
nagen können, sowie eine gute Balance 
zwischen Qualität und Output herstellen.

II. Das Auswahlverfahren

Das Auswahlverfahren dauert elf Wochen.

Die Auswahlkommission

Die Auswahlkommission ist eine un-
abhängige Körperschaft, die sich aus 
22 Mitgliedern zusammensetzt. Richter 
haben die Mehrheit. Alle Gerichte sind 
repräsentiert, von Bezirksgerichten über 
Fachgerichte und Berufungsgerichte. Die 
Gesellschaft wird durch Nicht-Richter re-
präsentiert, zum Beispiel einen Staatsan-
walt oder einen Rechtsanwalt, einen ho-
hen Polizeioffizier, einen Berufsberater, 
einen Chef eines Unternehmens, einen 
Theologen und einen Filmemacher.

Die Mitglieder der Auswahlkommission 
werden vom Justizrat ernannt, der in die-
sem Bereich seine gesetzlichen Aufgaben 
auf die Auswahlkommission übertragen 
hat. Sie werden ernannt auf der Basis 
eines Anforderungsprofils, und sie wer-
den ständig geschult. Die Mitglieder der 
Auswahlkommission haben wünschens-
werter Weise Erfahrung in Auswahl-Inter-
views oder eine Beziehung zu Auswahl 
und Rekrutierung oder in der Schulung 
von Richtern. Sie haben längere Zeit in-
nerhalb der Justiz gearbeitet oder im Fall 
eines externen Mitglieds eine gute Vor-
stellung von der Justiz und der Funktion 
eines Richters. Sie werden für drei Jahre 
ernannt; ausnahmsweise ist eine Verlän-
gerung um ein Jahr möglich.

Schriftliche Bewerbung

Eine schriftliche Bewerbung ist die 
Grundlage, auf welcher die Auswahl-
kommission entscheidet, ob jemand in 

das Verfahren aufgenommen wird. Die 
Auswahlkommission prüft zunächst ein-
mal die grundlegenden Voraussetzungen 
wie oben geschildert: Nationalität, juris-
tisches Examen und ein Minimum von 
zwei Jahren Berufspraxis.

Vorgeschichte

Wenn die Entscheidung positiv ausfällt, 
dann überprüft die Auswahlkommissi-
on, ob der Bewerber irgendeine relevan-
te Vorgeschichte hat. Im Prinzip werden 
Kandidaten abgelehnt, die vorbestraft 
sind. Ausnahmen sind möglich, wenn es 
sich um eine geringfügige Straftat oder 
eine sehr lange zurückliegende Straftat 
handelt. Kriterium ist weiter, ob die Tat 
Würde und Amt des Richters beschädigt 
hätte. Der Kandidat wird dann um eine 
Erklärung gebeten. Wenn ein solches Hin-
dernis nicht besteht, geht es mit verschie-
denen Tests weiter.

Die Auswahltests

Der erste Test betrifft die analytischen 
Fähigkeiten. Er wird von einem psycho-
logischen Berater durchgeführt, der lange 
Erfahrung im Bereich von Human Resour-
ces hat. Der Test besteht aus drei Teilen, 
bei denen es um die Fähigkeiten mündli-
cher Begründung, um die Fähigkeit zum 
abstrakten Denken und um die Fähig-
keit zum verständlichen und sinnvollen 
sprachlichen Ausdruck geht.

Wenn nicht alle drei Teile mit einer Min-
dest-Trefferzahl abgeschlossen werden 
konnten, kann der Bewerber um eine er-
neute Chance bitten. Wenn er dann wie-
der nicht genügend Punkte erzielt, ist der 
Auswahlprozess beendet.

Dieser Test gilt als schwierig und gleich-
zeitig als sehr wichtig. Der Test, bei dem 
es um mündliche Auseinandersetzung, 
Abstraktionsfähigkeit und sprachliche Fä-
higkeiten geht, ist sogar bedeutsamer als 
gute Beurteilungen im früheren Arbeits-
verhältnis oder gute Referenzen. Er soll, 
wie eine wissenschaftliche Untersuchung 
zeigt, erhebliche Vorhersagekraft haben. 
Deshalb wird dieser Test sehr früh im 
Auswahlverfahren durchgeführt. Damit 
soll spätere Enttäuschung sowohl für die 
Bewerber als auch für die Justiz vermieden 
werden.

Das erste Bewerbungsgespräch

Die nächste Phase ist das erste Bewer-
bungsgespräch. Ein Komitee von zwei 
Richtern und einem Berater aus dem Hu-
man Resources Bereich spricht mit dem 
Kandidaten/der Kandidatin. Einer der 
beiden Richter ist Richter an demjenigen 
Bezirksgericht, an dem der Bewerber seine 
Trainingsperiode absolvieren möchte. Da 
geht es um Aspekte wie Motivation und 
mündliche Ausdrucksfähigkeit, Über-
zeugungskraft und die Vorstellungen des 
Kandidaten von der Richterrolle. Dieses 
Interview dauert etwa 30 Minuten, und 
am Ende des Tages entscheidet das Komi-
tee, ob es mit der Auswahl weitergeht.

Referenzen

In der folgenden Phase geht es um die 
Bewertung von Referenzen. Der Kandidat 
muss seine schriftliche Bewerbung mit 
mindestens zwei beruflichen Referenzen 
u.a. von seinem letzten Arbeitgeber vor-
legen. Die Auswahlkommission nimmt 
die Referenzen unter die Lupe. Wenn der 
Bewerber Anwalt oder Notar ist, zieht die 
Auswahlkommission Erkundigungen 
beim entsprechenden Gerichtspräsiden-
ten oder dem Anwaltskammer-Vorsitzen-
den oder Notarkammer-Vorsitzenden ein. 
Der Kandidat hat das Recht, diese Einho-
lung von Auskünften zu untersagen, aber 
damit ist dann die Bewerbung abgelehnt.

Assessment

Nach der Untersuchung der Referenzen 
wird der Kandidat zu einem Assessment-
zentrum eingeladen. Diesen Test führt 
dieselbe Beraterfirma durch; er dauert et-
wa 5 Stunden und geht wesentlich mehr 
ins Detail als der erste Test. Außerdem 
führt ein Psychologe ein standardisiertes 
Interview zur Persönlichkeit des Kandida-
ten. Dabei geht es um Intelligenz, gedank-
liche und analytische verbale Fähigkeiten, 
Ausdrucksfähigkeit, Arbeitsmethodik mit 
Aspekten wie Entscheidungsfreude, So-
zialverhalten, Ausgeglichenheit, Stabi-
lität und Integrität. Die Ergebnisse sind 
strikt vertraulich; nur die Auswahlkom-
mission darf den Bericht im Rahmen des 
Auswahlverfahrens lesen. Und natürlich 
auch der Kandidat. Auch wenn das Ergeb-
nis positiv ausfällt, kann es immer noch 
Ansatzpunkte für eine weitere Entwick-
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lung geben, die während der Ausbildung 
aufgegriffen werden, nachdem der Kan-
didat als Richter im Training eingestellt 
ist. Darüber kann der ernannte Bewerber 
selbst entscheiden. Die Auswahlkommis-
sion bekommt den Bericht aus dem As-
sessment vor den nächsten Bewerbungs-
gesprächen. Die Ergebnisse können zur 
Entscheidung der Auswahlkommission 
über die Eignung des Kandidaten beitra-
gen, sind aber nicht entscheidend.

Zweites Interview/Bewerbungsgespräch

Die letzte Phase des Auswahlverfahrens ist 
das zweite Bewerbungsgespräch mit der 
Auswahlkommission. Es gibt drei Treffen 
von jeweils 45 Minuten pro Tag, jedes mit 
zwei verschiedenen Mitgliedern der Aus-
wahlkommission. Sinn dieser Interviews 
ist es, tiefere Einblicke in die persönlichen 
Fähigkeiten des Bewerbers zu bekommen. 
Da geht es zum Beispiel um die Fähig-
keit zur Zusammenarbeit und zum De-
legieren. In diesen Gesprächen benutzt 
die Auswahlkommission die bekannte 
STAR-Methode: Situation – Task – Acti-
on – Result, wobei konkrete Situationen 
aus dem Berufsleben des Kandidaten/der 
Kandidatin besprochen werden, in denen 
deren Fähigkeiten möglicherweise eine 
bestimmte Rolle gespielt haben.

Information aus Google

Die Auswahlkommission hat das Recht, 
einen Kandidaten zu googeln, allerdings 
nicht in oder mit sozialen Medien. Die 
Information aus Google kann für die 
abschließende Urteilsfindung über den 
Kandidaten benutzt werden, jedoch nur, 
wenn sie mit dem Kandidaten bespro-
chen worden ist.

Die Entscheidung

Am Ende des Arbeitstages nach den letz-
ten drei Interviews wird der Kandidat über 
die Entscheidung der Auswahlkommissi-
on informiert – die Entscheidung kann 
lauten: geeignet oder nicht geeignet für 
das angestrebte Amt. Wenn der Kandidat 
abgewiesen worden ist und immer noch 
Richter werden möchte, dann kann er 
bzw. sie sich nach drei Jahren Wartezeit 
erneut bewerben.

Auswahlmethoden und Diversität

Eines der Ziele der Auswahlprozedur be-
steht darin, die Diversität bei den Kandi-
daten zu erhöhen. Es ist offensichtlich 
wichtig, dass die Richterschaft und die 
ausgewählte Gruppe neuer Richter-
trainees die Gesellschaft repräsentieren. 

Die Auswahlinstrumente sind so kultu-
rell neutral wie eben möglich. Aber wir 
wissen, dass insbesondere in kognitiven 
Tests, die oft als die besten Indikatoren 
für Arbeitsleistung angesehen werden, 
Schwierigkeiten entstehen können. Bei 
der Evaluation der Auswahlprozedur ist 
das Gegenstand von Besorgnis. Als Er-
gebnis von Auswahlgesprächen mit Kan-
didaten mit Migrationshintergrund wird 
zunehmend geschaut, wie der kulturelle 
Hintergrund möglicherweise die Ergeb-
nisse des Fragebogens zur Person beein-
flusst haben könnte.

Auswahl für ein bestimmtes Gericht

An die erfolgreiche Auswahl auf nationaler 
Ebene schließt sich ein lokales Selektions-
verfahren in demjenigen Gericht an, wo 
der Kandidat beginnen möchte. Das Ge-
richt selbst entscheidet praktisch über die 
Einstellung. Die Gespräche mit dem Kan-
didaten sollen herausfinden, ob der Kan-
didat in das Team des Gerichts passt. Da 
geht es um Kollegialität und Kooperation.

Außerdem findet ein Treffen zwischen 
dem Kandidaten und Repräsentanten des 
Gerichts und der nationalen Richteraka-
demie statt. Dabei geht es um die Dauer 
der Ausbildungszeit (15 Monate bis vier 
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Jahre) und den Inhalt der Ausbildung. 
Die formellen Arbeitsbedingungen wer-
den zwischen Kandidat und dem Gericht 
vereinbart. 

III. Die Ausbildung der Richterkan-
didaten

Das Training neuer Richter und auch neu-
er Staatsanwälte hat sich vor einigen Jah-
ren, 2012, fundamental geändert.

In den vorangegangenen Dekaden war 
das Training vorgegeben und für jeden 
Kandidaten gleich, der Richter werden 
wollte. D.h., dass Kandidaten für den 
Richterberuf und den Beruf des Staats-
anwalts dieselbe Schulung durchliefen. 
Die Ausbildung betrug sechs Jahre, und 
das Training war in drei Abschnitte geglie-
dert: zwei Jahre Arbeit als Richterassistent, 
zwei Jahre als Staatsanwalt und zwei Jahre 
irgendwo außerhalb der Justiz, zum Bei-
spiel in einem Anwaltsbüro, im Justizmi-
nisterium, bei der Bewährungshilfe oder 
bei einer Bank oder Firma. Daneben war 
es für ältere Bewerber, die schon einen an-
deren Beruf gehabt hatten, zum Beispiel 
Anwalt, Professor, Beamter, möglich, spä-
ter im Leben Richter zu werden. Für diese 
gab es ein kürzeres und individualisiertes 
Trainingsprogramm.

Das neue System 

Inzwischen unterscheidet sich die Aus-
bildung für die Richter erster und zweiter 
Instanz erheblich. Die Richter-Trainees 
werden sowohl in ihrem eigenen Gericht 
als auch in der nationalen Richterakade-
mie ausgebildet. Viermal im Jahr startet 
ein solches Ausbildungsprogramm.

Die Staatsanwaltschaft organisiert ihr ei-
genes Ausbildungsprogramm. 

Zuständigkeit 

Die nationale Richterakademie verant-
wortet die Ausbildung der neuen Richter 
zusammen mit den Gerichten. Ausbilder 
ist der Justizrat.

Philosophie der neuen Ausbildung

Ausgangspunkt der neuen Lernphiloso-
phie ist es, dass der/die Auszubildende 

für die eigene Ausbildung selbst verant-
wortlich ist. Wir arbeiten mit einem Aus-
bildungsprogramm, das maßgefertigt ist 
und die Bedürfnisse der jeweiligen Kan-
didaten widerspiegelt. Der Trainee ist ein 
Kollege, der Fragen stellt und lernt, aber 
gleichzeitig auch seine eigenen Kenntnis-
se und Erfahrungen mit der Organisation 
teilt. Er ist dafür verantwortlich, sich die 
richtigen Kenntnisse und Fähigkeiten an-
zueignen, während die Organisation die 
Möglichkeit dazu bietet. Es wird erwartet, 
dass man sich aktiv einbringt, seine eige-
ne Ausbildung organisiert und Feedback 
und Beurteilungen erhält. Mit dieser Ein-
stellung spiegelt die Ausbildung die ver-
antwortliche Position als Richter wider.

Die Ausbildung zielt auf die kontinuier-
liche Entwicklung von Fähigkeiten und 
Kompetenzen. Es geht darum, Richter 
heranzuziehen, die ihre Rolle angemes-
sen ausfüllen und das auf einem hohen 
Qualitätsniveau in einer sich ändernden 
Gesellschaft. Rechtskenntnisse sind un-
verzichtbar, aber nicht allein entschei-
dend. Ebenso wichtig ist die Entwicklung 
anderer Fähigkeiten wie die zu Koope-
ration und Kommunikation sowie eines 
beruflichen Selbstverständnisses. 

Die Entwicklung von Fähigkeiten und 
Kompetenzen funktioniert am besten, 
wenn die Auszubildenden in einer Grup-
pe arbeiten. Die Zusammenarbeit mit den 
anderen in so genannten Arbeits- und 
Lernteams ist ein wesentlicher Teil der 
Ausbildung.

Dauer der Ausbildung

Für besonders erfahrene Bewerber dauert 
die Ausbildung 15 Monate, für »Neulinge« 
bis zu vier Jahre. Wie schon erklärt, sollen 
die Bewerber in den Gerichten praktische 
Arbeit in verschiedenen juristischen Be-
reichen leisten. Mindestens drei Praktika 
sind außerhalb der Justiz oder bei einem 
Berufungsgericht, einer internationalen 
Einrichtung oder einem ausländischen 
Gericht abzuleisten. Teil der Ausbildung 
ist auch ein mehrmonatiges Praktikum 
als Staatsanwalt; dies ist vorgeschrieben, 
wenn man sich für Strafrecht beworben 
hat. Während dieser Ausbildungszeit 
wird der Kandidat alle möglichen theore-
tischen und praktischen Trainings an der 
nationalen Richterakademie durchlaufen, 

wie zum Beispiel Kommunikationstrai-
nings mit Rollenspielen und Workshops.

Charakterisierung der Kandidaten

Für die Ausbildung als Richter bewerben 
sich verschiedenste Akademiker. Das geht 
von jungen Leuten mit nur zwei Jahren 
praktischer juristische Erfahrung einer-
seits bis zu erfahrenen Anwälten mit mehr 
als 30 Jahren relevanter Erfahrung.

Rekrutierung und Diversität

Wir bemühen uns, Menschen mit den 
verschiedensten Lebenshintergründen 
zu Ausbildern heranzubilden, die dann 
die Neulinge betreuen. Sie sollen regel-
mäßige Supervisionsgespräche mit ihren 
Trainees führen. Beurteilt wird ein auszu-
bildender Richter/Richterin jedoch durch 
eine nationale Kommission, die natürlich 
mehr Distanz hat und auf einer neutralen 
und objektiven Basis arbeitet.

Die Position des Trainees

Zu Beginn der Ausbildungszeit wird der 
Trainee als Richterassistent eingeteilt und 
vereidigt. Er wird als Richter tätig werden, 
aber unter Supervision. Er erhält das nor-
male Gehalt.

IV. Die Ernennung der Kandidaten

Erst nach Abschluss der Ausbildungszeit 
kann ein Kandidat Richter werden. Er oder 
sie wird als Richter auf Lebenszeit einge-
stellt, und zwar formal durch unseren 
König Alexander, und zwar auf Vorschlag 
desjenigen Gerichts, wo der neue Richter 
seine Tätigkeit beginnen wird.                      

Der Aufsatz ist auf Englisch erschienen in der Schwei-

zer Richterzeitung Justice – Justiz – Giustizia 2/2019 

– Übersetzung Andrea Kaminski.



Betrifft JUSTIZ Nr. 141 | März 2020 239

[ Beifang ]

Es scheint das Paradoxon der digitalen Informationsgesellschaft 
zu sein, dass wir über die Dinge am wenigsten greifbare Infor-
mationen haben, über die am meisten geschrieben wird. Wer 
am Montagvormittag des 2.2.2020 ein Eilverfahren mit einer 
»Brexit«-Problematik auf den Tisch bekam, hatte ein Problem: 
Immerhin hatte es die Kommission hinbekommen, rechtzeitig 
das Amtsblatt L 29 vom 31.1.2020 mit dem Austrittsabkommen 
online zu stellen. Aber sonst? In der NJW erschien erst in Heft 7 
ein Überblicksaufsatz über das Austrittsabkommen, obwohl sich 
am Text – insbesondere bei den Rechten der Bürger – nach dem 
Frühjahr 2019 nicht mehr viel geändert hat. Hatten alle so viel 
Angst vor dem »Hard Brexit«, dass sie aktuelle Veröffentlichungen 
für die geregelte Variante nicht in Betracht gezogen haben? Schau-
en wir in die Blogs: Die Zivilrechtler haben Glück, das ZPO-Blog 
hat am 30.1.2020 eine lesenswerten Kommentar von Peter Bert 
online gestellt, der sich mit der Systematik des Austrittsabkom-
mens wie mit den Konsequenzen für die Rom-I und Rom-II Ver-
ordnungen sowie die EuGVVO, EuZVO und die EuBVO befasst. 
Dort finden sich auch ältere Beiträge zu anderen »Brexit«-Themen. 
Ekkehart Reimer schrieb – immer noch lesenswert – vor fast ei-
nem Jahr im verfassungsblog über das BrexitÜG, allerdings eher 
in staatsorganisationsrechtlicher Hinsicht.

Das SG Gelsenkirchen hatte weder juris noch Internet, als bei ihm 
1976 die Klage von Tayeb Belbouab einging. Herr Belbouab wur-
de 1924 auf dem Gebiet des heutigen Algeriens geboren und war 
ursprünglich Franzose. Bis Oktober 1960 arbeitete er in Frank-
reich im Steinkohlebergbau und legte so eine Rentenversiche-
rungszeit von insgesamt 155 Monaten zurück. Im Mai 1961 zog 
er nach Deutschland um und wurde Bergmann im Ruhrgebiet. 
Nach der Unabhängigkeit Algeriens 1962 weigerte sich Frank-
reich, ihm einen französischen Pass auszustellen, er erwarb die 
algerische Staatsangehörigkeit und arbeitete in Deutschland als 
Grubenlokführer weiter. Den 1976 gestellten Rentenantrag lehnte 
die Bundesknappschaft mangels Erfüllung der Wartezeit ab, da er 
sich als Algerier nicht auf Gemeinschaftsrecht hinsichtlich der in 
Frankreich erworbenen Zeiten berufen könne.

Die Rechtslage war kompliziert, wie ein Essay des Münchener 
Historikers Kiran Patel in den »Zeithistorischen Forschungen« 
zum »Algxit« zeigt: In den Verträgen von Evian wurden nur Über- 

gangsregelungen im Verhältnis Algeriens zu Frankreich, nicht aber 
zur EWG getroffen. Die Kommission wollte auf Wunsch Algeri-
ens die EWGV-Sonderregelungen zu den Departements zunächst 
weiter anwenden, scheiterte damit aber am Widerstand anderer 
Mitgliedstaaten. In den Jahren danach wurden nur punktuelle 
Übergangsregelungen geschaffen.

Das Sozialgericht legte den Fall Ende 1977 dem EuGH vor, mit 
Fragen zum europäischen Grundrechtsschutz und zur Analogiefä-
higkeit einer erst 1965 in Kraft getretenen Übergangsregelung. Der 
Gerichtshof entschied im Urteil vom 12.10.1978 (Rs. 10/78) prag-
matisch wie zukunftsweisend, dass es für den Erhalt der Anwart-
schaften nur notwendig sei, dass die Beschäftigungszeiten seiner-
zeit durch einen Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats erworben 
wurden. Auf die Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung komme es nicht an. Für Herrn Belbouab nahm die Geschichte 
ein gutes Ende: Das BSG wies 1981 letztlich die Sprungrevision der 
Bundesknappschaft zurück. Die in Frankreich auch vor Inkrafttre-
ten der EWG-Koordinierungsverordnungen zurückgelegten Zeiten 
wurden kraft Gemeinschaftsrechts bei der Bergmannsrente nach 
dem Reichsknappschaftsgesetz berücksichtigt.

Das Fazit? Vor über 40 Jahren schafften es deutsche Gerichte in 
Zusammenarbeit mit dem EuGH, sehr komplexe Rechtsfragen 
eines Austritts schnell und bürgerfreundlich zu entscheiden – ein 
Ansporn für die nächsten Monate und Jahre!

Frank Schreiber

 
https://www.zpoblog.de/brexit-austrittsabkom-
men-uebergangszeitraum-eugvvo-euzvo-eubvo/

 
https://verfassungsblog.de/brexit-ohne-bundes-
tag/ 

 
https://zeithistorische-forschungen.de/1-2017/
id=5455

Die Rente des Herrn Belbouab: Reflexionen über den »Algxit« 
1962 und den »Brexit« 2020 in der richterlichen Arbeit
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Programm

Freitag, 06.11.2020
bis 18.00 Uhr Anreise

19.00 Uhr  Abendessen

20.00 Uhr  »Die polarisierte Republik und der Nieder-
gang der Volksparteiendemokratie« 
Albrecht von Lucke, politischer Publizist, 
Jurist und Politologe

Samstag, 07.11.2020
9.00 Uhr »Die Vermögensabschöpfung als Mittel zur 

Bekämpfung organisierter und rechtsextre-
mistischer Kriminalität«  
Prof. Dr. Martin Heger, Humboldt-Universität 
zu Berlin, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafpro-
zessrecht, Europäisches Strafrecht und Neuere 
Rechtsgeschichte

10.30 Uhr  Arbeitsgruppen mit Impulsreferaten
12.30 Uhr  Mittagessen

15.00 Uhr  Fortsetzung der Arbeitsgruppen

Abends: Werner Koczwara (lt. Spiegel online »Erfinder 
des juristischen Kabaretts«)

 Anschließend Musik und Tanz
 Live: mit »Inge fehlt …«

Sonntag, 08.11.2020
9.30 Uhr  »Rechtsstaatsdämmerung? – oder woher 

kommt der diskrete Charme der illiberalen 
Demokratie?«

 Prof. Dr. Matthias Mahlmann, Universität Zü-
rich, Lehrstuhl für Philosophie und Theorie 
des Rechts, Rechtssoziologie und Internatio-
nales Öffentliches Recht 

 anschließend: Schlussrunde mit Vorstellung 
der Ergebnisse der Arbeitsgruppen

12.30 Uhr Mittagessen

45. Richterratschlag vom 06.11. bis 08.11.2020

Stürmische Zeiten – 
Justiz als Fels in der Brandung?

Der Richterratschlag

ist eine jährliche Veranstaltung, bei der Richter und Richte-
rinnen sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ihre
Rolle in einer demokratischen Gesellschaft erörtern. Es wird
diskutiert, wie eine Justiz beschaffen sein muss, die sich
nicht von der politischen Macht durch Drohungen ein-
schüchtern oder durch Verlockungen korrumpieren lässt.

Der Richterratschlag verzichtet bewusst auf eine feste
Organisationsstruktur. Seine Teilnehmer verstehen sich als
„kritische Juristen“; politisch gehören sie im weitesten
Sinne dem linken und alternativen Spektrum an und stehen
der Neuen Richtervereinigung und ver.di nahe.

Die Geschichte des „Richterratschlags“ reicht zurück in die
1970er Jahre, als nach dem Eindruck einiger Richterinnen
und Richter im Zuge der Terrorismushysterie „einige rechts-
staatliche Sicherungen durchbrannten“.

Aus der Mitte der Ratschläge entstanden Initiativen wie der
Deutsche Vormundschaftsgerichtstag (1984) und die
„Richter und Staatsanwälte für den Frieden“ (1983). Über
die im Jahr 1985 gegründete europäische Richtervereini-
gung „Magistrats Européens pour la démocratie et les
libertés“ (MEDEL) werden internationale Kontakte zu
Richterorganisationen in Europa gepflegt.

Um die Ergebnisse der Richterratschläge zu dokumentieren
und ein Diskussionsforum zu schaffen, das über die Tagun-
gen hinausreichen kann, wurde bereits 1984 die Zeitschrift
Betrifft Justiz gegründet.
Nähere Informationen unter: www.richterratschlag.de

Anmeldung

Die Kosten der Teilnahme an der gesamten Tagung betra-
gen 249,00 €. Für StudentInnen und ReferendarInnen ist
auf Anfrage eine Reduzierung möglich. Die Teilnahme an
der Tagung ohne Übernachtung und Frühstück kostet
180,00 €. Die vollständige Gebühr (249,00 € bei vollstän-
diger Teilnahme) ist mit der Anmeldung fällig und zu über-
weisen an:

Dr. Kay Wollgast
ING Bank
IBAN: DE54 5001 0517 5416 9653 87
BIC: INGDDEFFXXX
Stichwort ‚Richterratschlag2020'

Anmeldungen bitte per E-Mail oder Fax an:
Marianne Krause
richterratschlag@posteo.de
Fax: 030/563 01 566

Oder auf der Web-Seite www.richterratschag.de
Menüpunkt: Anmeldung
Rückfragen und weiterer Kontakt:
E-Mail: richterratschlag@posteo.de

Tagungsstätte

Justizakademie des Landes Brandenburg
Schillerstr. 6
15711 Königs Wusterhausen

Die Anreisebeschreibung mit der Berliner S-Bahn
oder den Regionalbahnen findet man unter
http://www.justizakademie.brandenburg.de - Menüpunkt
Wegbeschreibung/Anreise

45. Richterratschlag
vom 6.11. bis 8.11.2020
in Berlin / Königs Wusterhausen

Stürmische Zeiten -
Justiz als Fels
in der Brandung?
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Arbeitsgruppen des Richterratschlags
AG 1:  Wohnen als Grundbedürfnis und  

soziale Frage

Steigende Mieten und hohe Immobilienpreise verändern un-
ser Stadtbild und können das friedliche Zusammenleben der 
Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Gruppen 
gefährden. Welche Antworten kann das geltende Recht hierauf 
geben? Welche Rechtsänderungen erlaubt unsere Verfassung? 
Sind Mietpreisbremse, Mietendeckel und Enteignung von Woh-
nungsunternehmen geeignete Instrumente? 

Impulsgeber: Rechtsanwalt Benjamin Raabe (Fachanwalt für Miet- 
und Wohnungseigentumsrecht)

AG 2:  Dieselfahrverbote, Emissionshandel 
und Klimaklagen

Verbandsklagen der Umwelthilfe auf Erlass von Luftreinhalte-
plänen mit Diesel-Fahrverboten finden ein lebhaftes öffentliches 
Interesse, bei dem nicht nur die Legitimität von Verbandsklagen, 
sondern auch die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung in 
Frage gestellt wird. Darüber hinaus gibt es in Fachkreisen ei-
ne breite Diskussion, ob die zunehmenden Klimaklagen etwa 
von Greenpeace sinnvoll sind. Die betroffenen Gerichte sind 
mit einer in Deutschland noch ungewohnten Form der strategi-
schen Klage und der öffentlichkeitswirksamen Inszenierung von 
Rechtsstreitigkeiten konfrontiert. 

Impulsgeber: VRiVG Hans-Ulrich Marticke

AG 3:  Strafrechtlicher Umgang mit rassis-
tischer und homophober Gewalt

In den letzten Jahren sind rechtsextreme, rassistische, antisemi-
tische und homophobe Straftaten, insbesondere Gewalttaten, 
aber auch Formen von Hate Speech mehr und mehr in den  
Fokus der Öffentlichkeit getreten. Fünf Jahre nach Umsetzung 
der Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses, aber 

Der 45. Richterratschlag 2020
findet in stürmischen Zeiten statt. 30 Jahre nach der deutschen Einheit ist unsere Gesellschaft politisch stark polarisiert, 
stellen nicht wenige die liberale Demokratie und den Rechtsstaat in Frage, nimmt rechte Gewalt in Deutschland zu, stehen 
wir vor großen und drängenden Umweltproblemen, gibt es immer mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse und ist Wohnen 
für viele Menschen ein Luxus. Diese Probleme und die damit einhergehenden Konflikte beschäftigen auch die Justiz.  
In wenigstens vier Arbeitsgruppen wollen wir uns damit auseinandersetzen, was die Justiz zur Lösung der Probleme in den 
Bereichen Wohnen, Umwelt, Gewalt und Arbeit beitragen kann.

auch vor dem Hintergrund wachsender Attacken mit solcher 
Motivation erscheint es sinnvoll zu reflektieren, ob sich die Re-
formen bewährt haben und ggf. welche weiteren kriminalpoli-
tischen Forderungen gezogen werden sollten.

Impulsgeber: Prof. Dr. Martin Heger,
Staatsanwalt Markus Oswald

AG 4:  Prekäre Beschäftigung im  
Arbeitsrecht

In den letzten Jahrzehnten ist ein mehrfacher Strukturwandel 
der Erwerbsarbeit erfolgt. Symptome sind der Rückgang von 
Normalarbeitsverhältnissen, der Abbau erwerbsbezogener sozi-
aler Sicherungssysteme als auch der starke Anstieg der Erwerbs-
beteiligung von Frauen. Damit einhergehend sind flexiblere Be-
schäftigungsverhältnisse entstanden und haben sich etabliert. 
Teilzeitarbeit nahm rapide zu, Leiharbeit wurde ausgebaut, Mini-
jobs und sogenannte Ein-Euro-Jobs eingeführt. Arbeits recht, ei-
gentlich als Arbeitnehmerschutzrecht konzipiert, ist Bestandteil 
der Prekarisierung. Ob das Arbeitsrecht in seiner Schutzfunk tion 
der Prekarisierung auch entgegenwirken kann, soll diskutiert 
werden.

Impulsgeber: N.N., Center for Interdisciplinary Labour
Law Studies, Viadrina Frankfurt (Oder)

Black Box zu einem weiteren aktuellen Thema

 

Anmeldung 3. Umschlagseite und 

www.richterratschlag.de
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Tabea Hertzogs Roman »Wenn man den 
Himmel umdreht, ist er ein Meer« schil-
dert das Leben einer jungen Frau, die 
schmerzhaft – im wahrsten Sinne des 
Wortes – ihre Niereninsuffizienz erfährt, 
die Dialyse kennenlernt, in ihrem Vater 
einen Spender findet und schließlich mit 
ihm die Operation, den Klinikaufenthalt 
und die Zeit danach durchmacht.

Wie immer bei autobiographisch ausse-
henden Romanen stellt sich die Frage: Ist 
es wirklich selbst Erlebtes? Der Literatur-
freund und der Literaturwissenschaftler 
mag die Frage zurückweisen. Mir ist es 
nicht egal und ich komme zu dem Ergeb-
nis: Es klingt alles so, als sei es das eigene 
Schicksal der Autorin. Umso berührender, 
authentisch, bedrückend, deutlich, klar. 
Und wenn es anders wäre: gekonnt!

Über die Patientin, um die es hier geht, 
wissen wir auch nach der Lektüre ziemlich 
wenig: Um die dreißig Jahre alt (also etwa 
wie die 1986 geborene Autorin). Im We-
sentlichen bei ihrer Mutter zusammen mit 
ihrer Schwester aufgewachsen. Vater wohl 
früh nicht mehr im Haus und seitdem aus 
ihrem Leben mehr oder weniger abwe-
send, dann aber zur Spende bereit und oh-
ne zu viele mismatches. Die Ich-Erzählerin 
lebt wohl (in Wohngemeinschaft) für sich. 
Ein Freund »J.« taucht auf, am Ende der Er-
zählung sieht es aber danach aus, dass die 
Beziehung, wenn es denn eine geworden 
war, enden wird oder schon beendet ist. 
Beruflich macht die Erzählerin – so möch-
te ich es nennen – »wohl irgend etwas mit 
Photographie«. Daher kommt auch der Ti-
tel: Beim Betrachten eines umgedreht vor 
ihr liegenden Natur-Fotos, schon »nach 
allem«, kommt der Autorin die Erkennt-
nis: »Im Copyshop mache ich Probedrucke der 
Fotos, die ich in der letzten Woche am Wasser 
aufgenommen habe. Ein neuer Mann steht 
hinter dem Tresen, als ich bezahlen will, ein 

kurzes Lächeln, mehr nicht. Der Moment, in 
dem wir mehr sagen, kommt noch vielleicht.« 
Und jetzt kommt es: »Wenn man den 
Himmel umdreht, ist er ein Meer.« Ne-
benbei betreibt sie ein Fernstudium der 
Psychologie. Oder besser: betrieb sie, denn 
nach dem geglückten Eingriff kommt sie, 
bei einer Art Bestandsaufnahme ihres Le-
bens und dem Blick in die Zukunft, zu der 
Erkenntnis, dass sie wohl nicht nur den 
Termin zur Einschreibung für das nächs-
te Semester verpasst hat, sondern dass sie 
von dem Studium ablassen will. Wie auch 
immer: Sie erfüllt sich jetzt einen offenbar 
lang gehegten Traum: Sie lernt Sportfech-
ten, im weißen Outfit; ihre Trainerin heißt 
Soraya. 

Was die Darstellung der Situation vor, 
während und nach dem entscheidenden 
Eingriff angeht, macht es die Autorin in 
der Sache (soweit ich es beurteilen kann) 
und in der Darstellung gut. »Darstellung« 
meine ich dabei wieder in Richtung: me-
dizinische Seite, Krankheit, Leidensge-
schichte, OP, Genesung.

Das Buch geht dem Leser an die Nieren, 
jedenfalls mir. Das mag nun wieder daran 
liegen, dass ich die in Romanprosa über-
setzte, von der Patientin miterlebte oder 
auch anderweitig adaptierte Alltagsspra-
che aus der Medizin und ihrem Umfeld 
und das Patienten- oder Patientinnenerle-
ben, vor allem wohl aber: den ärztlichen 
Alltag nicht gewohnt bin und schon me-
dizinisch Harmloses zu lesen als belastend 
empfinde.

Aber zurück zum Lob, das freilich mit 
der quälenden Schilderung vor allem 
der Wartesituation einschließlich einer 
Verschiebung des OP-Termins zu tun 
hat: Es gelingt der Autorin faszinierend – 
auch und gerade, wo sie die Zeit und die 
Erzählpassage streckt –, das Leiden, die 

Hoffnung und die Erwartung, die mit der 
Situation verbunden sind, zu schildern. 
Glanzstücke sind dabei für mich – auch 
mit dem durchaus darin liegenden stillen 
Humor, auch der ist ja schließlich nicht 
verboten! – die Schilderungen aus der Pa-
tienten- und Schwestern-/Pfleger-Familie 
in der Dialysepraxis. Oder auch die von 
den ewigen Stresssituationen ebenso wie 
vom Dank und von stiller Bewunderung 
der Patientin gekennzeichnete Darstel-
lung der Ärztinnen und Ärzte und ihrer 
Helferinnen und Helfer aus der Pflege, 
auch der eher im Hintergrund wirkenden 
Helfer, etwa der »Bettenschieber«. Oder 
die Schilderung der Mühen der Ebene der 
Klinikorganisation, der Krankenhaustage, 
des Gesundheitswesens insgesamt und 
auch einzelner Erlebnisse in Arztpraxen.

Dazu, wie dankbar und liebevoll, aber 
auch kritisch die Ich-Erzählerin die Ärzte 
schildert, hier als pars pro toto eine kurze 
Passage (S. 113, als ihr behandelnder Arzt 
sie nach Bekanntgabe des vorgesehenen 
Termins gewissermaßen »in die Klinik 
verabschiedet«): 

»Ich bin vor allen anderen dran, 
wenigstens dieser Moment gehört 
mir. Diesmal muss ich nicht warten, 
der Arzt springt auch nicht zwischen 
drei Behandlungszimmern hin und 
her wie sonst, diesmal sitzt er schon 
da, ganz still an seinem Tisch, schaut 
mich hinter seinen Brillengläsern mit 
ruhigen Augen an.  
Ich will Ihnen nicht Ihre Zeit stehlen, 
aber ich wollte Sie jedenfalls kurz zu 
Gesicht bekommen, sagt er, ich den-
ke immer an Sie.  
Ich weiß nichts zu erwidern, außer 
dass die OP am Fünften stattfinden 
soll, weil es sofort aus mir heraus-
platzt. Er fragt dann, ob er mich um-
armen dürfe, sagt dass alles gut wird, 

Die Nierentransplantation unter Lebenden – literarisch gesehen 

»Wenn man den Himmel umdreht, ist er ein Meer« von 
Tabea Hertzog, Berlin Verlag in der Piper Verlags GmbH, 
München/Berlin 2019, gebunden, 221 S., 20 €, ISBN 978-3-
8270-1390-3)

Bücher
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und erzählt mir von seinem Zwilling.  
Ich sage: Sie haben mir viel erzählt…, 
aber nie von ihrem Zwilling.  
Darf ich Sie noch einmal umarmen? 
ist seine Antwort. Es wird alles gut 
werden, das wissen Sie, und melden 
Sie sich, wann immer Sie es möch-
ten.«

Für manche der Passagen möchte ich die 
Autorin umarmen, z.B. (S. 198 f, einige 
Tage nach der OP): 

»Ein Mann im orangefarbenen Bade-
mantel im Aufzug: In welchen Stock 
möchten Sie? 
Ich: Die drei, bitte. Er: besuchen Sie 
jemanden?  
Ich: Nein, ich bin Patientin. 
Er: Wirklich? Sie?  
Die Fahrstuhltüren öffnen sich, wir 
steigen aus.  
Er: Darf ich Sie fragen, was Sie haben?  
Ich: Eine neue Niere.«

Wunderschön auch der Beginn des Kapi-
tels 16, S. 187 (nach der glücklich über-
standenen OP):

»SMS an alle Freunde, auch an J.:  
Guten Tag, Leben!«!

Als Heribert Prantl vor geraumer Zeit in 
der Süddeutschen Zeitung den großartigen 
Roman »Justizpalast« von Petra Morsbach 
über die Justiz- und Richter/innen-Welt 
voller Begeisterung besprach, gestand er 
im Text ein, er habe sich ertappt: Er habe 
zunächst das Buch etwa so gelesen wie ein 
Prüfer im juristischen Staatsexamen, ob 
die (fachfremde) Autorin nämlich irgend-
wo sachliche Fehler mache. Und er habe 
keine gefunden – sagt der ehemalige Rich-
ter und Staatsanwalt. Hier nun bekenne 
ich: Ich habe Tabea Hertzogs Roman mit 
ähnlicher Brille gelesen. Wieso, werden 
Sie sich fragen, wo ich doch kein Nephro-
loge oder sonst Mediziner bin? Ja, aber ich 
bin als Jurist Mitglied der Kommission bei 
der Ärztekammer Schleswig-Holstein, die 
nach § 8 des Transplantationsgesetzes bei 
Organspenden unter Lebenden eine Stel-
lungnahme dazu abgibt, dass die Spende 
freiwillig erfolgt und dass kein verbote-
ner Organhandel vorliegt (vgl. den Er-
fahrungsbericht im Januarheft 2019 des 
Ärzteblattes Schleswig-Holstein; auch im 
Märzheft der Schleswig-Holsteinischen 

Anzeigen [SchlHAnz], S. 101 ff; s. im sel-
ben Heft auch meine Einleitung hierzu, 
S. 98 ff). Und ich habe mich gefragt: Ist 
denn nicht auch die Organempfängerin 
durch den Psychologen befragt worden, 
wie ihr Vater? Was hat die Kommission zu 
ihr gesagt? Sie hat zugestimmt, natürlich, 
denn sonst hätte die Transplantation ja 
nicht stattgefunden. Aber wie lief es an-
sonsten? Offenbar sind die beiden (was 
in Schleswig-Holstein die Ausnahme ist, 
z.B. in Bayern aber die Regel) mündlich 
angehört worden. Genau erfahren wir es 
nur zum Vater. Die Geschichte spielt in 
Berlin – so wie Tabea Hertzog es schildert, 
scheint auch dort die persönliche Anhö-
rung eher üblich zu sein.

 Einen Satz in dem folgenden Textauszug 
möchte ich überhaupt nicht durchgehen 
lassen (nicht der Autorin, sondern, wie 
wir sehen werden, dem Arzt; Originaltext 
S. 124): 

»Mein Vater…blickt zur Uhr. Ich soll-
te jetzt los. Sonst komme ich noch zu 
spät zur Ethikkommission. 

Sie schaffen das schon, antwortet Dr. 
Diehl (betreuender Nephrologe in der 
Klinik; Zusatz HEBö). Die stellen Ihnen 
nur Routinefragen. Und sie müssen sagen, 
dass sie kein Geld von Ihrer Tochter für die 
Spende bekommen.«

Aber von dem letzten – unverzeihlichen 
– Satz einmal abgesehen, ganz ernsthaft: 
Hier sind wir mitten in der regelmäßig 
heiklen Diskussion der Kommission zur 
Freiwilligkeit der Spende. Das Ganze wird 
noch interessanter dadurch, dass die Au-
torin direkt an die zitierte Passage eine Re-
flektion zur der Tatsache anschließt, dass 
der Vater unregelmäßig (»oft keinen«) 
Unterhalt gezahlt habe. Da sind wir doch 
ganz nahe am Handel, oder? Wird garan-
tiert der Psychologe fragen … Aber ist das 
verbotener Organhandel? Oder ist es nicht 
vielmehr Menschlichkeit, ein an Großzü-
gigkeit und Uneigennützigkeit nicht zu 
überbietender Akt der Nächstenliebe? Ist 
das vielleicht der Grund, weswegen denn 
ja auch wohl der deutsche Gesetzgeber 
– bisher – die Lebendspende nur unter 
Nächsten erlaubt hat? 

Der advocatus diaboli (als der ich mich ja 
wohl inzwischen geoutet habe) hat auch 

gedacht: Geht es hier nicht schrecklich 
durcheinander mit der Lebendspende, 
um die es hier ja geht, und der post-mor-
tem-Spende, von der kurz einmal in ei-
nem Intermezzo die Rede ist? Bis ich mir 
dann wieder gesagt habe: Ein Roman ist 
ein Roman. Und auch ein »Tatsachen-
roman« ist ein Roman, ist Fiktion; kein 
wissenschaftlicher Aufsatz, kein Tatsa-
chenbericht, kein Leitfaden, keine Kurz-
info für die ärztliche Ausbildung oder für 
Spender und Empfänger. Und natürlich 
überhaupt: die künstlerische Freiheit! 
Womit wir auch wieder bei dem literatur-
wissenschaftlichen Streit (oder auch: Kon-
sens) über autobiographisch angehauchte 
fiktionale Literatur wären. Und – um den 
»unsachlichen« Exkurs abzuschließen – so 
wie die Autorin die Transplantationssitua-
tion insgesamt darstellt, ist/wäre das Buch 
eine große Hilfe für interessierte, begeis-
terte, entschlossene, zögernde, zaghafte 
Betroffene – ebenso die Patienten- wie 
die Ärzteseite. 

Ich kann Tabea Hertzogs Debütroman, 
nachdem er mich sehr berührt hat und 
nachdenklich gemacht hat, nicht nur den 
Literaturfreunden, sondern auch und vor 
allem jeder und jedem empfehlen, die 
oder der von dem Thema betroffen ist, 
will sagen: wer selbst eine Transplantation 
in Erwägung ziehen muss (oder vielleicht 
besser: darf/kann?); oder wer im Studium 
oder später als Arzt mit der Nephrologie 
direkt befasst ist oder auch sich allgemein 
medizinisch interessiert. Warum nicht z.B. 
auch als Bestandteil eines Lektürekurses 
im Zusammenhang einer Lehrveranstal-
tung zur Arzt-Patienten-Beziehung und 
zur praktischen sensiblen und empathi-
schen Kommunikation mit der Patientin 
und dem Patienten? Und auf jeden Fall in 
der Facharztausbildung für die Nephrolo-
gen. Oder z.B. in einer Lesung mit der Au-
torin, vielleicht auch mit anschließender 
intensiver interdisziplinärer Diskussion? 

Es versteht sich, dass ich das Buch auch 
den Juristinnen und Juristen empfeh-
le. Und ganz besonders den Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages.      

Hans-Ernst Böttcher

Die Rezension ist bereits im Frühsommer 2019 ge-

schrieben.
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Programm 
Freitag, 15. Mai

18 Uhr   Gemeinsames Abendessen 
19 Uhr   Begrüßung und Berichte aus den Provinzen 
20 Uhr   Vortrag zum Thema: »Strukturwandel in  
  der Lausitz – Migration, Rechtspopulismus 
  und Rechtsradikalismus«, Prof. Dr. Birgit  
  Behrensen/Prof. Dr. Heike Radvan, BTU  
  Cottbus-Senftenberg, Forschungsinstitut MIKOWA

Samstag, 16. Mai

9 Uhr   Arbeitsgemeinschaften 
13 Uhr   Ausflüge   
  Befahrung des Braunkohletagebaus  
  Welzow-Süd / Besichtigung des Kraftwerks  
  Schwarze Pumpe / Kahnfahrt im Spreewald  
  (Burg) / Führung durch Park & Schloss  
  Branitz / Architekturführung durch das  
  

Flucht – aus der Verantwortung – Migration, Trauma,   
Ausländerrecht e.V. | 

25. bis 26. April 2020 | Maria Laach

Forum Justizgeschichte
Raub ohne Restitution? Die Justiz und die Rückerstattung von 
›arisiertem‹ Vermögen | 
22. Jahrestagung, 25. bis 27. September 2020 | Wustrau

 
 
 
 
  Staatstheater Cottbus & Rundgang durch  
  den historischen Stadtkern von Cottbus 
18.30 Uhr  Abendessen 
20 Uhr   Lesung mit Antje Rávik Strubel 

ab 21.30 Uhr  Party mit Jens

Sonntag, 17. Mai

9 Uhr   Berichte aus den Arbeitsgemeinschaften 
10 Uhr   Vortrag und Diskussion zum Thema: 
  »Strukturwandel – ein historischer 
  Dauerbrenner in der Lausitz«,  
  Journalistin Simone Wendler, Preisträgerin u.a.  
  Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien 
13 Uhr   Mittagessen und Abreise

36. Sozialrichterratschlag | 
15. bis 17. Mai 2020 | Lindner Congress Hotel, Cottbus

Die Auseinandersetzungen um Ernst-Ludwig Kirchners »Berliner 
Straßenszene« oder um den »Fall Gurlitt« haben einer breiteren Öf-
fentlichkeit deutlich gemacht, wie präsent die Folgen der massen-
haften Plünderung jüdischen Vermögens zwischen 1933 und 1945 
noch immer sind. Wenn deutsche Kulturinstitutionen 75 Jahre 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und gut 20 Jahre nach der 
Verabschiedung der Washingtoner Prinzipien zur Rückgabe von 

Kunstwerken großflächig Provenienzforschung betreiben (müs-
sen), zeugt das nicht zuletzt von einer verschleppten Rückgabe 
geraubten Kulturguts durch staatliche und private Einrichtungen. 

Anmeldungen an info@forum-justizgeschichte.de 

https://www.forumjustizgeschichte.de

49. Symposium des Instituts für Konfliktforschung e.V. 
und des Vereins Deutsche Strafverteidiger e.V.

https://www.konfliktforscher.de/
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Der Aufruf des Kollegen Walter Schramm »zum geistigen Widerstand 
gegen potemkinische Dörfer« entspricht aus meiner Sicht nicht den 
Qualitätsanforderungen, die Betrifft JUSTIZ bislang an Beiträge ge-
stellt hat. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Einführung der 
elektronischen Akte (auch) in der deutschen Gerichtsbarkeit ist wich-
tig und richtig – so sie denn mit einem Mindestmaß an Sachkunde 
und Bereitschaft zur sachlichen Auseinandersetzung mit den Prob-
lemen geführt wird. Dies ist bei dem Beitrag von Walter Schramm 
nicht der Fall. 

Bereits der Einblick in die Betrifft JUSTIZ vergangener Jahre hätte Kol-
legen Schramm gezeigt, dass es durchaus Auseinandersetzungen mit 
den anstehenden Veränderungen gibt, die für sich in Anspruch neh-
men, »sachlich« zu sein. Auch sonst ist die Aussage, es habe »sowohl 
in den Medien als auch in der juristischen Literatur keine sachliche 
Auseinandersetzung mit den anstehenden Veränderungen« gegeben, 
so schlicht falsch. Zur juristischen Literatur zähle ich dabei – gerade 
bei diesem Thema – auch Internetzeitschriften wie JurPC, in der ich 
mich – als bekennender Befürworter der Einführung einer elektro-
nischen Akte – in verschiedenen Beiträgen bemüht habe, auf eine 
Reihe der vom Kollegen Schramm aufgeworfenen Fragen differen-
zierte Antworten zu entwickeln, die in meiner Selbstwahrnehmung 
jedenfalls nicht rein affirmativ sind und für sich beanspruchen, sich 
mit dem Thema »sachlich« auseinanderzusetzen. Dieser Hinweis er-
folgt nicht aus verletzter Eitelkeit, dass meine Ausführungen nicht 
zur Kenntnis genommen worden sind. Denn ich bin wahrlich nicht 
der einzige, der sich mit elektronischen Akten in der Justiz befasst 
und dabei die Probleme für die richterliche Arbeit und die justizielle 
Aufgabengewähr anspricht (s. nur die Monographien von Michael 
Sellner, Die Justiz im elektronischen Zeitalter: Elektronischer Rechts-
verkehr und elektronische Akte in der Justiz, 2012; Ralf Geis, Ein Rah-
menwerk für den elektronischen Rechtsverkehr: Zugleich ein Beitrag 
zur Modernisierung gerichtlicher Verfahren, dargestellt am Beispiel 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit Rheinland-Pfalz, 2015); weiterhin be-
legt ein Blick in Juris, dass in den letzten Jahren zahlreiche Aufsätze 
in durchaus erreichbaren Zeitschriften zum Thema elektronische Ge-
richtsakte erschienen sind. Mit den damit verbundenen Problemen 
befassen sich die Diskussionen auf dem Deutschen EDV-Gerichtstag, 
der jährlich in Saarbrücken stattfindet; mit dem Thema beschäftigen 
sich Richtertage in den Ländern oder der Gerichtsbarkeiten (z.B. der 
Verwaltungsgerichtstag). Die Liste ließe sich verlängern.

Die von punktueller empirischer Evidenz, aber nicht von differen-
zierungsbereiter Sachkunde getragene Überzeichnung der (allerdings 

lösungsbedürftigen) Probleme und (keineswegs zwangsläufigen) 
nachteiligen Auswirkungen, die systematisch die für eine Digitali-
sierung streitenden Gesichtspunkte ausblendet und »Digitalisierung« 
als Selbstzweck, Euphemismus ohne Begründung oder Konkretisie-
rung darstellt, verdeckt die Probleme mehr, als dass sie diese klar he-
raus arbeitet, und erschwert Lösungen. Dies gilt umso mehr, als auch 
der demokratisch legitimierte Gesetzgeber offenbar dem zweckfreien 
»Digitalisierungswahn« verfallen ist und mit dem 1. Januar 2026 ein 
Datum für die flächendeckende Einführung der elektronischen Akte 
in allen Zweigen der Justiz vorgegeben hat. Die Hoffnung des Kolle-
gen Schramm, dass die Rechnungshöfe des Bundes oder der Länder 
das Projekt stoppen werden, ist irreal; auch Rechnungshöfe haben 
keine gesetzesderogierende Kraft. 

Die als »grundlegende Mängel der E-Akte« bezeichneten Punkte sind 
in Zusammenstellung und Darstellung ebenfalls eher dem Ziel ge-
schuldet, die Grundlage für einen Aufruf zu schaffen, als dass sie 
sich mit den realen Problemen der Komplexität einer Einführung 
elektronischer Gerichtsakten auseinandersetzen. Jedenfalls für die 
Einführung der elektronischen Akte bei dem Bundesverwaltungs-
gericht trifft nicht zu, dass der Konzessionierung des Pflichtenhefts 
für die elektronische Gerichtsakte nicht eine sorgfältige Analyse der 
bisherigen Arbeitsabläufe vorangestellt worden sei. Die Projektla-
bore, Entwicklungsteams etc. in anderen Ländern haben die ein-
schlägigen »Projekthandbücher« noch professioneller abgearbeitet. 
Es gehört längst zum 1x1 solcher Entwicklungen, dass es nicht um 
reine IT-Projekte geht, sondern um Organisationsentwicklungspro-
zesse, die auch im Bereich richterlicher Tätigkeit legitim und legal 
sind und die der »Programmierung« vorgeschaltet werden müssen. 
Ein Problem ist, dass hierbei auf die richterliche Unabhängigkeit 
und die zu wahrende Flexibilität in der Arbeitsweise sehr – aus Sicht 
einiger: zu – viel Rücksicht genommen worden ist. Das »Zauberwort« 
für die Lösung der Kommunikation zwischen Gerichten (im Übrigen 
für die öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten: auch der Kom-
munikation zwischen Verwaltungen und den sie kontrollierenden 
Gerichten) lautet Standardisierung und Interoperabilität, nicht Ver-
einheitlichung der jeweiligen Fachanwendungen und eAkten-Kom-
ponenten. Dass eine gewisse »Pluralität« der Entwicklungsverbünde 
sinnvoll ist, um nicht alles »auf eine Karte« zu setzen, werden auch 
Rechnungshöfe nicht bestreiten (gerade das Beispiel »forumSTAR« 
belegt, welche Flexibilitäts- und Entwicklungsnachteile Größe hat 
– ein Nachteil, der sich bei der »Gemeinsamen Fachanwendung« 
[GeFa] zu wiederholen droht, obwohl dieses Projekt gerade der Zer-
splitterung von Fachanwendungen Abhilfe schaffen soll). 

Richterliche Unabhängigkeit ist ein  
funktionales Privileg, nicht Recht- 
fertigung für kontextausblendende 
individuelle Selbstverwirklichung 
Zum Beitrag von Schramm, BJ Nr. 140, 2019, S. 162
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Dass einzelne Teilschritte bei der Bearbeitung mit einer eAkte auf-
wändiger sind als auf Papier, ist unbestreitbar; vollständig ausgeblen-
det wird aber die Zeitersparnis, welche die elektronisch verfügbare 
Akte in allen Bereichen der gerichtlichen Bearbeitung (Richterschaft, 
Serviceeinheiten etc.) zumindest ermöglicht. Nach meinen Erfahrun-
gen aus mehrjähriger Tätigkeit mit einer elektronischen Zweitakte 
und elektronischer Verfügungstechnik hält sich auch die »Arbeitsver-
lagerung« von den Serviceeinheiten auf die Richterschaft in durchaus 
überschaubaren Grenzen, mag auch die Arbeitssituation an einem 
obersten Bundesgericht eine besondere sein (und spart bei vernünf-
tiger Programmierung den RichterInnen auch Anweisungs- und Kon-
trollaufwand). Mehraufwand – vor allem für die Serviceeinheiten 
– produziert vor allem gegenwärtig die Übergangsphase, in der elek-
tronische Akte und papiergebundene Akten parallel zu führen sind, 
und unabhängig davon, dass der Anteil elektronischer Eingänge seit 
der (hinreichenden) Funktionstüchtigkeit des besonderen Anwalts-
postfachs (beA) langsam, aber doch stetig und spürbar gestiegen ist 
und nun der »planvolle Medienbruch« durch die Papierakte verur-
sacht wird. Diese Übergangsphase durch hinhaltenden Widerstand 
zu verlängern und zusätzlich zu erschweren, kann als Akt heroischer 
richterlicher Selbstbehauptung positiv gewendet werden; wenn ich 
dies anders sehe, ist dies kein Zeichen von Anpassungsbereitschaft, 
sondern – aus meiner Sicht – von Vernunft und Gesetzesgehorsam –  
und jedenfalls kein Versuch, die Richterschaft zu spalten oder gegen 
die Servicekräfte auszuspielen.

All diese Kritik an dem Beitrag kann, will und soll nicht bestrei-
ten, dass sich in den verschiedenen Pilotprojekten und den ersten 
Echtbetrieben zahlreiche und teils erhebliche Nachsteuerungs-/
Verbesserungsnotwendigkeiten/-bedarfe ergeben haben. Bei einer 
Umstellung dieser Größenordnung wäre alles andere mehr als 
überraschend. Mein richterliches Selbstverständnis ist, dass bei vom 
demokratisch legitimierten Gesetzgeber vorgegebenen Transforma-

tionserfordernissen der gesetzesgebundene Richter eine Mitverant-
wortung dafür trägt, dass die Funktionsfähigkeit der Justiz nicht nur 
erhalten, sondern unter den sich verändernden Rahmenbedingun-
gen sogar noch verbessert wird. Schon im rechtlichen Ansatz habe 
ich Zweifel, ob die richterliche Unabhängigkeit auch in der äußeren 
Bearbeitungsweise so weit reicht wie vom Kollegen Schramm vor-
ausgesetzt; aus meiner Sicht ist bei führender elektronischer Akte 
auch die elektronische Bearbeitung das gesetzlich vorgegebene Mittel 
der Wahl, die Ausdruckmöglichkeit eine Frage des Akzeptanzma-
nagements, nicht der richterlichen Unabhängigkeit. RichterInnen, 
die sich der für die Bearbeitung elektronischer Akten angebotenen 
Programme bedienen, sind nicht willfährige, anpassungsbereite 
und mutlose KollegInnen, die sich gegenüber den aufrechten und 
mutigen »Verweigerern elektronischer Zwangswirkung« unkollegial 
verhalten, diesen in den Rücken fallen und sozialen Druck aufbau-
en. Richterliche Tätigkeit war und ist immer schon eingebettet in ei-
nen »bürokratischen Arbeitszusammenhang«, über den nicht jede/r 
einzelne Richter/in selbst in Gänze entscheiden kann. Richterliche 
Unabhängigkeit ist ein funktionales Privileg, nicht Rechtfertigung für 
kontextausblendende individuelle Selbstverwirklichung. 

Der elektronischen Akte einen strukturellen Beitrag an künftiger/
wachsender Justizverdrossenheit zuzuschreiben (und dann auch 
noch zu insinuieren, Landesregierungen in Deutschland hätten Des-
interesse an solchen Entwicklungen), ist als pointierte Meinungsäu-
ßerung hinzunehmen. Als in den Augen des Kollegen Schramm wohl 
als »Protagonist der E-Akte« einzustufender Richter, der seinerseits 
einer Veränderung im Kopf bedarf,  teile ich diese Ansicht dezidiert 
nicht (dies wäre mein Privatproblem). Ich sehe sie vor allem durch 
den Realgehalt der Ausführungen dieses Beitrages nicht getragen.  
 
                                                                              Uwe Berlit

Auftritt Freiburg  
Freitag - 19. Juni 2020 - 20 Uhr 
Samstag - 20. Juni 2020 - 20 Uhr  
Vorderhaus 
Habsburgerstraße 9, 79104 Freiburg 
Vorverkauf: 20,50 EUR / ermäßigt 16,50€ 
www.vorderhaus.de 
Abendkasse 23,00€ / ermäßigt 19,00€
 
Auftritt Hamburg  
Mittwoch - 16. September 2020 - 20 Uhr 
Donnerstag - 17. September 2020 - 20 Uhr  
Kulturhaus 73 
Schulterblatt 73, 20357 Hamburg 
Eintrittspreis: 23,- €, ermäßigt 19,- € 
Kartenvorverkauf/-reservierung:  
richterkabarett@online.de  
Karten an der Abendkasse
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Zum Interview mit Reinhard Strecker  
in BJ 140, 2019, S. 153

Heute um 18:00 Uhr hat Reinhard Strecker mich angerufen und mir mitgeteilt, dass Ihre 
Zeitschrift einen 3,5-seitigen Beitrag zur Aktion »Ungesühnte Nazijustiz« in Form eines 
Interviews mit Reinhard aufgenommen hat. Das finde ich großartig und danke für die 
freundliche und wichtige Berichterstattung!

Am 27.11. hat die Stadt Karlsruhe würdig und festlich den 60. Jahrestag der UNJ mit 200 
Personen begangen.  Mit der Anwesenheit der Präsidentin des BGH, Frau Prof. Limperg, 
erfolgte eine weitere Aufwertung.

Die ostelbische Gutsherrenart in Berlin hat bisher elementarste Schritte zur Herstellung 
von Transparenz leider verweigert, z.B.:

– Widerruf des Vorwurfs der »sowjetzonalen Inspiration« durch die Justizverwal-
tung – (noch kein) neuer, korrigierender Beschluss im Fachbereichsrat Rechts-
wissenschaft der FU

– (noch kein) neuer, korrigierender Beschluss im Akademischen Senat der FU 
– (noch kein) nochmaliger Vortrag des Berliner Verfassungsschutzes im Rat der 

Bezirksbürgermeister (die UNJ und Strecker wurde vor 60 Jahren als Gefahr für 
die Sicherheit Berlins dargestellt)

und weiteres mehr.

Am 24. Mai 2019 hatte der Chef der Berliner Senatsverwaltung für Kultur, Bürgermeister 
Dr. jur. Klaus Lederer, mitgeteilt, dass die Würdigung von Strecker mit BV-Orden und 
einem Symposium im BMJV 2015 sowie einem Empfang im Auswärtigen Amt 2017 ja 
nun wirklich ausreichend erfolgt sei und es auch endlich mal mit der Vergangenheit 
genug sein müsse. Die Karlsruher Veranstaltung jedoch und schriftliche Anfragen von 
Reinhard mit der Bitte um Offenlegung alter Behinderungsbriefe im Oktober 2019 haben 
den Senat etwas aufgeschreckt und zu neuen Überlegungen gezwungen, das 60-jährige 
Berliner Ausstellungsjubiläum am 23.2.2020 nun doch nicht ganz ausfallen zu lassen.

Die Landeszentrale für politische Bildung in Berlin greift auch einen 60. Jahrestag 
auf, und zwar die Hakenkreuzschmierereien von Ende 1959 in Köln und die große 
Solidaritätsdemo vor der Jüdischen Gemeinde Fasanenstraße in Berlin-Charlotten-
burg am 18.1.1960. Und die Berliner Justizverwaltung hat 50.000 Euro zwei Unis 
zur Verfügung gestellt zur Aufklärung von NS-Nachkriegsjustizgeschichte. Aller-
dings: Die Stimmung ist eindeutig gegen eine Würdigung der gewaltfreien Akti-
on »Ungesühnte Nazijustiz«. Zu 95 Prozent können und müssen wir jetzt davon 
ausgehen, dass der Senat, die Unis und vermutlich auch die vielen Justizeinrich-
tungen und thematischen Vereine (dort ist es nicht ganz klar) zum Beispiel keine 
Dankfeier für die wichtige SDS-Strafanzeige im Januar 2020 durchführen wollen.  
 
17.12.2019

Matthias Burchard 
Verein zur Völkerverständigung mit Mittel-, Süd- und Osteuropa e.V.
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[ Die letzte Instanz ] 

Machtgedanken

»Ich will, dass Deutschland nicht nur 
eine tausendjährige Vergangenheit hat. 
Ich will, dass Deutschland auch eine 
tausendjährige Zukunft hat«. Im Hin-
blick auf die Losung, die ein aufrech-
ter Deutscher bereits 2015 verbreitet 
und damit eine politische Perspektive 
eröffnet hat, gebietet es die Vernunft, 
sich diesem Gedankengut langsam 
und mit Bedacht unterzuordnen. So-
bald die Machthaber des nächsten 
tausendjährigen Reiches die Fäden 
wieder in der Hand haben, sollte auch 
der Jurist /die Juristin gewappnet sein. 
Die Letzte Instanz rät ausdrücklich, 
sich antiquarisch die Schönfelder- 
Ausgaben 1936 – 1945 mit den Ord-
nungsnummern 1 – 19 zu sichern, die 
der Verlag bis heute in den aktuellen 
Ausgaben leider vorenthält. Dort wä-
re unter Nr. 1 das Parteiprogramm der 
NSDAP vorzufinden, in Nr. 5 das Er-
mächtigungsgesetz oder in Nr. 12a das 
Blutschutzgesetz. Das böte sich schon 
einmal zur Aktualisierung an, um 
dem »lebensbejahenden afrikanischen 
Ausbreitungstyp« Einhalt zu gebieten. 
Dank bereitwilliger Politiker der sog. 
Mitte wird es nicht mehr lange dau-
ern, bis aus der Perspektive Realität 
wird, – das sagt uns heute der aktuelle 
Kaffeesatz der Letzten Instanz. 
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Macht ohne Verstand hat keinen Bestand 
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Anmeldung

Anmeldungen bitte per E-Mail oder Fax an:

Marianne Krause
richterratschlag@posteo.de
Fax: 030/563 01 566

Oder auf der Web-Seite 
www.richterratschlag.de
Menüpunkt: Anmeldung
Rückfragen und weiterer Kontakt:
E-Mail: richterratschlag@posteo.de

Die Kosten der Teilnahme an der gesamten Tagung betragen 249,00 €. 
Für StudentInnen und ReferendarInnen ist auf Anfrage eine Reduzierung 
möglich. Die Teilnahme an der Tagung ohne Übernachtung und Frühstück 
kostet 180,00 €. 

Die vollständige Gebühr (249,00 € bei vollständiger Teilnahme) ist mit der 
Anmeldung fällig und zu überweisen an:

Dr. Kay Wollgast
ING Bank
IBAN: DE54 5001 0517 5416 9653 87
BIC: INGDDEFFXXX
Stichwort »Richterratschlag2020«

Tagungsstätte

Justizakademie des Landes Brandenburg
Schillerstr. 6
15711 Königs Wusterhausen

Die Anreisebeschreibung mit der Berliner S-Bahn  
oder den Regionalbahnen findet man unter

http://www.justizakademie.brandenburg.de – Menüpunkt
Wegbeschreibung/Anreise



Nueva Nicaragua
 

Der Verein Nueva Nicaragua wurde 1984 von Menschen aus Wiesbaden gegründet, die sich dem armen Land 
Nicaragua solidarisch verbunden fühlten und kümmert sich auch seit 1990 um die Städtepartnerschaft zwischen der 
Landeshauptstadt Wiesbaden und Ocotal, einer Kleinstadt mit ca. 42.000 Einwohnern im Norden Nicaraguas.  

Die Arbeit des Vereins erfolgt ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis, Spenden werden zu 100 Prozent für die unten 
erläuterten Hilfen verwendet. Der Verein ist durch Bescheid des Finanzamts Wiesbaden II vom 16.10.2017 als 
gemeinnützig anerkannt, Spenden können steuerlich geltend gemacht werden. Nueva Nicaragua e.V. ist gelistet 
beim OLG Frankfurt am Main in der Liste der gemeinnützigen Einrichtungen als Empfänger von Geldauflagen. 

 
Nachfolgende Einrichtungen erhalten durch den Verein finanzielle Unterstützung zur Sicherung ihres weiteren 
Bestehens: 
 Der öffentlichen Kindergarten CDI, den ca. 250 Kinder besuchen. Eine Kinderbibliothek zur Leseförderung. 
 Das Altenheim San Antonio, das ca. 30 Ältere stationär betreut. Ein Frauenhaus für Opfer von Gewalt.   
 Der in der Region meistgehörte Rundfunksender Radio Segovia. Der Kinder- und Jugendzirkus Ocolmena. 

Weitere Förderbereiche sind ein Stipendienprogramm, der Freiwilligendienst und die Medizinhilfe. Eine 
vollständige Übersicht aller Projekte auf unserer Homepage: http://www.nueva-nicaragua-wiesbaden.de 

 
Spendenkonto:  Nueva Nicaragua e.V. / KD - Bank Dortmund,  

IBAN: DE 69 3506 0190 1013 7370 33   /    BIC: GENODED1DKD  
Ansprechpartner:  Heinz Pielert, Hackenbaum 6, 65207 Wiesbaden, 0611 - 509985, p.pielert@t-online.de 

[ Thema ] Schwerpunkt

So
lid

ar
an

ze
ig

e


